


Sicherheit und Ordnung 

Sicherheit und Ordnung ist ein 
Begriff, mit dem in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel - wie in fast allen 
anderen bundesdeutschen Anstalten -
alles mögliche verboten wird. Bis
weilen geraten den hohen Herren 
dabei Lächerlichkeiten, über die man 
eigentlich gar nicht mehr lachen 
kann. Das neueste MeisterstUck des 
Vollzugsdienstleiters der Teilanstalt 
VI der ]VA Tegel läßt aber dennoch 
hell auflachen. 

Ein Gefangener in der Teilanstalt V1 
beantragt beim Vollzugsdienstleiter 
die Einbringung einer Kartoffelreibe. 

Daraufhin fragt der Vollzugsdieost
leiter an, zu welchem Termin das 
Objekt der Begierde eingebracht 
werden soll. Als das unter Sc hwie
rigkeiten geklärt werden konnte, wird 
die Genehmigung zur Einbringung der 
Kartoffelreibe sinngemäß mit der 
Begründung versagt, daß der Ge
fangene keine Kostform erhält, bei 
der rohe Kartoffeln au~gegeben 
werden. 

Ganz davon abgesehen, daß es in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel keine 
Kostform gibt, bei der man rohe 
Kartoffeln bekommt (denn sonst 
hätten alle Gefangenen (iiese Kost
form gerne), ist diese Begründung 
gerade zu "hirnrissig". Schließlich 
möchte jeder in das eintönige, von 
den hervorragenden Meisterköchen 
der Knastküche zubereitet e Essen 
etwas Abwechslung bringen. Zu 
diesem Zwecke benötigt man nun 
einmal eine Reibe . Zum einen kann 
man damit Obst und Gemüse reiben 
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für die Zubereitung von Salaten, 
aber natürlich und vor allem auch 
Kartoffeln. Alle diese rohen Dinge 
sind über den Einkauf in del:' JVA 
Tegel erhältlich. Siehedich hat sich 
die SenatsveLWaltung für Justiz etwas 
dabei gedacht, wenn sie den Gefan
genen den Einkauf solcher Frisch
waren gestattet. 

Allerdings haben die hohen Herren 
nicht mit dem Vollzugsdienstleiter in 
der Teilanstalt VI der JVA Tegel ge
rechnet, denn der hat vermutlich 
festgestellt, daß eine Kartoffel
reibe Sicherheit und Ordnung in der 
Anstalt stört. Man könnte ja da 
einen Beamten draufsetzen bzw. 
damit über seinen verlängerten 
RUcken hin und her reiben ... 
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"offener Vollzug" ist für die meisten Gefangenen ein 
Zauberwort, bringt er sie doch der ersehnten Freiheit 
ein erhebliches Stück näher. Wenn es nach den Vätern 
des Strafvollzugsgesetzes gegangen wäre, müßte der 
offene Vollzug schon lange Regelvollzug sein. Seit 
Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes im Jahre 1976 
warten wir schließlich darauf, daß die Behörden die 
baulichen und personellen Voraussetzungen dafür 
schaffen. Man arbeitet daran, wie z. B. an der Um
strukturierung der Vollzugsanstalten Pankow, Lichten
berg und Köpenick im Ostteil von Berlin, die nach 
einer Senatsvorlage für den "modernen" Strafvollzug 
umgebaut und reaktiviert werden sol.len. Ein Mitglied 
des Berliner Vollzugsbeirates brachte seine anläßlich 
einer Sightseeingtour gewonnenen Eindrücke zu Paoier, 
die auf den Seiten 13 und 14 nachzulesen sind. 

Wie anderswo offener Vollzug gehandhabt wird, be
schreibt ein Bericht über IWAHIG, einer besonderen 
Einrichtung des offenen Vollzuges in den Philippinen, 
auf den Seiten 6 bis 9. Sogar im Reiseführer über die 
Philippinen wird ein Besuch in TWAHIG, einem der 
größten offenen Vollzugsanstalten der Welt , ein 
Besuch empfohlen . Das Motto "Prison ist people" (Ge
fängnis ist Volk J ist überall an den Wänden der Ge
bäude angeschlagen und wird mustergültig vorgelebt im 
sozialen Zusammensein innerhalb der Anstalt . Der Ge
danke der Eingliederung Straffälliger wird hier ziem
lich konkret umgesetzt . Es wäre wünschenswert, daß 
unser Anspruch auf Resozialisierung nur annähernd mit 
Leben so erfüllt wird wie in IWAHIG auf der Insel 
Pa.lawan. 

Doch nicht nur der offene Vollzug v~rbessert die Aus
sichten auf eine erfolgreiche Wiedereingliederung, 
auch Bewährungshelfer verhindern häufig erneute Rück
fälligkeit. In über 50 .%' der Fälle, in denen Straf
täter sich mit Unterstützung eines Bewährungshelfers 
in Freiheit "bewähren" müssen , ist eine erneute 
Straffälligkel~ nicht gegeben. Hingegen liegt die 
RückfaLlquote bei 60 bis 80 .%' bei Verurteilten, die 
ihre Freiheitsstrafe abzusitzen haben. Das sind lang
jährige Erfahrungen, die die Bedeutung der sozialen 
Dienste der Justiz verdeutlichen. In der nächsten 
Ausgabe des Lichtblicks werden wir ein Interview, das 
wir mit zwei Bewährungshelfer Innen führen konnten, 
veröffentlichen, das über die Arbeit der Bewährungs
hilfe informieren und aufklären sowie mit verbreite
ten Vorurteilen aufräumen soll . 

Ein für diese Ausgabe geplanter Beitrag aus der Voll 
zugsanstalt für Frauen in Plötzensee erreichte uns 
leider erst nach Drucklegung dieser Ausgabe, so daß 
wir ihn erst im nächsten Heft zum Abdruck bringen 
können. Das Erscheinen ist für Mitte August geplant. 
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Vielfältig wie der menschliche Cha
rakter, ist die Art der Unterbringung, 
der man im Laufe seines Lebens 
anheim fallen kann. Kaum aus dem 
Kreißsaal entlassen, muß unsereiner 
schon in einem Gitterbettehen rum
lungern. Bald darauf sind dann in der 
Regel diese vergitterten Laufställe 
angesagt, in denen man schon mal 
einen Vorgeschmack kriegt, was einem 
so alles blühen kann. Von da an ist 
es meistens nur noch ein kleiner 
Schritt bis zur Säuglingsvollzugsan
stalt Max & Moritz. In rascher 
Reihenfolge kommen dann die anderen 
staatlichen Einrichtungen: Heim. 
Jugendknast und Justizvollzugsan
stalt, und was es sonst noch alles 
gibt. Denn das Leben ist ein Prozeß, 
und wenn es bloß ein nicht enden 
wollender Strafprozeß ist. 

Von allen kuriosen Versuchen, aus 
einem Straftäter ein absolut lebens
unfähiges Geschöpf zu machen, ver
dient ein unseliges Raum-Zeit-Konti
nuum jedoch ganz besondere Mißbilli
gung: Die Sicherungsverwahrung. 

Entgegen einem weitverbreiteten Irr
glauben, handelt es sich bei der SV 
keineswegs um eine Erfindung der 
Nazis. Vielmehr geht sie auf Anträge 
der Deutschen Volkspartei aus dem 
Jahre 1928 zurUck. Aber auch schon 
Strafrechtsreformer wie Franz Liszt 
und Gustav Radbruch haben ihr 
misanthropisches Menschenbild tn der
artige Aufbewahrungsformen einflie
ßen lassen und die Sicherungsver
wahrung zumindest ideologisch vor
bereitet. Zweifellos kommt aber den 
Nazis der fragwürdige Verdienst zu, 
diese Maßnahme ins Gesetz einge
führt zu haben. Mit dem Reichs
gesetzblatt 995 vom November 1933 
wurde das "Gesetz gegen gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher" verabschiedet 
und fortan auch konsequent ange
wendet, um politische Gegner ver
schwinden zu lassen, ohne die Justiz 
mit derartig schwierigen Dingen wie 
Anklageerhebungen zu belasten. Die 
bis dahin üblichen Heldenkeller der 
SA, in denen man politisch Anders
denkende zu "resozialisieren" be
liebte, wurden überflüssig. Die 
arische Sicht der Dinge ließ wentg 
Platz für Humanitätsduselei, aber ein 
Hauch von Rechtsstaatlichkeil ließ 
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Sicherungsverwahrung 
Annäherung an eine besonders 
schräge Daseinsform 

sich propagandistisch auch ganz gut 
verwerten. 

Nach dem Krieg hielt es niemand für 
nötig, die strafrechtlichen Errungen
schaften des zwölfjährigen Reiches 
zu revidieren. Schließlich verfügten 
die meisten europäischen Nachbar
länder seit Mitte der zwanziger Jahre 
über ähnlich finstere Maßregeln, so 
daß es geradezu eine Zierde der 
Demokratue zu sein schien, eine Mög
lichkeit zu haben, Mitbürger gleich 
zweimal aus dem Verkehr ziehen zu 
können. Eine Auffassung, der sich ein 
paar Opas, die sich in Karlsruhe 
sporadisch zum legislativen lm- Halb
kreis-Rumhocken versammelten, 
ebenso unbedacht wie bedenkenlos 
anschlossen. 

Fortan erfreute sich der "Rucksack 
mit Hammer" allgemeiner juristischer 
Beliebtheit, erlebte eine Renaissance 
und wurde auch bei geringfügigen 
Andersartigkeiten verhängt. 

Reichten vor 1969 noch Bagatell
delikte aus, um einen Knacki für 
etliche Jahre in der Sicherungsver
wahrung verschwinden zu lassen, 
änderte sich das in den folgenden 
Jahren. Der Begriff "gefährlicher 
Gewohnheitsverbrecher", der sich bis 
dahin problemlos auf notorische 
Zechpreller, Gliedvorzeiger und ähn
liche Malefikanten ausdehnen ließ, 
und der noch aus dem Vokabular von 
Freisters Volksgerichtsbarkeit stammte, 
wurde durch "Hangtäter" ersetzt. 
Aber gemeint war dasselbe. Der 
Grundgedanke, daß man einen Strolch 
so lange aus dem Verkehr ziehen 
muß, bis er aussieht wie ein tape
zierter Knochen. um zu erreichen, 
daß er keinen Bock mehr hat, seinen 
Dingsda öffentlich raushängen zu 
lassen, behielt für die gesetzgeben
den Straffreaks seinen bestechenden 
Charme. Schließlich reichte es ja in 
den guten alten Zeiten auch nicht, 
einen Schurken bloß aufs Rad zu 
flechten und ihm sämtliche Knochen 
zu brechen, wenn man ihn vorher 
noch ein \Veilchen mit 
Zangen zwicken und ihm 
noch das eine oder andere 
stechen konnte. 

glühenden 
vielleicht 

Auge aus-

Dennoch sah man sich seitens der 
Justiz alsbald genötigt, etwas vor-

sichtiger mit der Verhängung dieser 
Maßre~el umzuqehen. 1975 wurde der 
Paragraph 66 erneut reformiert, und 
die Voraussetzungen zur Verhängung 
der SV wurden erheblich verschärft. 
Nimmehr ist es zwar nicht mehr ohne 
weiteres möglich, Eierdiebe damit aus 
dem gesellschaftlichen Leben zu 
reißen, aber ganz verzichten mag 
man auf die Sicherungsverwahrung 
immer noch nicht. 

Angeblich dient die ganze Veranstal
tung daru. den Betreffenden zu 
helfen, ihre Selbstachtung als Men
schen zu finden . Und in den zahl
reichen klugen Schmökern, die zu 
diesem Thema verfaßt worden sind, 
ist häufig davon die Rede, dem seeli
schen Streben der Verurteilten ent
gegenzukommen, weil das zum Prinzip 
der "Besserung" gehöre, das der 
Gesetzgeber nicht nur nicht aus
schließt, sondern dessen Beachtung 
er in erbarmungsloser Menschlichkeit 
- zumindest an zweiter Stelle neben 
der Sicherung - forden. 

Die SV ist trotz gesetzlicher Kosme
tik in den vergangeneo Jahren das, 
was sie schon war: Die Verwahrung 
der "Unverbesserlichen" . Doch wenn 
man das Stigma der Unverbesserlich
keit ·als das sieht was es ist, nämlich 
das Eingeständnis der Unzulänglich
keit derer, die zur Veränderung auf
gerufen sind, taumelt einem die 
ganze Fragwürdigkeit dieser Maß
nahme entgegen.. Denn es gibt nur 
unterschiedliche Grade von Kriminali
tät und somit verschiedene Schwierig
keitsgrade in der Behandlungsfähig
keit von Knackies. Nicht mehr und 
nicht weniger. 

Paradoxerweise trägt man diesen Ge
danken in den Paragraphen 129 und 
131 Rechnung. Es wird behauptet, 
daß die wichtigste Voraussetzung für 
eine Behandlung von SVern das 
"therapeutische Klima" sei. Dies ist 
aber wettgehend abhängig von den 
örtlichkeiten. in denen Sicherungs
verwahrung vollzogen werden soll. Da 
der unbestimmte und in der Regel 
meist sehr lange Freiheitsentzug 
einer der schwersten Belastungen !Ur 
einen Menschen ist, soll beim Vollzug 
der SV alles vermieden werden was 



Strafcharakter hat. Unter anderem ist 
die strikte räumliche Trennung von 
den Einrichtungen des geschlossenen 
Strafvollzuges vorgesehen, um eine 
größtmögliche FreizU~igkeit in der 
getrennten Sicherungsverwahranstalt 
{bei gleichzeitiger Absicherung nach 
außen) zu erreichen. Dabei soll die 
Freizügigkeit soweit gehen, als ihr 
nicht Grenzen durch das Anstalts
leben gesetzt sind. Um des "thera
peutischen Klimas" willen. Daß dies 
aus organisatorischen Gründen in den 
wenigsten Anstalten verwirklicht ist, 
wissen nicht nur die Sicherungsver
wahrten. 

Also auch hier die übliche Lücke 
ZWlschen Anspruch und Wirklichkeit, 
gepaart mit der Bigotterie derer, die 
sich hinter Resozialisierungsfloskeln 
verstecken und irgendwie auch noch 
behaupten, es mit den Tätern gut zu 
meinen, wenn die Debatte um die SV 
immer wieder mal aufflackert. 

Für Letztere bleibt die Sicherungs
verwahrung eben doch nur eine zeit
lich unbestimmte Zusatzbestrafung mit 
zweifelhafter Re;::htsgrundlage. Eine 
Art ungewollter Verrentnerung 
aktiver Straftäter. Ähnlich wie alte 
Menschen, die verkümmern, wenn sie 
nicht mehr benötigt werden, trifft 
das für Sicherungsverwahrte zu, da 
sie bewußt aus der Gesellschaft aus
geschlossen sind. Verwahrte selbst 
dürfen wohl auch kaum einsehen, 
warum sie für dieselbe Straftat ein
mal mit Freiheitsemzug und zum 
anderen mit der Maßregel der SV zum 
zweiten Male zur Rechenschaft ge
zogen werden. Zusammenfassend kann 
man also sagen, daß der unfromme 
Wunsch mancher Richter und Staats
anwälte, manche Leute mittels der SV 
aus der Anwesenheitsliste zu strei
chen, 'ne himmelschreiende Barbarei 
ist. Und daß man, wenn man es mit 
den Straftätern doch so gut meint, 
wie man vorgibt es zu meinen, diese 

vielleicht statt in die SV sinnvoller
weise in einer sozialtherapeutischen 
Anstalt unterbringen kann, wo man 
sie doch nun schon mal hat. 

So ist es doch ein bißchen wie von 
hinten durch die Brust ins Auge; 
einerseits das Wiedereingliederungs
dogma gesetzlich festzulegen und im 
gleichen Atemzug den inhaltlichen 
Widerspruch, nämlich die Wiederein
gliederung mittels so 'ner haarstr .u
benden Kiste wie der Sicherungsver
wahrung, festzuklopfen . 

Aber möglicherweise ist es ja normal, 
daß im Land der Dichter und Fein
geister die Irrationalität um sich 
greift, wenn der ansonsten eher 
zahnlose Volksmund Buhmänner 
braucht. Man sieht das ja auch bei 
anderen Dingen. 

Daß einige unser europäischen 
Nachbarn über ähnlich grobe Maß
regeln verfUgen (was bei uns der 
"Rucksack", ist in ltalien die 
"Colonia agricola casadilavoro", in 
Norwegen ."Forwaringen", ~ Belgien 
"Internierung" und in Osterreich 
schlicht das "Arbeitshaus"), macht 
die SV indes nicht weniger abschaf
fenswert . Zumal gerade die in der 
Strafrechtspflege für ihren schwarzen 
Humor berüchtigten Briten bereits 
1962 die Abschaffung der SV ("pre
ventive detention") empfohlen haben. 
In einem Gutachten des Advisory 
Council of the Treatment of Offen
ders schlug man vor: 

1. Die Sicherungsverwahrung solle 
abgeschafft werden. 

2. Die Gerichte sollen ermächtigt 
werden, bei Gewohnheitsverbre
chern die zu erkennende Str~fe je 
nach Rechtslage in ihrer Dauer 
zu erhöhen. 

3. Neue geeignete Vollzugseinrichtun
gen für diesen Personenkreis soll
ten geschaffen werden. 

L. Zur Vorbereitung der bedingten 
Entlassung sollten geeignete llber
gangshäuser errichtet werden. 

Haben diese Vorschläge auch einen 
erheblichen Schönheitsfehler. nämlich 
den der willkUrliehen Festlegung, wer 
ein Gewohnheitsverbrecher ist und 
mehr Knast kriegt, mag man mildernd 
berücksichtigen, daß dieser Entwurf 
eben schon dreißig Jahre alt ist. 
Damals haben die Kerle dort auch 
noch dauernd ihre Knackies aufge
hängt. Aber immerhin haben selbst 
die Perückenträger geschnallt, daß 
SV nicht ·so recht zu einer Demo
kratie passen will. 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

-pele-
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Nimmt man/frau Reiseführer über die 
Philippinen in die Hand, so wird in 
allen über eines der größt en offenen 
Gefängnisse der \velt mit d~m Hinweis 
berichtet: 'Ein Besuch lohnt sieb.' 
Führen wir uns die in Deutschland 
üblichen Formalität en und Schwierig
keiten vor Augen, die mit dem 
Besuch einer Vollzugseinrichtung ver
bunden sind, so löst diese weltweit 
verbreitete Einladung Befremden aus. 

Bei meinem diesjährigen Urlaub ver
schlug es mich auf die Insel Palawan, 
wo sich diese Einrichtung befinde t, 
und natürlich lie ß ich es mir nicht 
entgehen, lWAHIG aufzusuchen. Diese 
'Strafkolonie ohne Mauern' liegt 16 
km außerhalb der Hauptstadt Prin
cesa. Es gibt eine öffentliche Ver
kehrsverbindung, die ihre Endstation 
innerhalb des 'Anstaltsgeländes' ha t . 
IWAHIG breitet sich über eine Fläche 
von 34 295 Hektar aus, hat also eine 
Gesamtgröße von ca. 17 x 20 km. 

Die Angabe meines Reisezieles zur 
Festlegung des Fahrpreises löste 
weder bei dem Fahrer noch den Mit
r eisenden Erstaunen aus. Die Fahr
gäste waren fast ausschlie ßlich 
Frauen mit Kindern, die große 
Mengen an Lebensmitteln mit sich 
führten. 

Nach etwa 15 km verlie ß unser Bus 
die St raße und bog in eine Art Feld
weg ab. Wir kamen an eine Schranke, 
die sofort geöffnet wurde, um uns 
passieren zu lassen. Die Fahrt ging 
weiter durch Reisfelder, a uf denen 
Männer arbeiteten. Da viel e von 
ihnen die gleichen grünen T - Shirts 
trugen, vermutete ich, da ß es 
'Gefangene ' sein könnten, obwohl 
kein \vachpersonal zu sehen war. 
Nach emtgen hundert Metern 
gelang te ich zu den erst en Anwesen, 
großen, für philippinische Verhält
nisse luxuriösen Häusern, umgeben mit 
viel Land. 

Auf einem weitläufigen Pla tz be
deute te mir der Busfahrer, daß ich 
hier aussteigen solle . lch war zu 
sehr an unsere Kont rollma ßnahmen 
und Sicherheitsschleusen gewöhnt , um 
mit dieser Situation etwas anfangen 
zu können. Ent sprechend hilf- und 
ratlos muß ich a usgesehen haben, 
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'' 
IWAHIG''-

eine besondere Einrichtung des offenen 
Vollzuges in den Philippinen 

Sicherheitsbereich um die Unterkünfte für die 'Gefangenen' , die ·aus dem 
geschlossenen Vollzug nach IWAHIG verlegt wurden. 

denn zumindest wies er noch vage 
auf eines der nächstliegende:n Ge
bäude hin. Also machte ich mich auf 
den Weg, um. mich· 'anzumelden' . Das 
erste Haus, in dem offensichtlich 
sich Büroräume befanden, war eine 
Fehlanzeige. Es interessierte nie
manden, wer ich bin und was ich auf 
dem Gefängnisgelände wollte. Um es 
kurz zu machen: Die Suche nach 
einem offiziellen Ansprechpartner 
ging noch eine halbe Stunde weiter, 
bis ich endlich bei dem diensthaben
den 'Vollzugsleiter' landete. Man 
stelle sich vor, ich liefe in Tegel in 
der ganzen Anstalt herum, durch 
meine andere Hautfarbe eindeutig als 
Ausländerin und nicht dorthin gehörig 
erkennbar, und keinen interessierte, 
was ich dort zu suchen hätte ... 

Da ich soviel Informationen wie mög
lich über dieses Gefängnis erhalten 
wollte, bat ich zunächst um ein Ge
spräch mit dem Anstaltsleiter. Da er 
nicht anwesend war, führten mich 
'Gefangene' zu seinem Vertreter. Die 
Tatsache, daß ich IWAHIG nicht nur 
besichtigen wollte, sondern darüber 
hinaus sehr viele inhaltliche Fragen 
über die Vollzugsform hatte, lösten 
bei meinem Gesprächspartner Unver-

ständnis und nach meiner Einschät
zung auch Mißtrauen aus. Bei dem 
Versuch, unser System des offenen 
Str afvollzugs mit diesem zu ver
gleichen, waren meine Fragen für den 
stellvertretenden Anstaltsleiter zu
nächst unverständlich. Erst wenn ich 
den Hintergrund meiner Frage er-

. klärte, also etwas von unserem 
Strafvollzug berichtete, war eine 
Verständigung möglich. 

Ich erhielt folgende Informationen: 
Diese Institution wurde als Straf
niederlassung in den frühen ] ahren 
der amerikanischen Herrschaft (No
vember 1904) geschaffen. Sie diente 
einerseits dazu, die 'schlimmsten Ge
fangenen' aus dem Gefängnis der 
Hauptstadt der Philippinen hier zu 
isolieren. Andererseits mußten aus 
den während des (letztlich fehlge
schlagenen) Aufstands der Philippi
nen gegen die Amerikaner völlig 
überfüllten Gefängnisse der großen 
Städte dringend 'Gefangene' in die 
Provinz geschafft werden, weil in 
den Gefängnissen Seuchen und Hun
gersnot viele 'Gefangene' dahin
rafften. Bereits 1907 wurde diese 
Politik gänzlich verändert. 'Gefan
gene', die sich im geschlossenen 



Gedenktafel zur Gründung von IWAHIG 

Vollzug gut geführt hatten, \VUrden 
nach IWAHIG verlegt. Sie hießen 
nicht mehr 'Gefangene', sondern 
Siedler. Bei Qualifizierung und wie
derum gutem Verhalten war und ist 
es ihnen möglich, ihre Familien nach 
lWAHIG zu holen, um hier mit ihnen 
von dem Ertrag des Landes zu leben, 
das ihnen zum Kultivieren überlassen 
\VUrde/wird. 

Seit seiner Gründung hat sich 1\vAHIG 
durch Landankäufe immer weiter aus
gebreitet. Es wurden Sub-Kolonien 

geschaffen, die sich durch die land
wirtschaftliche Nutzung voneinander 
unterscheiden: Forstwirtschaft, Gar
tenbau, Tierhaltung, Kokosnußanbau 
und -verwertung, Fischerei usw. Dar
über hinaus gibt es Bereiche wie 
Handwerk und institutionelle Dienst
leistungen. 

Voraussetzung für eine Aufnahme in 
IWAHIG ist neben guter Führung di~ 
Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe 
von über drei Jahren, nach oben gibt 
es keine Grenze. So sprach ich mit 

Männern, die zu einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe verurteilt waren und 
nur sehr kurze Zeit im geschlossenen 
Strafvollzug zugebracht hat_ten, 
bevor sie hierherverlegt wurden. 

Es gibt auf dem Gelände drei Unter
bringungsmöglichkeiten. ln den Be
reich mit der höchsten Sicherheits
stufe werden für höchstens 30 Tage 
lnsassen verlegt, die gegen gültige 
Regeln verstoßen haben (z. B. nach 
Entweichung oder gewalttätigen Aus
einandersetzungen). Am Tage meines 
Besuches waren hier 35 Männer (von 
ca. 20001) untergebracht. Der 
'Sicherheitsstandard' zeichnete sich 
durch Holzgitter vor den Fenstern 
und einem etwas mehr als mannshohen 
Mäuerchen aus, das das Gebäude und 
den Hof von den übrigen Bereichen 
abgrenzte. 

Nach der Verlegung aus dem ge
schlossenen Strafvollzug werden die 
Siedler für sechs Monate in dem 
Bereich mit geminderter Sicherheits
stufe untergebracht, um sich 'für das 
Leben als. freier Gefangener' zu 
orientieren. Während dieser Zeit 
arbeiten sie in allen Bereichen, wo 
Arbeitskräfte benötigt werden. Diese 
sogenannte Orientierungsphase ist 
neben der Berufstindung eine 
Mischung aus Schulung im Lesen, 
Schreiben, Rechnen, Bürgerlehre, 
Aspekten des Lebens in der Gemein
schaft und der persönlichen Hygiene. 

Hieran schließt sich die Phase mit 
der geringsten Sicherheitsstufe an, 
das heißt es gibt zu keiner Zeit 
irgendwelche Abgrenzungen zwischen 
ihnen und dem Umland. Sie leben 
entweder in Gemeinschaftsunterkünf
ten, in eigenen Hütten auf dem Ge
lände ihrer Arbeitgeber (Anstalts
bediensteten) oder zusarrunen mit 
ihren Familien. 

Meine Frage nach Zahlen über den 
Mißbrauch dieser Freizügigkeit stieß 
beim stellvertretenden Anstaltsleiter 
wiederum auf Unverständnis. Natürlich 
verließen Siedler unerlaubt das Ge
lände,_ bei ca. 2000 Personen seien 
es etwa 100 pro Jahr. Für IWAHIG 
und die Insel Palawan spiele dies 
keine Rolle. Leider h?.be ich nicht 
herausfinden können, was Grund für 
diese Gelassenheit und Selbstver
ständlichkeit war, zumal in lWAHIG ja 
sehr viele Personen sind, die zu 
einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
verurteilt wurden und nur einen 
Bruchteil ihrer Strafe verbüßt haben. 

Nach Abschluß des Gespräches und 
beim Verlassen des Verwaltungsgebäu
des machte ich mich auf den Weg, um 
so viel wie möglich vom 'Anstalts
bereich' zu sehen. Meine Begleiter 
bzw. Führer hatte i.ch bis dahin für 
Angestellte gehalten, da sie Uni
formen trugen. lm Gespräch mit ihnen 
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stellte sich aber heraus, daß sie 
'Gefangene' der geringsten Sicher
heitsstufe waren, die durch gute 
Führung in Aufsichtspositionen be
fördert worden waren, genauer ge
sagt, zu Sicherheitspolizisten. Sie 
trugen zum Teil sehr schöne Messer 
und Dolche mit Intarsien und Elfen
beinschnitzereien, die von den 'Ge
fangenen' zum Eigengebrauch oder 
zum Verkauf im eigenen Souvenir
laden gefertigt waren - für mich ein 
äußerst ungewöhnlicher Anblick. 
Meine Frage, ob sie neben der Auf
sichtsfunktion auch als 'Gefangenen'
sprecher arbeiteten, wurde verneint. 
Auf völliges Unverständnis traf ich 
mit meiner Rückfrage, ob es denn 
überhaupt eine von den 'Gefangenen' 
gewählte Insassenvertretung gebe. 
Sie haben zwar einen 'Gefangenen'
spreche<, aber dessen Funktion habe 
ich wiederum nicht verstanden. Auf 
dem Papier sind die Philippinen zwar 
ein demokratisches Land, nur in der 
Realität sind sie weit entfernt von 
dieser Regierungsform. Die Bevölke
rung weiß nicht, was Demokratie be
deutet und wie ihre Strukturen aus
sehen. Da es nicht im Interesse der 
Regierungen Hegt, das Voll< über 
seine Rechte aufzuklär-en, wird sich 
in absehbarer Zukunft nichts ver
ändern. Demokratische Strukturen 
innerhalb des Strafvollzuges zu er
warten, ist daher auch abwegig. 

Offizielles Aufsichtspersonal in 
Dienstkleidung hatte ich bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht wahr
genommen bzw. übersehen. Gewöhnt 
an Vollzugsbedienstete in bis zu den 
Socken korrekten Uniformen, trug 
hier das Personal bum gemischte 
Kleidung, von der allerdings immer 
ein Teil zur Uniform gehörte. 

Unglaublich war für mich auch alles 
weitere, was ich sah, und es fiel mir 
schwer, meine aktuellen EindrUcke 
mit den Bildern vom Knastalltag in 
Berlin in Verbindung zu bringen: Das 
Vollzugspersonal lebte mit der Familie 
in sehr großzügigen Häusern inner
halb von l\'IAHIG. Damit erhielt der 
Umgang zwischen Aufsichtspersonal 
und Straffälligen eher den Charakter 
eines dörflichen Zusammenlebens. Die 
'Gefangenen' gihgen im privaten 
Bereich ihrer 'Bewacher' ein und aus, 
Kinder tummelten sich überall im 
'Anstaltsbereich' . Das Motto 'Prisen 
is People ' {übersetzt: Gefängnis ist 
Volk), das ich überall an den Wänden 
der Gebäude angeschlagen fand, 
wurde mustergültig vorgelebt in dem 
sozialen Zusammensein innerhalb 
dieser Anstalt. So wie das normale 
Dasein der philippinischen Bevölke
rung sich in kleinen Dorfgemein
schaften abspielt, leben in IWAHLG 
alle Bewohner harmonisch beieinander. 

Der Gedanke der Eingliederung Straf
fälliger wurde hier konkret umge-
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Haus eines Vollzugsangestellten, der hier mit seiner Familie lebt 

setzt. Ich wünschte mir sehr, daß 
unser Anspruch auf 'Resozialisierung' 
nur annähernd mit Leben gefüllt 
wird, und daß unser Vollzugssystem 
vom Prinzip der Absonderung und 
Ausgrenzung 'Gefangener' in Richtung 
auf ein Miteinander ginge. 

Mein Weg führte mich auch in die 
'Küche', ~o gerade eine üppige Mahl
zeit vorbereitet wu<de. Das Schwein, 
das hier nach Eßbarem suchte, war 

an jenem Tage noch nicht auf dem 
Speiseplan; aber riesige StUcke eines 
Artgenossen schwammen bereits im 
Kessel. in dem über offenes Feuer 
fUr einen Teil der Insassen die Mahl
zeit zubereitet wuree . Der größte 
Teil der 'Gefangenen' verpflegt sich 
allerdings selbst. 

Ein Teil der 'Gefangenen' der ge
ringst!>n Sicherheitsstufe war in zwei 
Häusern im Kolonialstil unte<ge-



bracht. Die Räume von der Größe 
kleinerer Fabrikhallen waren sehr 
dunkel. Je nach Einstellung des zu
ständigen Aufsichtspersonals hatten 
die Bewohner ihre persönlichen Be
reiche durch Holzverschläge ab
gegrenzt und sich so einen Raum ge
schaffen, den sie je nach Wunsch 
allein bewohnten oder mit jemandem 
teilten. In anderen Räumen fehlte 
jeder Intimbereich, d. h. ohne 
irgendwelche Sichtblende stand Bett 
an Bett bei einer Unterbringungs-

Haus des Anstaltsgeistlichen 

Das Krankenhaus 

kapazität von ca. 30 Personen pro 
Raum. Bei diesem Anblick mußte ich 
mir erst vor Augen führen. daß 
solche Unterbringung zwar für uns 
Europäer erschreckend primitiv er
scheinen mag, aber noch einen Luxus 
darstellt, wenn man/frau sie mit den 
Lebensbedingungen von 80 % und 
mehr der philippinischen Bevölkerung 
vergleicht. 

Das Personal in lWAHIG hat die Mög
lichkeit, für Haus-. Garten- und son-

stige Arbeiten Bewohner der Kolonie 
einzustellen. In diesem Fall müssen 
sie persönlich für die Entlohnung 
aufkommen, ihre Angestellten ver
pflegen und ihnen eine Unterkunft 
zur Verfügung stellen . Die in priva
ten Haushalten beschäftigten 'Gefan
genen' fallen aus allen bestehenden 
Pflichten der Kolonie heraus: Es gibt 
für sie weder eine Zählung noch 
müssen sie an dem Fahnenappell teil
nehmen, zu dem jeden Freitag die 
Bewohner von IWAHIG (vom Anstalts
leiter bis zu den Arrestanten aus 
dem Bereich der höchsten Sicher
heitsstufe!) antreten müssen, um ge
meinsam die Nationalhymne zu singen. 
Diese wöchentliche Zeremonie lief 
wie folgt ab: Kurz vor 17 Uhr fanden 
sich die 'Gefangenen' auf dem Mittel
platz der Siedlung unter Leitung 
ihrer Sicherheitspolizisten, die blaue 
Uniformen trugen, ein. Ein offizieller 
Angestellter nahm eine Art Appell 
ab, während sich vor dem Verwal
tungsgebäude die Reihen formierten. 

Die Nationalhymne erklang, in die 
alle Anwesenden einstimmten, wobei 
sie die rechte Hand auf die linke 
Brust legten. Das Aufsichtspersonal, 
das die vorgeschriebene khakifarbene 
Uniform trug, grüßte militärisch. 
Gleichzeitig wurde die Nationalfahne 
eingeholt. Im Anschluß daran hielt 
der Anstaltsleiter seinen Angestellten 
eine Rede. Dieser feierliche Akt 
wurde aufgelockert durch die an
wesenden Kinder und Tiere, die zwi
schen den Reihen herumspielten. Ein 
übriges zur Auflockerung trug ein 
Ochsenkarren bei, der an der Parade 
vorbei seinem Weg folgte . 

Die Abreise aus lWAHlG war für mich 
ebenso spannend wie die Ankunft: Da 
ich mich etwa sieben Stunden hier 
aufgehalten hatte, war der letzte 
Bus längst abgefahren, der mich nach 
Puerto Princesa hätte zurückbringen 
können. So wurde mir kurzerhand ein 
Lastwagen angehalten, der eben 
startete, beladen mit landwirtschaft
lichen Produkten, die Kolonie zu 
verlassen. Ich war jedoch nicht der 
einzige Fahrgast. Et"'a 20 Siedler 
befanden sich bereits auf und im 
Wagen, und immer mehr sprangen auf, 
um sich eine kostenlose Fahrt zu 
ver-schaffen. Das war eine gute Gele
genheit für mich, noch mehr von 
ihnen zu erfahren. Aber vorrangig 
stellte ich mir die Frage, wohin sie 
denn wollten, und ob dies alles wohl 
erlaubt sei. Bis wir die Hauptstraße 
erreicht hatten, waren sie allerdings 
abgesprungen und in alle Richtungen 
verschwunden. 

Für das Leben in IWAHIG war das 
offenbar- alltäglich, für mich jedoch 
Anlaß zu erneutem Staunen. 

Gisela Krüger 
Arbeiterwohlfahrt 
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Wie schon in unserer letzten Ausgabe 
gemeldet, zieht sich die Arbeiter
wohlfahrt Landesverband Berlin 
e. V. - mit Wirkung zum 30. Juni 
1992 aus der gemeinsamen Träger
schaft der Zentralen Beratungsstelle 
der freien Straffälligenhilfe zurück. 

Wir möchten heute das eigenständige 
Positionspapier der A\t/0 zur freien 
Straffälligenhilfe vorstellen. Da die 
Broschüre sehr umfangreich ist, 
haben wir die uns am wichtigsten er
scheinenden Passagen zusammenge
faßt. Das vollständige Positionspapier 
kann direkt bei der A \t/0 - zu Händen 
Frau Gisela Krüger, Malplaquetstraße 
13 a, W-1000 Berlin 65 - angefor
dert werden. 

Prinzipien der AWO zur 
freien Straffälligenhilfe 

Straffälligenhilfe stellt den "straf
fälligen" Menschen in den Mittel
punkt ihres BemUhens, allerdings nur 
die/den Straffälligen, die/der Bedarf 
an sozialer Hilfe hat. Der eigenstän
dige Stellenwert der Straffälligen
hilfe liegt in ihrer sozialintegrattven 
Kompetenz fUr die überwiegende Zahl 
sozial benachteiligter Straftäterlnnen. 
Durch Straffälligenhilfe wird die 
Zielsetzung der sozialen Integration 
stärker betont als durch bloße Re
pression und Sozialkontrolle . 

Da immer mehr Menschen als straf
fällig definiert werden. ist ein quan
titativer Anstieg der Personengruppe 
festzustellen, die potentielle 
Klientinnen sind: Verdächtige, Be
schuldigte, Angeklagte, Inhaftierte in 
Untersuchungs- und Strafhaft, Pro
banden der Gerichtshilfe, Führungs
aufsicht und Bewährungshilfe sowie 
Haftentlassene. Zu den Klientinnen 
der Straffälligenhilfe gehören auch 
Angehörige, Kinder, Lebenspartner 
von straffälligen Menschen, da sie 
unmittelbar durch deren StraffäHig
keit in soziale Not geraten können. 

Vor allem ist aber der qualitative 
Bedarf an sozialer Hilfe stark gestie
gen. Steigende Dauer- und Massen
arbeitslosigkeit, unzureichende Ent-
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lohnung und fehlende Sozial- und 
Krankenversicherung in den Haft
anstalten, soziale Isolation. Alkohol
und Drogengefährdung und Abhängig
keit, HIV-lnfektion und A 1 OS-Erkran
kung kennzeichnen die Lebenslage 
von vielen Inhaftierten und Haftent
lassenen. 

Die Arbeit der freien Straffälligen
hilfe unterscheidet sich in grund
legenden Prinzipien von den sozialen 
Diensten der Justiz und stellt eine 
notwendige Ergänzung dieses Systems 
dar. 

Die freie Straffälligenhilfe tritt für 
die Verbesserung der schwierigen 
Lebenslagen zusammen mit den Be
troffenen ein und wirkt auf eine 
Verbesserung ihrer individuellen Kom
petenzen hin, sich mit diesen 
Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. 
Diese Dienste arbeiten nach dem 
Prinzip der Freiwilligkeit. Sie über
nehmen prinzipiell keine Kontroll
und Ermittlungsaufgaben und keine 
Berichtspflichten gegenüber der 
Justiz. Die Beratung und Betreuung 
beschränken sich nicht auf einzelne 
Bereiche des Lebenszusammenhanges 
der Klientin/des Klienten, sondern 
streben Veränderungen, Lern- und 
Entwicklungsprozesse in allen Berei
chen mit allen betroffenen Personen 
an. Die freie Straffälligenhilfe lei
stet eine kontinuierliche, an den Be
troffenen orientierte Hilfe. 

Systematische Straffälligenhilfe ist 
durchgehend zuständig vom Beginn 
des Kontaktes mit Instanzen straf
rechtlicher Sozialkontrolle bis zur 
erfolgten sozialen Integration. Straf
fälligenhilfe muß daher F'rühhilfe, 
] ugendgerichtshilfe, Erwachsenen
gerichtshilfe, Bewährungshilfe, soziale 
Hilfe im Vollzug, Führungsaufsicht 
und die durchgehende soziale Hilfe 
freier und staatlicher Träger nach 
§ 72 Bundessozialhilfegesetz um
fassen. Diese durchgehende systema
tische Zuständigkeit der Straffälli
genhilfe kann sich erweitern in eine 
durchgehende personale Zuständig
keit. weil Straffälligenhilfe wesent
lich durch personale Beziehungen und 
Dienstleistungen gekennzeichnet ist 
und eine nur verfahrensorientierte 
Zuständigkeit und ein ständiger 

\"echsel der Betreuungspersonen das 
Ziel der sozialen Integration ge
fährdet. 

Die Straffälligenhilfe arbeitet mit 
doppelter Zielsetzung: Verbesserung 
der Lebenslagen der Straffälligen und 
ihres sozialen Umfeldes sowie ver
fahrensrelevantes Handeln mit dem 
Ziel der Einbringung/Stärkung von 
sozialen Gesichtspunkten im Strafver
fahren und in der Strafvollstreckung. 
Dabei gelten auch für die Straffälli
genhilfe die kriminalpolitischen Ober
ziele der Haftvermeidung und Haft
reduzierung. 

Situation im Strafvollzug 
in Berlin 

Mit dem lokrafttreten des Strafvoll
zugsgesetzes im Jahr 1977 wurde der 
Strafvollzug legislativ reformiert. Die 
Umsetzung der gesetzgeberischen 
Zielvorstellungen unterblieb indes 
weitgehend. 

Anllißlich einer Tagung zu Alternati
ven zum Strafvollzug 1986 konnten 
aus der Vorlage statistischer Angaben 
der Belegungssituation der Berliner 
Haftanstalten und der Berliner Straf
vollzugsstatistik (Straftaten und Art 
der Freiheitsentziehung) wichtige 
Aussagen zur Veränderung der ge
gebenen Situation gemacht werden. 

\Yenn man davon ausgeht, daß Straf
taten, die eine Freiheitsstrafe von 
bis zu zwei Jahren nach sich ziehen, 
ein extrem niedriges Sicherheitsrisiko 
für die Allgemeinheit in sich bergen, 
sind die Vollzugsbedingungen für 
diese 70 % der Inhaftierten (in der 
JVA Tegel und in der JVA Moabit) 
auch hinsichtlich der Schadenszufü
guns nicht angemessen. Dabei ist 
z. B. die Vollstreckung von Ersatz
freiheitsstrafen (in Freiheitsstrafen 
umgewandelte Geldstrafen. die jeder
zeit durch Einzahlung des Geldes 
aufgehoben werden können) sowohl 
vom kriminalpolitischen, pädagogi
schen als auch \.rirtschaftlichen 
Aspekt unsinnig. 

Die in Berlin entstandenen Neubau
projekte der Vollzugsanstalt für 



Frauen und die Jugendstrafanstalt 
orientieren sich weitgehend an 
Sicherheits- und nicht an Behand
lungsinteressen. Der Sicherheitsstan
dard der VA für Frauen wurde auf
grund des Gedankens errichtet, dort 
politisch motivierte Straftäterinnen 
zu inhaftieren. Ohne daß diese Ent
scheidung getroffen wurde, wurde die 
pädagogische Arbeit zunächst auf 
Null her-abgeschraubt. Die in alten 
Vollzugsanstalten (Lehrter Straße und 
Söhtstraße) gültigen "Freiheiten" 
mußten von neuem erkämpft werden 
(nicht immer mit Erfolg) . Außerdem 
ist zu bemerken. daß die vorhandene 
Haftplatzkapazität von 330 Plätzen 
in der neuen Frauenhaftanstalt 
durchschnitt1ich mit nur ca. 120 
Frauen belegt wurde. 

Politische und gesamtgesellschaftliche 
Einflüsse haben im Strafvollzug Nie
derschlag gefunden. Besonders be
zeichnend ist in diesem Zusammen
hang die Auslegung des Paragraphen 
2 Strafvollzugsgesetz, der lautet: 

Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll 
der Gefangene rähig werden. künftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu rühren (Vollzugs
ziel) . Der Vollzug der Freiheitsstrafe 
dient auch dem Schut z der Allge
meinheit vor weiteren Straftaten. 

Eine nicht zulässige Interpre tation 
durch politisch Verantwortliche ist: 

Der Strafgefangene soll berähigt 
werden. zukünftig ein Leben in so
zialer Verantwortwlg zu rühren, und 
der Strafvollzug dient dem Schutz 
der Allgemeinheit ... 

Es wird hier von der Gleichwertig
keit der Ziele ausgegangen. Das be
stehende Gesetz sieht aber ausdrück
lich die Befähigung für ein Leben 
ohne Straftaten als alleinigem Ziel 
der Freiheitsstrafe vor. Die Bedin
gungen, die sich am Gesetz und an 
den Bedürfnissen der Gefangenen und 
dem Resozialisierungsideal orientieren 
sind in Berlin nicht geschaffen. Die 
Rahmenbedingungen des derzeitigen 
Vollzuges sind vielmehr: 

- Sicherheit 

- Verrechtlichuns des Vollzuges 

- Verwaltung des Menschen 

- Prüfung auf mögliche Ablehnung -
anstatt Gewährung - von Lockerun
gen 

feindliches l{lima 

- Perspektivlosigkeit 

Immer wieder soll der Gedanke von 
Schuld und Sühne als Vollzugsziel 
neben der Resozialisierung gesetzlich 
verankert werden. Folge ist, daß die 
Rückfallquote (zwischen 60 % und 
80 %) der Straftäter aus dem Vollzug 
trotz des Strafvollzugsgesetzes kon
stant bleibt und eine nennenswerte 
Resozialisierung nicht stattfindet . 
Unter anderem auch deshalb, weil der 
"offene Strafvollzug" als gesetzlich 
vorgeschriebener Regelvollzug zu 
wenig praktiziert wird. Anläßlich 
aktueller Überlegungen zur künftigen 
Vollzugsgestaltung in Berlin stellte sich 
heraus, daß derzeit ca. 45 % der im 
geschlossenen Vollzug untergebrachten 
Gefangenen (Erwachsene) berechtigt 
wären, in den offenen Vollzug ver
legt zu werden. GenUgend geeignete 
Hafrplätze sind jedoch nicht vor
handen. weil der Ausbau des ge
schlossenen Vollzuges in den letzten 
10 Jahren bevorzugt wurde. Hinrei
chend bekannt ist jedoch, daß sozial 
adäquate Konfliktbewältigungsstrate
gien hinter geschlossenen Mauern 
eher fort- und festgeschrieben als 
aufgelöst werden und damit das 
Risiko für die Allgemeinheit eher 
verstärken als verhindern. 

Die Überbetonung der Sicherheit 
zeigt sich in nahezu allen Entschei
dungen und Maßnahmen der Vollzugs
behörden zu Vollzugslockerungen 
oder Zellenausstattung. Hinzu kommt, 
daß bundeseinheitliche Verwaltungs
vorschriften in rechtswidriger Weise 
die Vorgaben des Strafvollzugsgeset
zes einschränken. 

Forderungen für den Ausbau 
und die Entwicklung der freien 
Straffälligenhilfe in Berlin 

Die Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit der Vollzugsreform 
wird immer offensichtlicher. Wesent
liche Reformbausteine, wie höheres 
Arbeitsentgelt, Ausfallentschädigung. 
Einbeziehung der Inhaftierten in die 
Kranken- und Sozialversicherung, 
werden hinausgeschoben. Noch immer 
wird der Vollzug mittlerer und langer 
Freiheitsstrafen mit der angeblich im 
Strafvollzug stattfindenden Behand
lung begründet. 

ln Erkenntnis, daß Freiheitsentzug 
als intensivste Form der Verunselb
ständiguns gesehen werden muß, ist 
es notwendig, den Angleichungsgrund-

satz des Strafvollzugsgesetzes auch 
für den geschlossenen Vollzugsbereich 
soweit wie möglich anzuwenden. Die 
Öffnung nach innen mit der Schaf
fung marktorientierter Ausbildungs-, 
Schulungs- und Arbeitsmöglichkeiten 
sowie ausgedehnter Selbstversorgung 
im alltäglichen Lebensbereich ist er
forderlich. 

Der Aufrechterhaltung familiärer Bin
dungen und anderer sozialer 
Kontakte kommt im geschlossenen Be
reich erhebliche Bedeutung zu. Auf 
die fruhestmögliche Außenorientie
rung im offenen Vollzug ist auch 
problematisch einzuschätzenden Per
sönlichkeiten hinzuarbeiten. Die 
schrittweise Heranführung an ein 
Leben "draußen" durch die der Ent
lassung vorgeschalteten Unterbringung 
im offenen Vollzug senkt das Slcher
heitsrisiko für die Allgemeinheit. Per 
Gesetz soll der offene Vollzug Regel
vollzug sein. Diese Tatsache wird in 
der Praxis bisher nicht umgesetzt. 

Die Öffnung des Vollzuges, seine Ein
bindung in ein Konzept des durch
gehenden Resozialisierungsprozesses 
in Unfreiheit und Freiheit, die Betei
ligung und Mitwirkung externer Fach
kräfte und Fachdienste wurde bisher 
allenfalls in Ansätzen realisiert. Die 
kriminologisch längst gesicherte Er
kenntnis der Einordnung des Straf
vollzuges in ein ganzheitliches 
System sozialer Hilfen und Institu
tionen muß sich auch in der Öffent
lichkeit durchsetzen. 

Spezifische Straffälligenhilfe 
für Frauen 

Die Fortentwicklung der freien Straf
fälligenhilfe ist auch im Bereich der 
Frauenarbeit von Bedeutung. Aus der 
vom Senator für Justiz 1989 heraus
gegebenen Strafverfolgungsstatistik 
für Berlin geht hervor, daß im Jahr 
1988 6912 Frauen im Vergleich zu 
31 856 Männern verurteilt wurden. 
Der Schwerpunkt der Kriminalität der 
Frauen liegt bei den Bagatelldelikten. 
Frauen. die Gewalttaten begangen 
haben (29 im Jahr 1988 in Berlin) , 
erhalten eher das Stigma eines 
pathologischen Ausnahmefalles. Von 
Frauen wird erwartet, daß sie keine 
antisozialen Verhaltensweisen äußern. 

Die Reaktion von Frauen auf uner
trägliche Lebensbedingungen ist eher 
die Flucht in Krankheit bzw. psy
chische Auffälligkeit und eine de
pressive. lebensverneinende, selbst
zerstörerische Grundhaltung (Suizid
versuche, Suchtmittelmißbrauch) als 
die aktive, nach außen gerichtete 
Form der kriminellen Handlung. Die 
Sichtweise von Kriminalität als so
ziales Problem hat für die Frauen 
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besondere Auswirkungen. Erklärungs
modelle weiblicher Kriminalität 
reichen von biologisch bis zu eman
zipatorisch bedingten Ursachen und 
haben zumeist diskrimimerenden Cha
rakter. Die Theorie, Frauen seien 
aufgrund ihrer geschlechtlichen 
Funktionen wie Menstruation, Schwan
gerschaft und Klimakterium spezi
fischen kriminogenen Gefährdungen 
ausgesetzt, werden heute noch er
örtert. 

Die Ungleichheit von Frauen und 
Männern zeigt sich nicht in der 
Rechtsnorm oder in den formalen 
Sanktionen, sondern wird überwiegend 
vom Glauben an die psychi'Schen Ge
schlechtsunterschiede aufrechterhal
ten. Die rechtliche Gleichstellung der 
Frau entspricht keineswegs einer 
Gleichheit in der Teilhabe an gesell
schaftlichen Prozessen. Für die Frau 
gilt dabei, daß die Abhängigkeit vom 
Ehemann/Partner, das instrumentelle 
Verständnis der Berufstätigkeit und 
die gesellschafrliche Minderbewertung 
der Arbeit von Frauen in lebens
geschichtlichen und sozialen Krisen
situationen im Vergleich zu Männern 
eine verminderte soziale und ökono
mische Sicherung bedeuten. Die 
Lebensgeschichte von Frauen läßt oft 
erhebliche Sozialisationsdefizite er
kennen. Sexueller Mißbrauch in Kind
heit und Jugend, fehlende geglückte 
Identifikation mit einer Mutter- oder 
Vaterfigur, machen die Obernahme der 
gesellschaftlich zugedachten Rolle als 
Frau problematisch. Mangelnde Orien
tierungshilfen und ungenUgende emo
tionale Versorgung gewinnen dann 
noch besondere Bedeutung, wenn die 
betroffenen Frauen selbst Kinder 
haben. ln den meisten Fällen haben 
sich die Partner abgewandt, so daß 
eine Entlastung und Unterstützung in 
diesem Bereich wegfällt. Hinzu kommt, 
daß die Existenzsicherung für viele 
Frauen aufgrund unvollständiger Er
werbsbiographien mangelhaft bleibt. 
Das Armutsrisiko wird bestimmt durch 
fehlende Ausbildung und/oder un
bezahlte Familienarbeit. Der beste
hende Arbeitsmarkt für Frauen ist 
noch immer durch ungeschützte Be
schäftigungsverhältnisse ( Sozialver
sicherungsschutz) gekennzeichnet. 
Für vorbestrafte Frauen verringert 
sich das Angebot verstärkt. 

Aus der Erkenntnis der Unterschiede 
und unter Berücksichtigung der qua
litativen und quantitativen Besonder
heit der weiblichen Kriminalitäts
belastung in deren spezifischer 
Lebenssituation so11te auch eine an
gemessene Form der Reaktion gefun
den werden. Der Umgang mit straf
fälligen Frauen verlangt ein diffe
renziertes und ein auf die tatsäch
liche Delinquenz ausgerichtetes Vor
gehen. Die besonders guten Voraus
setzungen ermöglichen und erfordern 
es, verstär-kt ambulante, integrative 
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Maßnahmen als Alternativen zu frei
heitsentziehenden Maßnahmen in 
freier Trägerschaft zu schaffen und 
zu nutzen. Die totale Institution der 
Haftanstalt mit ihren starren Regeln 
und Reglementierungsmechanismen 
verstärkt die bereits vorhandenen 
Verhaltensmuster. Die Abgeschlossen
heU des Anstaltslebens, die anhal
tende Fremdbestimmung führen zu 
Fehleinschätzungen der Bedingungen 
"draußen" und der eigenen Fähig
keiten. 

Die Reformbewegung im Strafvoll
zugsbereich und in der Straffälligen
hilfe müssen mehr als bisher die so
ziologischen Erkenntnisse frauenspe
zifischer Entwicklungen berücksich
tigen, um die notwendigen Verände
rungen durch entsprechende ideolo
gische Grundgedanken zu unterstut-

Schlußbemerkungen 

An dieser Stelle möchten wir unser 
Bedauern darüber aussprechen, daß 
Straffälligenhilfe praktisch keine 
Lobby hat. DafUr gibt es u. a. fol
gende Gründe: 

- Das Leben von Inhaftierten voll
zieht sich außerhalb der Öffent
lichkeit, und sie sind kein politi
scher Faktor. 

Wir selbst haben ein gebrochenes 
Verhältnis zu unserer eigenen 
Schuld und kriminellen Neigungen 
und verhalten uns da..rum distan
ziert zu Schuldigen. 

- Wir neigen dazu, Probleme zu indi
vidualisieren und Zusammenhänge 
zu vernachlässigen. 

\fu sind der Meinung, daß es aus so
zialethischen Gründen fragwürdig ist, 
auf Fehlverhalten mit negativen 
Sanktionen zu reagieren, die die Ge
fangenen in Passivität versetzen und 
ihnen die Möglichkeit nehmen, began
genes Unrecht aktiv wiedergutzu
machen. 

Aus sozialpädagogischen Gtünden ist 
es frag..'i.lrdig, auf gestörte Ich-Du
Beziehungen mit Isolierung zu rea
gieren, die den Gefangenen auf sich 
zurückv.rirft und die Probleme ver
stärkt. 

Aus sozialökonomischen Gründen ist 
es fragwürdig, Menschen aus einem 
Arbeitsprozeß auszugliedern und sie, 
ilire Angehörigen und ihre Opfer ab
hängig zu machen von Leistungen der 
Sozialhilfe. 

Aus kriminalpolitischen Gründen ist es 
fragwürdig, das System des Straf
vollzuges weiter auszubauen (räum
lich und inhaltlich), wenn es nach
weislich genau das urunöglich macht, 
was es will, nämlich Resozialisierung 
und Prävention. 

Zur Zeit reichen weder das Lei
stungssystem der Justiz noch die 
Hilfen nach dem Bundessozialhilfe
gesetz zum Aufbau eines qualifizier
ten spezialisierten Hilfesystems für 
Straffällige und ihre Angehörigen 
aus. 

Oie bisherige Kriminalpolitik und/oder 
ihre Umsetzung setzt durch das 
systematische Ausgrenzen von straf
fälligen Menschen selbst die Haupt
ursache für ihr Scheitern. Dan.iber
hinaus sind es nicht die sozialen 
Hilfen, die die Kosten in die Höhe 
treiben, wie durch den ständigen 
Verweis auf fehlende finanzielle 
Mittel für ambulante Maßnahmen 
suggeriert wird. Wenn nur ein kleiner 
Teil der immensen Summen, die der 
Strafvollzug verschlingt, dem ambu
lanten Bereich zugute käme, wäre die 
Straffälligenhilfe nicht nur humaner 
und effektiver, sondern auch kosten
günstiger zu organisieren. 

Es ist wünschenswert, daß die Arbei
terwohlfahrt aufgrund ihrer ideolo
gischen Ansätze und ihrer Stellung 
im Gefüge sozialer Hilfeleistungen die 
ideelle und finanzielle Umstrukturie
r.mg der Straffälligenhilfe voran
treibt. 

Anmerkung der Redaktion: Wir teilen 
die Auffassungen der AWO zur Straf
fälligenbille und zur Situation im 
Berliner Strafvollzug im wesentli
chen. Bei einigen Punkten hätte die 
Kritik bzw. die Benennung der 
Schädlichkeit des "Ist-Zustandes" 
jedoch härter und deutlicher aus
fallen können ... Zum Beispiel beim 
Thema "Gefangenenentlohnung" (So
zialversicherung). Dennoch bietet das 
Positionspapier - beraten und verab
schiedet vom Sozialausschuß des 
Landesverbandes Berlin - eine gute 
Grundlage für die breitere Diskussion 
und künftige Entwicklung (Verbesse
rung) in der staatlichen und freien 
Straffälligenhilfe. -kra-



Dem Abgeordneten Eckert von AL 
(Grüne)/Bündnis 90 hat der Berliner 
Vollzugsbeirat {BVB) zu verdanken, 
daß er den Nachmittag des 28.4.1992 
in der grauen Minna hinter Milchglas
scheiben verbrachte. Ohne Informa
tion durch die Opposition hätte der 
BVB nämlich gar nicht erfahren, daß 
mal wieder drei alte Vollzugsanstal
ten im Osten für den modernen 
Strafvollzug reaktiviert werden sollen; 
und ohne dies hätte der Vorstanddes 
BVB nicht den Beschluß gefaßt, sich 
um diese neue Schote zu ktimmern; 
und dann hätte der Tegeler Anstalts
beiratsvorsitzende Warmuth wohl 
nicht die Idee verwirklicht, gleich 
ein bißchen Gefangenen-Realität für 
die Sightseeingtour zu arrangieren. 
Nämlich nachdem Staatssekretär Borr
mann durch 2wöchige Hospitation in 
Tegel zum Vollzugsfachmann avanciert 
war, versiegte der Informationsstrom 
über die Aktivitäten der justizver
waltung, der sonst dem Vollzugsbeirat 
wenigstens noch ein bißchen Einfluß
nahme ermöglichte; noch nicht einmal 
die Entwürfe zu den neuen. AVs zu 
§§ 11, 13 StVollzG wurden mehr mit
geteilt, und der BVB suhlte sich in 
allmonatlicher Sitzung bei Kaffee 
(ohne Kuchen) im eigenen Saft und 
wozu man unter diesen Umständen 
noch da sei. 

Nun wieder zurück zur Besichtigung 
der Zukunft im alten Gewande: Wir 
also mit heiterer Miene in die Kiste 

und schon Verwunderung: wozu 
denn die Milchglasscheiben da wären? 
Die Senatsverwaltung, vertreten 
durch Herrn Krebs, wußte Bescheid: 
natürlich nicht, um die Gefangenen 
zu ärgern, sondern zwecks Persön
lichkeitsschutz, damit die nicht von 
außen gesehen wetden. Aha - es 
knirscht im Hirn beim Versuch, dies 
nachzuvollziehen, daß da also an den 
Ampeln in der Stadt und so die Men
schen stehen, nix besseres zu tun 
haben, als in die Minna zu kucken 
und sich die Gesichter genau einzu
prägen, damit ihnen hernach die 
Resozialisierung versaut werden kann; 
diese gemeinen Menschen, draußen 
also! Aber, wenn's denn so ist: wie 
wär's mit Vorhängen, damit sich ver
stecken kann, wer will, und glotzen 
kann, wer will? - Ja, könnte man 
drüber nachdenken, hm. Das Gespräch 
wird einsilbiger, wie immer bei den 
einfachen Dingen des Lebens im Voll
zug. 

Der BVB rauscht im Blindflug von 
Schöneberg nach Pankow, einigen 
wird schon schlecht (wegen de.r 
Milchglasfenster) . Mann u.nd Frau 
widmet sich der Senatsvorlage, die 
die drei Ost-Vollzugsanstalten zur 
Entleerung der jetzigen Frauenhaft
anstalt vorgibt; vorher müßten sie 
umgebaut werden, frühestens in zwei 
Jahren {bei Zeit und Geld soll man 
bei Senatens immer vom Doppelten 

Der Berliner Vollzugsbeirat tagt 
im Gefangenentransporter 

ausgehen müssen, also: frühestens in 
vier Jahren) könnte die erste be
zogen werden und die Frauenhaft
anstalt wiederum - tja: von bösen 
Männem. 

UHA Pankow - genauer gesagt: uaaah, 
Pankow! Nichts gegen den Stadtteil 
(den haben wir zwecks persönlich
keitsschützender Milchglasscheiben ja 
nicht gesehen), aber die Anstalt : ein 
wirklich schöner alter Bau, mit Klin
kern und so, echt nostalgisch; wie 
der Bau-Referent von Senjust, Herr 
Brandt, auf Nachfrage später mit
teilt, ist die Fassade denkmalge
schützt, darf also nicht verändert 
werden, mit ihren niedlichen kleinen 
Gitterfensterchen. Das Bezirksgericht 
Pankow gleich daneben - wehmUtig 
der Gedanke, man könnte die Straf-
vollstreckungskammer da gleich 
zwangsweise hinverlegen, wegen 
besserem Kontakt zur Basis. Zellen
besichtigung: 'n bißchen klein, Herr 
Brandt 1? - Ach so: aus drei Zellen 
mach zwei, die mittlere dazwischen 
wird unterteilt in zwei Naßräume/ 
Toiletten. - Bißehen lang und dunkel 
die Flure, Herr Brandt? - Hm . •• -
Ja, ·und die Fenster werden von innen 
auch nicht größer als von außen, 
und huch, Unterkante über zwei 
Meter hoch erst: da kann Mensch ja 
gar nicht rauskucken?! - Das läßt 
sich leider nicht ändern, wegen 
Denkmalschutz, wie schon gesagt - ? 
- Und die Gitter, auch denkmalge
schützt? Nein, die nicht, die 
können weg. 

60 Haftplätze für nichtdrogenabhän
gige weibliche Gefangene; Umbau
kosten schlappe sieben Millionen 
(wenn 's denn nicht doppelt so viele 
werden, s. o .); Arbeits- unq Beschäf
tigungsplätze: "können" geschaffen 
werden. 

Blindflugs zweite Landung: UHA Lich
tenberg; aus Gerechtigkeitsgründen 
hier noch viel mehr "uuuaaaahhh", 
L.! Ein BVB-Mitglied aus dem Osten 
erinnert sich aus seiner Gefangenen
zeit, daß die Zellen da noch viel 
kleiner seien, was erst mal dementiert 
wird. Angekommen zeigt die Senats
verwaltung, daß sie (auf der Fahrt?) 
dazugelernt hat: ja, leider auch 
kleine Fenster, aber: Fassade nur zur 
Straße hin denkmalgeschützt, kann 
man innen also umbauen. Also rein, 
erst mal in die Verhörerzimmer: grö
ßenmäßig wären sie o.k., sonst noch 
im alten DDR- Schick und, wer es 
kennt: atmosphäremäßig vergleichbar 
mit dem Arbeitszimmer eines der 
beiden Spitzenbeamten in der JVA 
Tegel; nach dem Umbau natürlich 
nicht für Gefangene vorgesehen, son
dern, na ja,' für die Verwaltung halt. 

Sonst alles noch echt : lange dunkle 
Flure, wie Knast, Abstürznetze, wie 
Knast, Spione und Essensklappen, wie 
Knast. Herr Brandt meint: alles der
selbe Architekt. Aus der hinteren 
Reihe kommt Zustimmung, die sich auf 
den jetzigen bezieht; aber wir wollen 
noch keine Hoffnungen begraben, 
denn daß der Frauenknast geleert 
\-.rerden muß, darüber herrscht Einig
keit. \Yeiter geht's. Blödsinnigerweise 
sind die Zellen tatsächlich kleiner, 
was etwas peinlich ist und der 
gerade wiederhergestellten Harmonie 
wie verschiedenem anderen auch 
recht abträglich. Mensch faßt bequem 
von einer Seitenwand zur anderen, 
geschätzte 1, 70 m Breite also; ein 
Beiratsmitglied von jenem Verein, der 
regelmäßig herbe Kritik gegen den 
"herrschenden Hotelvollzug" in der 
geneigten Presse äußert, hat da so 
seine Bedenken, wie man so was zu 
einem menschenwürdigen Raum 
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umbauen könnte. Im Laufe der fol
genden Debatte einigen \M uns mit 
der Senatsverwaltung auf die Formel 
fl.inf zu zwei, sprich: zwei Zellen zu 
einer. nächste Zelle 1lir Naßräume. 
dann wieder zwei Zellen zusammen -
schriftlich hat's natürlich keine(r) 
gekriegt; dito für die Fenster: run
terziehen. vergrößern, daß mensch 
rausschaut und die Sonne rein. \vir 
besichtigen noch die ehemalige 
Küche, was angesichts des anderen 
eher weniger interessiert. 

90 Einzelzellen für drogenabhängige 
weibliche Vorverurteilungs- (Unter
suchungs-) und Strafgefangene sind 
vorgesehen, nach den Umbauten fUr 
lächerliche zehn Millionen (mal zwei, 
s. o.). Vorstellungen für Arbeits
plätze? ''Könnte man " (siehe 
oben). 

Bis zur Strafvollzugsanstalt Köpenick 
ist 's ein langer \\leg im Feierabend
verkehr. und, rabommkawumm - so 
manches Schlagloch ist vom Auf
schwung Ost bislang verschont 
geblieben! Gesichter werden blasser, 
mensch mUht sich, vorne durch die 
Fahrerkanzel etwas von der Gegend 
zu erhaschen und damit auch die 
Übelkeit zu dämpfen. Links und 
rechts auf dem Weg leerstehende und 
vergammelnde Häuser en masse; -
warum denn die nicht als überschau
bare und regierbare Vollzugseinhei
ten wiederaufgebaut werden, \\fie der 
BVB es seit Jahr und Tag empfiehlt? 
- Brummelbrurnmel: ungeklärte Eigen
tumsverhältnisse, ... , Rathenower 
Straße hat auch nicht geklappt, ... ; 
"•ohl, weil auch die eher Konservati
ven im BVB die Empfehlung mittra
gen, sogar mitentwickelt haben, hat's 
die Senatsverwaltung sch"'er, mit den 

Beratung durch 
Detlef Fronhöfer 
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politischen Verhältnissen zu argumen
tieren. Doch Köpenick ist historisch 
ganz beachtlich. so daß der Friede 
in der Minna bis zum Tor der Anstalt 
wieder herzustellen ist. 

Die Anstalt, ein ziemlich neu aus
sehender Plattenbau, liegt am Arsch 
der- Welt, jedoch nicht schlechter als 
die Freigängeranstalt Hakenfelde, 
meint ein Beiratsmitglied. Ringsrum 
Industriegebiet, gleich daneben der 
frühere DDR-\Vaschbetrieb "Rewatex", 
fUr dessen Versorgung mit Arbeits
kräften die StVA gebaut wurde - mit 
zeitweise bis zu 700 Gefangenen, 15 
bis 20 Leute pro Schlaf-1\vohnsaal, 
im Schichtbetrieb. Auf den zweiten 
Blick ziemlich viel verrottet. Fenster 
groß, aber bauiallig; Installationen 
schlafsaalpassend, aber auch schon 
ziemlich hinfällig. - Und wie soll man 
die Räume teilen? - Ja, sagt die 
Senatsverwaltung, so oder so, muß 
man noch sehen. - Wie viele (Frei
gänger) sollen jeweils zusammen in 
einen Raum, mit welchen Installa
tionen? Die Antworten werden 
nicht konkreter, und ob's Arbeits
plätze in der Umgebung gebe, hänge 
von der Treuhand ab, wie die mit 
den Firmengeländen umginge. 

300 Plätze für Freigänger in min
destens Zwei-Mann-Zellen sind laut 
Senatsvorlage vorgesehen. Für 12,5 
Millionen (= 25 Millionen?) Umbau
kosten. 

Resumee 

- me1mges und das anderer Beirats
mitgliederlnnen - : 

1. Die Frauenhaftanstalt muß selbst
verständlich schleunigst geräumt und 

unter Denkmalschutz gestellt werden 
- als Wahn-Mal. 

2. 30 (60) Millionen für den Umbau 
von Gebäuden auszugeben, die auf
grund der räumlichen Gegebenheiten 
hernach auch nur wieder das in her
kömmlichen Knästen übliche Anstalts
leben einschließlich Anstaltssumpf 
ermöglichen, "bedarf besonders 
gründlicher Prüfung" wie die 
Justizverwaltung sonst gerne zu 
sagen pflegt. 

3. Wenn mensch dem Knast einen 
anderen Sinn geben will, als die Be
friedigung der - bei uns allen noch 
reichlich vorhandenen - Rachegelliste 
(z. B. also das. was das Gesetz vor
schreibt), dann muß zuerst klar sein, 
was mensch erreichen will und welche 
menschlichen und sachlichen Bedin
gungen dafür Vorausse tzung sind. Auf 
der Sightseeingtour des BVB sah es 
eher so aus, als ob es umgekehrt 
liefe: nun haben wir mal die alten 
Kästen, machen wir halt Vollzug 
darin. 

Der Strafvollzug ist wie seine Ge
bäude in Berlin (mit Ausnahmen), ein 
verrottetes Haus, das mensch ehr
licherweise leider einreißen muß. 
Alternativen sind lange bekannt, 
"'acklig und schwierig aber 
falscher kann's überhaupt nicht 
werden. 

Olaf Heischel 
Mitglied des BVBs 

P.S.: Hinzuzufügen ist. daß weder ich 
noch der BVB grunds'itzlich gegen 
"neue" Anstalten sind, vor allem 
auch, wenn sie "dezentrale, über
sehaubare Einheiten" sind (so ver
schiedene Beschlüsse des BVB) . 

die Universal-Stiftung Helmut Ziegner 
informiert und unterstützt bei: 

Wohnungserhalt während der Haft 

Wohnmöglichkeiten nach der Haft .. 
Amterangelegen heiten 
Unterhaltsverpflichtungen 
Vermittlung zu anderen Beratungen 
Beziehungs- und Familienproblemen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an: U.S.H.Z. im Gruppen- und Beratungszentrum JVA Moabit 
Angehörige: Telefon 39 79 37 87 - Mo-Fr 12-13 Uhr 



Hearing: ,,Menschen mit H IV 
und Al DS im Strafvollzug'' 

Unter diesem Titel veranstaltete die 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher AIDS
Stiftungen ein Hearing am 18. Mai 
1992 in Hannover. Bei diesem Hearing 
sollte die Lebenssituation der Men
schen mit HIV und AIDS im Strafvoll
zug aufgezeigt werden. Die Teilneh
mer sollten darüber diskutieren was 
es für Möglichkeiten gibt, die Situa
tion der Betroffenen im Strafvollzug 
zu verbessern. Von den Ministerien 
waren anwesend ein Vertreter der 
Senatsverwaltung für Justiz in Berlin, 
eine Vertreterin für das Strafvoll
zugsamt Hamburg, vom Justizministe
rium Hessen ein Vertreter und vom 
niedersächsischen Justizministerium 
zwei Vertreter. 

Es fehlte der Ministerialrat aus 
Nordrhein- Westfalen sowie der Mit
arbeiter des Ministeriums für Justiz 
Rheinland- Pfalz und des Justizministe
riums Schleswig-Holstein. Unentschul
digt fehlte der Vertreter des Justiz
ministeriums in Baden- Württemberg. 
Kurzfristig hatte der Mitarbeiter des 
Staatsministeriums für Justiz des 
Freistaates Bayern abgesagt. Sie 
waren die einzigen, die den Mut 
hatten, zumindest eine Erläuterung 
zur Absage abzugeben. Nach ihrer 
Meinung war die Auswahl der Refe
renten nicht so, daß eine kontinuier
liche Diskussion gewährleistet ge
wesen wäre. 

Als Experten wurden angehört Dr. Ernst 
Buning vom Drug- Department GG & GD 
in Amsterdam, als Vertreter der Deut
schen AIDS-Hilfe - Referat für Men
schen in Haft Michael Gähner, 
Reinhard Heikamp als Vorstand der 
Deutschen AIDS-Hilfe für den Be
reich Strafvollzug zuständig, Prof. 
Dr. Dieter Kleiber von der Freien 
Universität Berlin, Peter Lindlahr, 
AIDS-Hilfe Nordrhein- Westfalen, Dr. 
med. Wolfgang Riekenbrauck, Leiter 
des j ustizvollzugskrankenhauses 
Nordrhein- Westfalen und Dr. med. 
Martin Schieber, Präsident der Ärzte
kammer Südbaden. 

jeder Experte hatte 10 Minuten Zeit, 
über das vorgegebene Thema zu 
referieren. Interessant war, was Dr. 
Buning vom Gesundheitsamt Amsterdam 
erzählte. Er berichtete, daß die 
intravenösen Drogengehraucher in 
Holland weitaus weniger wären als in 
der Bundesrepublik Deutschland. Der 

Mitarbeiter der Deutschen AIDS-Hilfe 
trug dann die Ergebnisse der Umfrage 
vor. Das Vorstandsmitglied der Deut
schen AIDS-Hilfe informierte über 
seine Arbeit als Betreuer im Straf
vollzug in Nordrhein- Westfalen. Prof. 
Dr. Dieter Kleiber gab einige Daten 
aus seinen Studien bekannt. Der 
Mitarbeiter der AIDS- Hilfe in Nord
rhein- \'iestfalen forderte für Nord
rhein-Westfalen ein Ausbildungspro
gramm für Mitarbeiter im Strafvoll
zug. Dr. Riekenbrauck berichtete 
über seine Erfahrungen als Leiter des 
Justizvollzugskrankenhauses. Zum 
Schluß kam Dr. Martin Schieber zu 
Wort. 

Er bekräftigte noch einmal die For
derung der Ärztekammer Südbaden, 
daß auch im Strafvollzug für intra
venöse Drogengehraucher Spritzen 
zur Verfügung gestellt werden. Für 
ihn ist unverständlich, daß etwas, 
was in der Fnüheit als sinnvolle 

AIDS-Prophylaxe sich durchgesetzt 
hat, im Strafvollzug immer noch ein 
Tabu-Thema ist wo niemand ran will. 

Nach einer kurzen Kaffeepause ging 
es weiter mit kurzen Statements der 
Mitarbeiter der verschiedenen Justiz
ministerien. Dabei kam ich sehr 
schnell zur Erkenntnis, daß die Sub
stitution für die Justizministerien in 
der gesamten Bundesrepublik kein 
Tabu-Thema mehr ist. Alle anwesen
den Mitarbeiter der Justizministerien 
erklärten, daß entweder schon Sub
stitution im Strafvollzug durchge
führt wird oder unmittelbar geplant 
ist, auch im Strafvollzug zu substi
tuieren. Der Vertreter aus Berlin 
wies noch einmal ausdrücklich darauf 
hin, daß im Moment keinerlei Sprit
zenvergabe vorgesehen ist. Obwohl 
die Spritzenkommission, die für 
die Justizvollzugsansta1ten in Berlin 
eingesetzt gewesen ist, empfohlen 

'der Iichtblick' 15 



hatte, zumindest in einigen ge
schlossenen Bereichen Spritzen zu 
verteilen, die Senatorin für Justiz 
dieser Empfehlung nicht folgen wird 
und keine Spritzen verteilt. 

Es ist deutlich zu bemerken gewesen, 
daß sich die Justizministerkonferenz 
datüber abgesprochen haue , .und die 
Spritzenvergabe im Strafvollzug für 
niemanden ein Thema war. \'lie er
wartet, wiesen die Vertreter der 
Justizministerien die hohe Zahl der 
Infizierten, die bei der Befragung 
der Deutschen AIDS-Hilfe aufgetre
ten sind, zuruck und erklärten, daß 
eine solche Zahl natürlich nicht re
präsentativ sei und man vielleicht 
gerade die 21 Leute in der Bundes
republik nun zusammengefunden 
hätte, die sich im Strafvollzug in
fiziert haben. Auf jeden Fall gab 
auch die Hamburger Vertreterio zu, 
daß die Drogengehraucher im ham
burgischen Justizvollzug durchaus mit 
den Zahlen in Berlin vergleichbar 
sind. 

Die Einführung zum Hearing wurde von 
Rainer ]arctiow, Vorstand der Ar
beitsgemeinschaft Deutscher AIDS
Stiftungen, gesprochen. Danach sprach 
Manfred Bruns, Bundesanwalt. Er gab 
Erläuterungen zu einem Arbeitspapier 
und Empfehlungen, die er erstellt 
hatte : 

1. Empfehlung 

Sofern die sonstigen Voraussetzungen 
des § 35 BtMG gegeben sind, muß 
die Zutückstellung der Strafvoll
streckung auch zugelassen werden, 
wenn sich Verurteilte wegen ihrer 
Abhängigkeit in einer Substitutions
behandlung befinden oder zusagen, 
sich einer solchen zu unterziehen, 
sofern deren Beginn gewährleistet 
ist . 

2. Empfehlung 

Wenn bei Drogenabhängigen, die sub
stituiert werden, eine Zutückstellung 
der Strafvollstreckung nicht möglich 
ist, muß Vorsorge getroffen werden, 
daß die Substitution in der Haft 
fortgesetzt werden kann. 

3. Fmpfehlurig 

Zur Venneidung von Neuinfektionen 
ist es geboten, daß sich die Gefan
genen unbemerkt mit kostenlosen 
Kondomen und Gleitmitteln versorgen 
können. 

4. Empfehlung 

Drogenabhängige Gefangene mUssen 
die Möglichkeit haben, sich sterile 
Einmalspritzen beschaffen zu können. 
Das Gesetz steht dem nicht ent
gegen. Dem Bundestag liegt derzeit 
ein Gesetzentwurf des Bundesrates 
vor, durch den ausdrücklich klar-
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gestellt werden soll, daß die Abgabe 
steriler Einmalspritzen an Drogen
abhängige nicht gegen das Betäu
bungsmittelgesetz verstößt. Die Bun
desregierung hat dem Entwurf zu
gestimmt. 

Es läßt sich zwar nicht mit absolu
ter Sicherheit ausschließen, daß ein 
Gefangener eine solche Spritze als 
Waffe gegen Vollzugsbeamte einsetzt. 
Diese Gefahr besteht aber auch bei 
den selbstgebastelten "Stationspum
pen", die die Gefangenen mangels 
steriler Einmalspritzen reihum zu be
nutzen pflegen, oder bei den Werk
zeugen und Materialien, die die Ge
fangenen während der Arbeit ver
wenden. 

~· Empfehlung 

Die Bereitschaft drogenabhängiger 
Gefangener zum Entzug ist um so ge
ringer, je mehr sie befUrchten 
müssen, mit ihren Entzugsbeschwerden 
alleine gelassen zu werden. Deshalb 
müssen alle drogenabhängigen Gefan
genen die Möglichkeit erhalten, unter 
ärztlicher und psychother-apeutischer 
Begleitung körperlich entziehen zu 
können. Dieses Angebot muß auch die 
Möglichkeit zu medikamentengestütz
tem "weichen" Entzug umfassen. 

6. Empfehlung 

Gefangene, die körperlich entzogen 
haben, dtirfen sich nicht selbst über
lassen bleiben. Es müssen alle nur 
denkbaren Anstrengungen unternom
men werden, um sie möglichst bald in 
eine Therapie zu überweisen. In der 
Zwischenzeit muß dafür Sorge ge
tragen werden, daß sie ausreichend 
psychotherapeutisch betreut und ge
stützt werden. 

7. Empfehlung 

Mitarbeiterinnen von AIDS- und Dro
genhilfen sollten in die Betreuung 
HlV-infizierter und AI OS-kranker Ge
fangener mit einbezogen werden. Den 
Gefangenen, bei denen keine Flucht
gefahr besteht, ist zu gestatten, die 
externen A lOS- und Drogenhilfen 
zwecks Ber-atung und Teilnahme an 
Selbsthilfegruppen aufzusuchen. 

8. Empfehlung 

Für einen Teil der drogenabhängigen 
Gefangenen ist das Postulat der 
Suchtfreiheit zu hoch angesetzt. Bei 
diesen therapieunfähigen Abhängigen 
muß versucht werden, sie durch eine 
Substitutionsbehandlung zu stabili
sieren. Gerade der Vollzug eignet 
sich für Substitutionsbehandlung be
sonders gut, weil sich die Einhaltung 
der Therapieabsprachen dort leicht 
überwachen läßt. 

Solche Angebote müssen auch in die 
Entlassungsvorbereitungen einbezogen 

werden, um bei therapieunfähigen 
Abhängigen die RUckfallgefahr auszu
räumen bzw. deutlich zu vetmindern. 

9. Empfehlung 

HIV-infizierte und AIDS-kranke Ge
fangene können sich ihre Ärzte nicht 
fr-ei auswählen. Sie begegnen deshalb 
den Anstaltsär-zten mit Mißtrauen. 
Abgesehen davon sind vor- allem in 
kleineren Anstalten manche Ärzte 
nicht so mit den besonderen Proble
men der- Krankheit AIDS vertraut wie 
ihre Kollegen in größeren Behand
lungszentren. Es ist deshalb dringend 
geboten, die Ausführung von HlV-in
fizierten und A lOS-kranken Gefan
genen zu externen Ärzten oder ihre 
Uberweisung in zentrale Justizkran
kenhäuser großzügig zu handhaben. 

10. These 

Die Situation schwer A lOS-kranker 
drogenabhängiger Gefangener ist be
sonders hoffnungslos. Ihre vorzeitige 
Entlassung ist oft nicht möglich, weil 
wegen ihrer fortdauernden Abhängig
keit Rückfallgefahr besteht und weil 
ausreichende Betreuungsstrukturen 
fehlen . Um ihnen wenigstens einen 
Tod in Freiheit zu ennöglichen, muß 
ihnen mit großzUgigen Substitutions
angeboten geholfen werden. Bei ihnen 
kann es die Menschlichkeit gebieten, 
ihnen unter strikter Kontrolle die 
Drogen zu geben, die sie brauchen, 
um in Frieden sterben zu können. 

Diesen Empfehlungen ist eigentlich 
gar nichts mehr hinzuzufügen. Man 
merkt, daß Manfred Bruns, der diese 
Empfehlungen erarbeitet hat, ein 
Fachmann ist und weiß wovon er 
spricht. Leider war durch die fort
gerückte Zeit es nicht mehr möglich, 
über diese Empfehlungen noch zu 
diskutieren. Es ist jedoch den Deut
schen AIDS-Stütungen zu danken, 
daß sie eine solche Veranstaltung 
ennöglicht haben, und daß sich end
lich einmal Fachleute aus dem Be
treuungsbereich und Leute aus den 
Justizministerien an einem neutralen 
Ort zu einem ausführlichen Gespräch 
treffen konnten. 

Ein besonder-er Lichtblick fUr mich 
waren die anwesenden Abgeordneten 
der verschiedenen Parteien. Sie 
sorgten durch gezielte Zwischenfra
gen fUr eine besonders lebendige 
Atmosphär-e. Es war- deutlich zu 
merken, daß die Mitglieder der Land
tage, die namentlich gar nicht alle 
genannt werden können, sehr viel 
dazu beigetragen haben, daß die 
Veranstaltung gut gelungen ist. An 
dieser Stelle noch einmal einen Dank 
an die Deutschen AIDS-Stiftungen. 
Hoffentlich war dieses Hearing nicht 
das letzte seiner- Ar-t . 

-gäh-
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"Der Kuß der Spinnenfrau" 

'Die Liebe ist einE; Brücke. 
Sie zu überschreiten 
müssen wir leben (Monica 
Ertl - Solivianische Frei
heitskämpferin, 1973 er
mordet) '. Dieser Vers 
steht im Programmheft des 
Theaterstückes. Es handelt 
'auch von Liebe, aber von 
Liebe, die nicht jedermanns 
Sache ist, die nicht in die 
Norm paßt bzw. die die 
Verhältnisse in Frage 
stellt. 

Molina, ein Mann, der 
lieber eine Frau wäre, 
liebt junge Männer, des
wegen sitzt er im Knast. 
Valentin liebt nicht nur 
seine Genossin, sondern die 
Gerechtigkeit, für die er 
kämpft. Deshalb wurde er 
verhaftet. Beide sitzen nun 
in einer Zelle. Sie wollen 
leben und ihre Träume er
leben. Doch beide sterben. 

Auf Initiative von KuJ<, 
dem Verein Kunst und 
Knast , hat das Hans-Otto
Theater 'Der Kuß der 
Spinnenfrau' in Tegel ge
spielt. Es hat uns alle 
sehr beeindruckt. Bei den 
Lautsprecherdurchsagen 
mischten sich Theater und 
Wirklichkeit auf beklem
mende Weise. - 'Wie bei 
uns.' - 'Das sollten die 
oben mal ansehen, damit 

sie mal wissen, wie es hier 
ist.' - 'Das ist unser All
tag.' - 'Das müßten mehr 
von hier sehen. ' 

Ja, das fanden wir 
auch, das hätten mehr 
sehen müssen. Warum waren 
nur 27 Gefang~ne da? 
"Kein Interesse", sagten 
die Bediensteten. "Keine 
\verbung, die Ankündigung 
hing erst einen Tag vorher 
aus", sagten Gefangene. 

Die Anstaltsleitung hat 
uns beschworen, ''draußen" 

keine Werbung zu machen, 
denn die Veranstaltung sei 
doch schließlich für die 
"drinnen". Nun blieben 
viele Plätze frei. Wir 
wollen versuchen, noch 
eine Aufführung zu organi
sieren von der Spinnen
frau . Dann wird sich her
umgesprochen haben, daß 
es sich lohnt, dieses Stück 
anzuschauen. 

Anna Elmiger 
KuK-Vorsitzende 

Über die Verlegungsprakti
ken und Taktiken der ]VA 
Moabit und nebenbei ein 
Tip · für alle Denunzianten 
oder ·ähnliches 

Im Januar 91 wurde ich 
nach einjähriger Unter
suchungshaft zu fünf Jah
ren wegen Btm-Vergehens 
verurteilt und im Mai 91 
das Urteil vom Bundesge
richtshof rechtmäßig er
klärt. Nach der Urteilsver
kündung im Januar 91 er
klärte Richter G. , 24. 
Strafkammer des Landge
richts Berlin, meiner Ver
lobten, da ich ja nun 
schon ein Jahr verbüßt 
hätte und somit unter vier 
Jahren sei und außerdem 
als Erstverbüßer mit 2/3 
rechnen kann, daß ich 
schon in kürze mit einer 
Verlegung in den offenen 
Vollzug rechnen könnte. 

Der Gruppenleiter P. 
hingegen meinte, daß Leute 
wie ich in eine geschlos
sene Anstalt gehören und 
ihm Gewalttäter liebe\ 
seien und sprach sich für 
ein.e Verlegung nach Tegel 
aus. Erst nachdem sich 
mein Rechtsanwalt für eine 
Verlegung in den offenen 
Vollzug eingesetzt hatte, 
war die JV A Moabit zu 
Kompromissen bereit, und 
die TALin K. vereinbarte 
mit dem GL P. im Juli 91, 
daß ich nach einem halben 
Jahr Bewährung, in welchem 
ich erprobt werden sollte, 
mit einer Verlegung in den 
offenen Vollzug rechnen 
durfte. 

Das teilte die Anstalts
leitung in einem Telefonat 
im August 91 meinem RA 
mit, und daß ich dies 
akzeptieren müßte, andern
falls mich nach Tegel ver
legen lassen sollte. Ich 
akzeptierte und rechnete 
mir aus, eventuell im De
zember 91 Haftlockerungen 
zu erhalten und meine Fa
milie und 90jährige Pflege
mutter in der ehemaligen 
DDR, welche ich 13 Jahre 
nicht gesehen hatte, be
suchen zu können und im 
Januar 92 in den offenen 
Vollzug zu kommen. Im 

' September 91 wurde ich 
der GLin D. zugeteilt, 
welche mir mitteilte, daß 
der GL P. ihr vorgegeben 
hätte, das halbe Jahr Be
währung ab dem Zeitpunkt 
ihrer Übernahme, also ab 
September zu rechnen. So
mit war ich mit meiner 
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Rechnung üm März 92 an
gelangt. 

lm November 91 er
stellte sie diesbezUglieh 
meinen Vollzugsplan, wel
cher Abstellung auf 2/3. 
Erprobung im Januar 92 und 
Verlegung in den offenen 
Vollzug im März 92 bein
haltete und sie sagte, daß 
ich mir: die offene Voll
zugsanstalt zu diesem 
Zeitpunkt aussuchen könnte. 
Dieser Vollzugsplan wurde 
von der TALt:n K. geneh
migt und vom Anstaltsleiter 
wieder gestrichen. 

Im Januar 92 erhielt 
ich einen neu überarbei
teten und von der An
staltsleitung genehmigten 
Vollzugsplan, welcher Ab
stellung •auf 2/3, Hafturlaub 
im März 92 und die Verle
gung in den offenen Voll
zug im Mai 92 beinhaltete. 
Davon mal abgesehen, daß 
aus einem halben· Jahr Be
\vährung mehr oder weniger 
ein Jahr wurde, kommt es 
noch viel besser. Womit ich 
bei dem Tip für alle De
nunzianten bzw. bei jenen 
angelangt wäre, die glau
ben, durch vorbildliche 
Verhaltensweisen oder 
durch Zusammenarbeit mit 
der Anstaltsleitung eine 
positive Bewertung bzw. 
Beurteilung zu erhalten. 

lm Januar 92 fand ich 
während meiner Arbeit in 
der ]VA Moabit fUnf Schuß 
Munition. So wie ich aus 
moralischen Gr:Unden gegen 
Denunziamen bin, habe ich 
diese fünf Schuß ebenfalls 
aus moralischen Gr:Unden 
abgegeben. Das war wohl 
der größte Fehler meines 
Knastlebens. Der erste 
Beamte, dem ich damit be
gegnete, meinte, na, hof
fentlich wirst du jetzt 
nicht von der Arbeit ab
gelöst. Drei Tage später 
sagte ein Beamter, besser, 
ich hätte es liegengelassen 
oder weggeschmissen, ich 
wüßte gar nicht , was fUr 
eine Lawine damit ins 
Rollen gebracht wurde, und 
daß für mich Unannehmlich
keiten bzw. Konsequenzen 
nicht ausgeschlossen seien. 

Es ist wie in einem 
bösen Traum, völlig un
glaublich und unfaßbar. 
Der hinausgeschobene und 
nun endlich genehmigte 
Vollzugsplan wurde wieder 
zurückgezogen, Haftlocke
r:ungen, der bereits vom 
TAL genehmigte Urlaub im 
März und die Verlegung in 
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den offenen Vollzug wieder 
gestrichen, und nun wurde 
ich in eine geschlossene 
Anstalt verlegt. 

lch habe mir über zwei 
Jahre nichts zuschulden 
kommen lassen, außer, daß 
ich nun diesen Mist abge
geben hatte. Später teilte 
man mir mit, daß der Fund 
sehr wohl positiv bewertet 
wurde. aber im selben 
Atemzug wurde mein Voll
zugsplan gestrichen. Wirk
lich äußerst positi\7! Ich 
hatte keine Belohnung er
wartet, aber am aller
wenigsten eine Bestrafung. 

In meiner Not vertraute 
ich mich einem der Pasto
ren der JV A an, und dieser 
teilte mir mit, daß höhere 
Beamte gern ungehalten 
auf derartige Unannehm
lichkeiten und zusätzliche 
Arbeit reagieren. Dabei 
scheinen sie aber zu über
sehen, daß solche Verhal
tensweisen die Glaubhaftig
keit und die Moral des 
deutschen Rechtsstaats 
doch erheblich unterminie
ren. Und die Moral von der 
Geschieht, besser man 
wahrt sein Gesicht, denn 
Aufrichtigkeit hat kein Ge
wicht, zumindest in einer 
JVA Moabit nicht! 

Thomas Berger 
Berlin 

Hallo Blecky, 
hallo Lichtblick, 

vor mir liegt die sehr 
gelungene Ausgabe des 
letzten Lichtblicks. Zum 
Thema 'Das Allerletzte' 
kann ich nun das Aller
letzte nachtragen. Da ich 
die Originale noch be
nötige, werde ich mir die 
Mühe machen und Euch 
auch diesen Blödsinn kom
plett mitteilen. Gegen die
sen Schwachsinn des Rich
ters L. von der L9. Straf
vollstreckungskammer ging 
ich bzw. der Rechtsanwalt 
Herbert Kremer in die 
Rechtsbeschwerde. Diese 
gebe ich Euch nun ohne 
F'ormalität en wieder: 

"Die angegriffene Ent
scheidung beruht auf 
einer rechtsfehlerhaften 
Auslegung des unbestimmten 

Rechtsbegriffs 'Sicherheit 
und Ordnung' . Allein die 
potientielle Möglichkeit, 
das Gewürz Pfeffer auch 
als Waffe zu mißbrauchen, 
kann nicht dazu fUhren. 
daß dessen Besitz generell 
untersagt wird. Der An
tragsteller hat bereits in 
seinen Schriftsätzen vom 
17.8.91 sowie 22.11.91 dar
auf hingewiesen, da R er 
über eine Vielzahl von 
weiteren Mitteln bzw. Ge
genständen verfUgt, von 
denen unstreitig potentiell 
eine zumindest gleich große 
Gefährdung ausgeht. 

Es ist zwar zutreffend, 
daß es unerheblich ist, daß 
die ]VA Moabit nicht ge
rade in der Person des An
tragstellers besondere Ge
fahrenmomente vorgetragen 
hat, andererseits ist je
doch auch im Hinblick auf 
Paragraph 3 StVollzG erfor
derlich, daß eine poten
tielle Verwendbarkeit als 
Waffe auch unter dem Ge
sichtspunkt betrachtet wird, 
ob es in der Realität zu 
einem solchen Einsatz 
kommt. Dabei ist zum .einen 
festzustellen, daß der Be
sitz von Pfeffer in der JVA 
Tegel erlaubt ist und Ge
fangene, die von der JVA 
Tegel in die JVA Moabit 
verlegt werden, den in 
ihrem Besitz befindlichen 
Pfeffer aufbrauchen dürfen 
(Anmerkung von mir: In 
meinem Fall traf das nicht 
zu). Auch die Ankündigung 
der ]VA Moabit, das gene
relle Pfefferverbot zu 
ilber:pr:Ufen, zeigt, daß 
nicht zwangsläufig jedes 
Mittel, das auch als Waffe 
verwandt werden kann, 
eine Gefährdung der Sicher
heit und Ordnung der An
stalt darstellt. Nach Kennt
nis des Unterzeichners ist 
es weder in der ]VA Tegel 
noch in anderen ]VAs der 
BRD, in denen der Besitz 
von Pfeffer teilweise er
laubt ist, bislang zum Ein
satz des Ge\\'tirzes als Waffe 
gekommen. 

Andererseits ist es dem 
Gericht zuzugeben, daß der 
Räuber Hot~enplotz Pfeffer 
als Waffe benutzt hat. um 
sich einer anderen Person 
zu bemächtigen. Nach 
Kenntnis des Unterzeich
ners ist es jedoch gerade 
aufgr:und dieses erschüt
ternden Vorfalls zu einer 
Zusammenkunft aller krimi
nellen Elemente auf dem 

"Gebiet der heutigen Bun-

desrepublik Deutschland 
gekommen. Da man ein Ver
bot des auch in eigenen 
Kreisen allseits beTiebten 
Gewürzes befürchtete, kam 
man einstimmig überein, die 
Anwendung des Gewürzes 
als \>laffe fürderhin zu un
terlassen und zu ächten. 
Mit Ausnahme des soge
nannten 'Pfeffertilten
Falles' ist Pfeffer seit 
diesem Zeitpunkt nie wie
der als Waffe eingesetzt 
worden. Dies liegt darin 
begründet, daß ein kriminell 
werden, dies ist litera
risch belegt (lombroso), 
biologisch-anthropologisch 
bedingt ist, wobei über 
Gene auch bereits der Be
schluß der Kriminellenver
sammlung, der aufgr:und des 
Vergehens des Räubers Hot
zenplotz getroffen wurde, 
weitergegeben wird. Zum 
'Pfeffertilten- Fall' konnte 
es insoweit nur aufgrund 
einer seltenen Mutation 
Kommen, weshalb dieser Fall 
wohl auch einer entspre
chenden Entscheidung durch 
den Bundesgerichtshof be
dürfte. 

Nach alledem könnte 
eine Gefahr für die Sicher
heit und Ordnung der An
stalt nur für den Fall ge
geben sein, daß sich dort 
Personen aufgr:und eines 
Justizirrtums aufhalten und 
mithin nicht an die unter 
den Kriminellen getroffenen 
Vereinbarungen gebunden 
sind. Da dies jedoch auszu
schließen ist, ist eine Ge
fahr für die Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt durch 
die Erlaubnis des Besitzes 
von Pfeffer nicht gegeben." 

Zum Beschluß der 49. 
Strafvollstreckungskammer 
quält mich seit langem 
eine Frage: Wie hätte 
Richter L. nur seinen Be
schluß begründet, wäre 
doch nicht zuralligerweise 
justament zum Zeitpunkt 
seiner Beschlußfindung 
(Dezember 91) im Kinder
programm!!! des Fernsehens 
der "Räuber Hotzenplotz" 
als Fortsetzungsgeschichte 
gelaufen. Doch lasse ich 
dies einmal dahingestellt. 
Vielleicht wär's ja auch 
mit "Mary Poppins" gelau
fen . Ihr wißt doch: "Ein 
Löffelehen voll Zucker ... " 

Zumindest erhielt ich 
auf meine Rechtsbeschwerde 
eine Antwort vom S. Straf
senat des Kammergerichts. 
Gezeichnet von !(., W. und 
Kl. wurde diese am 13. März 



92 als unzulässig verworfen. 
Um den Rechtsfrieden zu 
wahren, werde ich auch 
diese Begründung Euch im 
vollen \vortlaut mitteilen. 
Wohlan: 

"ln der ]VA Moabit ist 
den Straf- sowie den U- Ge
fangenen der Besitz von 
Pfeffer verboten, da nach 
Auffassung der Anstalts
leitung Pfeffer als Waffe 
mißbraucht werden kann 
und sein Besitz daher 
Sicherheit und Ordnung 
der Anstalt gefährden 
würde. Den Antrag des Ge
fangenen, dieses Verbot 
aufzuheben und ihm den 
Besitz von Pfeffer zu ge
statten, hat der Anstalts
leiter abgelehnt. Die Straf
vollstreckungskammer hat 
den Antrag des Gefangenen 
auf gerichtliche Entschei
dung zurückgewiesen. Die 
Rechtsbeschwerde des Ge
fangenen, mit der er Ver
letzung sachlichen Rechts 
rügt, ist unzulässig, weil 
es nicht geboten ist, die 
Nachprüfung der angefoch
tenen Entscheidung zur 
Fortbildung des Rechts 
oder zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtspre
chung zu ermöglichen (§ll6 
Abs. 1 StVollzG) . 

1. Es ist unbestritten, 
daß das StVollzG der Voll
zugsbehörde das Recht gibt, 
den Gefangenen den Besitz 
von Gegenständen zu un
tersagen, die die Sicher
heit oder Ordnung der An
stalt gefährden. Die Mög
lichkeit, derartige Gegen
stände vom Einkauf auszu
schließen, eröffnet ihr 
§ 22 Abs. 2 S. 1 StVollzG. 
Daß die Gefangenen in an
derer Weise an diesen Ge
genständen Gewahrsam er
langen, kann die Behörde 
gemäß § 83 Abs. 1 StVollzG 
unterbinden. Welche Bedeu
tung den Begriffen 'Sicher
heit und Ordnung der An
stalt' im StVollzG zukommt, 
ist hinreichend geklärt 
(vgl. OLG Zweibrücken 
ZfStrVo 1981, 12L; Schwind/ 
Böhm, StVollzG 2. AufL, 
§ 81 Rdn. 7: Callies/Müller
Dietz, StVollzG 5. Aufl., 
§ 81 Rdn. 4). Insbesondere 
wird nicht mehr in Zweifel 
gezogen, daß es sich bei 
ihnen um unbestimmte 
Rechtsbegriffe handelt, die 
der vollen gerichtlichen 
Nachprüfung unterliegen 
(vgl. OLG Hamm ZfStrVo 
1990, 304; OLG Stuttgart 
NStZ 1988, 574; Std. 

Rechtspr. d. Senats). Mit 
der Frage, unter welchen 
Voraussetzungen im einzel
nen eine Gefährdung von 
Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt anzunehmen ist. 
hat sich die obergericht
liehe Rechtsprechung in 
einer Vielzahl von Ent
scheidungen befaßt (vgl. 
die umfangreichen Nach
weise bei Schwind/Böhm, 
§ 19 Rdn. 6, § 70 Rdn. 6, 
7 und § 81 Rdn. 10; bei 
Callies/Müller-Dietz, § 19 
Rdn. 6 und § 70 Rdn. 5). 
Unbestritten ist in diesem 
Zusammenhang auch, daß 
der Besitz eines Gegen
standes, der wegen seiner 
Beschaffenheit in erhöhtem 
Maße zum Mißbrauch ge
eignet ist, unabhängig da
vor. untersagt werden 
kann, ob die Mißbrauchs
gefahr gerade in der Per
son des Gefangenen liegt, 
der den Gegenstand be
gehrt (vgl. OLG Hamm 
ZfStrVo 1984, 318; OLG 
Zweibrücken ZfSt:c:Vo 1981, 
124). 

2. Weder der angefoch
tene Beschluß noch das 
Vorbringen der Rechtsbe
schwerde geben dem Senat 
Anlaß, diese Rechtspre
chung zu überprüfen oder 
fortzuentwickeln. Daß 
Pfeffer als Waffe miß
braucht werden kann, hat 
bereits der 4. Strafsenat 
des Kammergerichts in 
einem Beschluß vom 22. 
März 90 - 4 Ws 74/90 -
bejaht. Ob den Gefangenen 
der JVA Moabit Gegenstände 
überlassen werden, die ge
fährlicher als Pfeffer sind, 
ist für die Entscheidung 
ohne Bedeutung. Denn dies 
gäbe den Gefangenen nicht 
das Recht, die Aushändi-

gung eines weiteren zum 
Mißbrauch geeigneten Ge
genstandes zu verlangen. 
Wie naheliegend schließ1ich 
die Gefahr ist, daß ein Ge
fangener Pfeffer als Waffe 
verwendet, ist keine ldä
rungsbedürftige Rechtsfrage 
von grundsätzlicher Bedeu
tung. 

Rechtlichen Bedenken 
begegnet in diesem Zusam
menhang allerdings der 
Hinweis der Strafvollstrek
kungskammer auf den Kri
minalfall Hotzenplotz. 
Denn wie die Kammer 
selbst ausführt und ohne
hin gerichtskundig sein 
dürfte, hat besagter Räu
ber bei seiner Untat den 
Pfeffer mittels einer Pistole 
verschossen. Nach Kenntnis 
des Senats stehen den Ge
fangenen in der ]VA Moabit 
derartige die Gefährlichkeit 
des Pfeffers noch erhö
hende Gerätschaften nicht 
zur Verfügung. Auf diesen 
Hinweis beruht der ange
fochtene Beschluß jedoch 
nicht. Deshalb sieht sich 
der Senat auch zu seinem 
Bedauern außerstande! auf 
die durchaus interessanten 
Ausführungen der Rechts
beschwerde zu diesem 
Punkt einzugehen. ( ... )." 

Obwohl mir die drei 
"f's'' hinsichtlich unserer 
Strafvollstreckungskanuner 
hinreichend bekannt sind, 
dachte ich fürwahr nicht, 

daß Pfeffer hier verboten 
bleibt. Nun liegt es nur 
noch bei der Anstalt zu 
unterbinden, daß wir die
sen auch wirklich nicht be
sitzen. Wobei ca. 75 % 
der hiesigen Bediensteten 
wirklich nichts dagegen 
hätten, Pfeffer in unserem 
Besitz zu wissen. Doch was 
ist Vernunft gegen Vor
schriften. Ein anstaltsbe
kannter dicker Pfeffersack 
macht hier sogar regel
recht ] agd darauf. Sozu
sagen als beamtenmäßige 
ABM-Maßnahme fürs Haus
büro und Hauskammer. Ich 
für meinen Teil dürfte un
gefähr 500 g Pfeffer mitt
lerweile bei meiner Habe 
lagern. Schwarzen, weißen 
und Cayenne ... 

Als Krönung zu diesem 
ganzen Schwachsinn liefert 
die Firma König in Moabit 
nicht einmal schwarzen 
Pfeffer in ganzen Körnern 
aus. Kann mensch damit 
werfen??? 

So, das soll's für heute 
sein. Ich hoffe, Ihr könnt 
damit was anfangen und 
wäre sehr erfreut, aber
mals zu diesem Schwach
sinn im nächsten Lichtblick 
was lesen zu können. Bis 
dahin verbleibe ich mit 
del) besten Grüßen, Euer 
(treuer) Leser 

Wolfgang Hähnel 
]VA Berlin-Moabit 
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"Wir müssen das rekrutieren, 
was in Deutschland zu haben ist" 

Nordrhein-Westfalen will 
Methadon landesweit einsetzen 

Anhaltende Probleme beim Aufbau der Justiz in den neuen Ländern Heißemann zieht positive Zwischenbilanz des Modellversuchs 
vef. BERLIN, 13. Mai. Erhebliche Probte- In Berlin sind die Entscheidungen zur 

me beim Aufbau der Justiz in den neuen Übernahme von Richtern und Staatsan
Bundesländem hat der Staatssekretär im wälten .aus der ehemaligen DDR nach An
Brandenburgischen Justizministerium, gaben der Justizsenatorin inzwischen bis 
Rainer Faupel, eingeräumt. Besonders im auf zehn Fälle alle getroffen. im Ergebnis 
Bereich des Strafrechts sei die Situation werden rund 15 Prozent der Betrolfenen 
katastrophal, sag1e Faupel bei einer Dis· weiterarbeiten können, davon zehn als 
h-ussionsveranstaltung der Uberalen Juri- Richter beim Landgericht, einer beim Ver
sten Berlins im Reichstag. Explosionsartig waltungsgericht und zehn bei der Staats
ansteigenden Fallzahlen bei der Staatsan- anwaltschalt beim Landgericht. Trotz al
waltschaft stünden erbebliebe Probleme Jen Bemühens sei es für die Übemomme
bei der Personalfindung gegenüber . • Wir neo sehr schwierig. sich zurechtzufinden. 
müssen das rekrutieren, was in Deutsch- .Es läßt sich jetzt schon absehen, daß nach 
land zu haben ist", sagte der Staatssekretär. Ablauf der dre1 Probejahre in dem einen 
Da würden auch Leute Richter, die anders- ode.r anderen Fall andere Wege gefunden 

DtlSSUDOIU', 4. Mai (AP). Bereits vom 
kommenden Jahr an will der nordrhein· 
westfälische Gesundheitsminister HeiDe
mann im bevölkerungsreichsten Bundes· 
land flächendeckend die Ersatzdroge Me· 
thadon zur Rehabilitation von Drogenab· 
hängigen einsetzen. Heinemann sagte am 
Montag in Düsseldorf. in Nordrhein-West
falen kämen rund 2000 bis 2400 Orogenab
hängige für eine Behandlung mit der Er
satzdroge in Frage. Insgesamt wird die 
Zahl der behandlungsbedürftigen Drogen· 
abhängigen an Rhein und Ruhr auJ rund 
20 000 geschätzt. 

schlossen worden, sieben seien gestor 
Rund 70 Prozent· der Patienten hä. 
deutlich von der zweijährigen Rehabi 
tionsbehandlung profitiert, berichtete 
Minister. Zwei Drittel gingen im zwe 
Jahr der Behandlung bereits wieder e 
beruflichen Tätigkeit nach oder befäJ: 
sich in der Ausbildung. Über 40 Pro 
seien in festeren Beschäftiguogsvert 
nissen. Vor Aufnahme in das Progro 
war HeiDemann zufolge nur elwa jt 
Vierte berufstätig. 

wo keine Chance hätten. werden mussen·, sagte Frau Limbach. 
Hinzu komme. daß man weder die über- Bei den Rechtsanwälten wird es nach 

nommenen DDR-Juristen noch die Berufs- Einschätzung von Frau limbach bis zu 2.50 
anfänger aus West und Ost richtig einwei- Überprufungen geben, wenn im Sommer 
sen könne .• Die müssen vom ersten Tag an das Gesetz zur Überprüfung von Rechtsan
ihren Mann oder ihre Frau als Einzelrich- waltszulassungen verabschiedet werden 
ter stehen. • Faupel bedankte sich bei der sollte. Man wolle keine flächendeckende 
Berliner Justizsenatorin limbach für die Überprüfung durchführen, sondern nur 
Hille, die die Berlirier Kollegen ihren dort nachhaken, wo es Verdachtsmomente 
Nachbarn habe angedeihen lassen. Sie sei· gibt. Der Gesetzentwurf der Bundesregie
en für die Justiz in Brandenburg .von un- rung, der derzeit im Bundestag erörtert 
schätzbarem Wert·. wird. siebt vor, daß eine Zulassung zurück-

Der Gesundheitsminister zog in Düssel· 
dort ein knappes Jahr vor dem Ende des 
Modellprojekts eine positive Zwischenbi
lanz des 1988 in Nordrhein-Westfalen ge
gen große Widerstlinde gestarteten Me
tbadonversuchs. Nach über · vierjähriger 
Dauer der Erprobung stehe fest, daß die 
Ersatzdroge für einen Teil der Drogenab
hängigen ein Mittel sein könne. um aus 
dem todbringenden Teufelskreis der ille
galen Drogen herauszukolllll)en. Das unter 
ärztlicher Aufsicht täglich verabreichte 
Medikament Methadon verhindert Ent
zugserscheinungen, ohne Rauschzustände 
hervorzurufen. 

Vier von fünf Klienten seien sozial 
integriert, berichtete der Minister we 
Der Kontakt zu Personen außerhalb 
Drogensr.ene habe ganz erheblich Z1 
nommen. Rund 71 Prozent bezeichru 
sich selbst als psychisch und physisch 
bil. Bei 20 Prozent der Palienten sei dc 
begonnen worden, die Melhadon·D 
allmählich zu verringern. 

Der Staatssekretär kündigte an. daß - genommen werden kann. wenn der lnha
die Zustimmung der Finanzminister vor- ber .gegen die Grundsätze der Mensch· 
ausgesetzt - die Weiterbildungsstätte des llchkelt und der Rechtsstaatlichkeil insbe· 
DDR-Justi2ministeriums in Wustrau von sondere im Zusammenhang mit einer Tä
!993 an als Bildungs- und Begegnungsstat· tigkeit als Inoffizieller Mitarbeiter des 
te für Richter aus Ost und West ihre Arbeit Staatssicherheitsdienstes in erheblicher 

Als Erfolg wertete der Minister a· 
daß es in keinem Fall zu einer Neu in 
tion mit Hepatitis-B oder HfV gekoiD! 
sei. Bei den 27 HIV·infizierten Teil1 
mern des Versuchs sei kein Fortsehre 
der Infektion festgestellt worden. 

aufnehmen könne. WeisP verstoßen hat·. 
· (Frankfurter- Rundschau vom 19.5.1992} 

Hessen will Haschisch erlauben 

Insgesamt werden Heinemann zufolge 
derzeit in Nordrhein-Westfalen knapp 200 
Patienten in acht Städten und Kreisen mit 
Methadon behandelt. Die Abbruchquote 
liege bei 15 Prozent Wld sei damit sehr ge
ring. Insgesamt Tl Patienten hätten die Be
handlung abgebrochen oder seien ausge-

HeiDemann berichtete, derzeit wt 
mit allen zuständigen Institutionell 
Nordrhein-Westfalen über ein Ansch 
programm für das Ende des Jahres aus 
fende Modellprojekt verhandelt. Er sei 
timistiscb, daß im kommenden Jalu 
Nordrhein-Westfalen ein methados 
stütztes Rehabilitationsprogramm fläcl 
deckend angeboten werden könne. 

Kommission legt Vorschläge zur Eotkrimioalisieruog vor 

Von un.serem KorrespoDCI.eoten Ric.b.ard Ml!lll 

WIESBADEN, 18. Mai. Eine von der 
rot-grünen bessiscllen Land~gieruog 
eingesetzte unabhii.ngige Jurtslenk~m· 
mlssion .,Kri.mi.D4.lpotiti.lt" hat eme 
-iteehende Entltrim.iJlalWerung deo 
Drocez>konswna refordert Oie KoJDJDia· 
sion Khluc - teils einstiJnmi&, teils 
mehtbeltlicl> - iD ihrem am Montac vet
öffentlicbten Bericht die Legalisierung 
weicher'" Drocen (l>WpielaweiM 

Hucbi.tlch). eiDen Verzicht auJ die Straf· 
barkeit von Erwerb und Besitz härterer 
Drogen zwo Eigenvetbrauch sowie eiDe 
st.aatlicb kontrollierte Wld äntlicb begle1· 
t.et.e Drogenabgabe an Abbingise vor. 

scbirfWll auqericbtete Drogenpolitik 
..zwio~end %llin Scheitern verurteilt". D~ 
gen.ltrimin&lität und Drogenelend seien 

PR ESSESPIEGEL 
LH E22E2hl EC Er 

.,.oicbt Au-slöser, sondern u.nge-woll!" N&- (Die Tageszeitung vom 3.6.1992} 
benfolp repressiver Mallnahmen. Der ( 2 5 1992} 
Venucb, ,..Weo.ecben vor Selbatxh&cti· K k" •t S •tz Ber-liner Morgenpost vom • · 
IWl« mit dell Mit:t.eln des Stra.frec:hts zu nac 15 ml pr! en w· d p Na• !IChil~·. habe sieb als ,.kontrap.roclult- ~nHaag(dpaJ-ZurEin<Wnmung Je er 3ßße 
tiv" emesen. weil die Probleme dadurch der Aids-Gefahr sollen ln .. ssen Dlt · ' 

nur vel'8Cbirft würden. Mehr attaf:echtli· derlandischer Gefangmsse künftig l·m Strafvollzug: 
cbe ltepreuion. wie cie lW' Zeit auch "?.., · d K 
der Buodearegieru.lli seplant werde, ww- moglicherweise Spotten un on· • 
de zudem zu eiDer ,.irreparablen Selbst- domeerhalten.DieTageszeirung'De Drogentod bei. 
schidigun(' des Rechtsstaats führen. Telegraar bericb1e1e ge$tem Ober 

Die Wi~badener Justiz:minist.erin Chn· 
stine Hobma.nn·Dennhardt (SPD) be~ 
te den KoJD111iuiooabericbt. AuJ seiner 
BMis soll nWl eine beMische BW>desra!s· 
illlti.ative vorbereitet -rdm. 

.Au! liingere Sicht" müsse statt dessen entSprechen<lePianedermitregieren· Freigang 
eine .vollständige Umgestal~ der na· den Sozialdemokraten. Etwa 30 Pro
tionalen und internationalen Drosenpoti· zenl aller Gefangenen nehm<:l1 nach 
ti.lt" zur Dialrussion oteben. die Priven· diesenAngabenharteDrogenun<llau· 
tion und Gesundheitsvorsorge in den Vor- schen vielfa<:hSpritz.cnuruerem.ander 
dergnmd rücke, ao die KoiD.III.t83ion. aus. Auch das niederländische . Ge· 
Nicht Genuß ohne Reue• oder .Recht sundhettsmimuenumarbeilctderzen Nach Ansicht der Ko!lllllission. der o~ 

ben Wtssensch.a!tlern auch Praktiker aus 
PoliuL Strafrechtspflege Wld Sozialver· 
wattuns angehören. 1st eine euJ Stralver· 

auJ Ra~" soUt.en dabei das Ziel sein, " 
sondern .das ständige Bemühen. die an einer Umer.;uchung liber Aids im 
Süchtigen von der Droge wegzubfinllen· Strah·ol12ug. 

(Berliner Zeitung vom 21.5.1992} 

Ein Eckchen Privatheit hinter Gittern 
Unbeaufsichtigte Besucherräume erlauben auch Intimverkehr von Eheleuten 

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Gute Erfahrungen bat das nord· 
rbein·westfliliscbe Justizministe· 
rlum mit der Einrichtung sogenann· 
ter .Besucberzellen" in den Haftan
stalten Geldem und Wert gemacht. 
Gefangene mit langen Strafen kön
nen dort ohne jegliche Kontrolle mit 
ihren Familien zusammentreffen. 
Auch Intime Kontakte zwischen 
Ehepartnern sind möglich. 

Wie Justizminister Krumsiek 
(SPD) berichtete, läuft der Versuch 
mit solchen .Langzeitbesuchen" in 
nicht einsebbaren Räumen seit etwa 
drei Jahren. Die Gelegenheit sei von 
den Gefangenen nacb antängliche.m 
Zögern immer stärker wahrgenom· 
men worden. Zur Hälfte waren es 
Famlllenbeliucbe, zur anderen 
Hälfte Besuche von Ehepartnerin· 
nen. Durcbscbn.ittllch dauerten die 
Besuche drei Stunden und fanden 
rund einmal 1n zwei Monaten statt. 

1n beiden Juatlzvoll.zug8&08talten 
sind tür das Projekt jeweils drei 
rund a Quadratmeter große Be· 

suchsräume eingerichtet worden, 
die auch einen abgetrennten Naßbe· 
reich enthalten. Ausgestattet sind 
die Zimmer mit einer Couch, Ses· 
sein, einem Tisch sowie einer Spüle 
und einer KochgelegenheiL 

Anfangs wurden für die Besuche 
nur Gefangene zugelassen, die noch 
mindestens drei Jahre zu verbüßen 
hatten und auf längere Sicht nicht 
urlaubsgeei,gnet waren. Diese Ein· 
grenzungen sollen jetzt jedoch ge· 
lockert werden. Der eng auf Fami· 
lienmitglieder, nahe Angehörige 
und Ehetrauen begrenzte Kreis der 
Besucher soll ebenfalls erweitert 
werden · aucb langjährig Verlobte 
können künftig in den Knast kom· 
men, ebenso werden Schwlegerel· 
tem und Schwäger zugelassen. 

Ziel der Langzeitbesuche, die in 
Spanien, Skandinavien und Holland 
schon länger üblich sind, sei die 
Aufrechterhaltung familiärer Bin· 
dungen, betonte Justizminister 
Krumsiek. Dazu gehöre, ergänz".e 
sein Pressesprecher Wendorf, natür· 
lieh aucb die Mögtichkeil des Ge· 
schlechtsverkebn zwischen Ehe· 

partnern und Verlobten. Die Tatsa· 
cbe, daß bei der Hätrte der Besuche 
Kinder oder andere Angehörige an· 
wesend waren, zeige aber, daß die 
Langzeitbesuche tatsächlich auch 
d.afUr genutzt würden, familiäre 
Kon!likte, die während der Haftzeit 
entstünden, gemeinsam zu regeln. 

Nach den Erfahrungen der ersten 
drei Jahre will das Justizministe· 
rium die Langzeitbesuche auch ln 
anderen Gefängnissen ermöglichen 
und einige Verbesserungen vomeb· 
men. So sollen die Räume künftig 
im Eingangsbereich angesiedelt 
werden, um den Ehefrauen und 
Partnerinnen einen .Spießruten· 
taut• durch das Gefängnis zu erspa· 
ren. Homosexuelle Kontakte will 
man allerdings auch weiterbin nicht 
dulden. .So weit sind wir noch 
nicht•, Sllgte Wendorf und erinnerte: 
an die heftigen Diskussionen, die 
die ott als .Bums-Zimmer• titulier· 
ten Räume sowohl ln der Bevölke
rung wie bei den Justizvollzugsbe· 
diensteten antangs ausgelöst hat
ten. Man sei !roh, daß sich dies jetzt 
gelegt habe. eb 

Die Serie der Pannen im Berliner 
StrafvoUzug reißt nicht ab. Nach 
Informationen der Berliner Mor· 
genpost wurde arn vergangeneo 
Mittwoch der in der Strafanstalt 
Hakenfelde einsitzende Gefanfene 
Andreas K. beim Freigang au der 
Toilette eines Werthelm-Kaufhau
ses tot aufgefunden. Er starb an 
einer Oberdosis harter Drogen. 

Wie berichtet fahndet die Polizei 
schon seitdem 19. April nacheiner 
21jährigen Mörderin, die den ihr 
gewährten Freigang zur Flucht 
nutzte. Justizsenatorin )utta Lim· 
bach (SPD) bestätigte diesen Vor· 
fall und zwei weitere Fluchten von 
Frauen. die zu mehrjährigen Frei
heitsstrafen verurteilt worden wa
ren. Jetzt seien justiz-interne Er· 
mittlungen aufgenommen worden, 
mit denen unter anderem geprüft 
werden soll, ob von den Strafvoll
zugsbehörden alle gesetzlich vor
geschriebenen Vorkehrungen für 
Freigänger getroffen worden sind. 

Wie die Justizsenatorin erst jetzt 
in der Antwort auf eine Kleine 
Anfrage des CDU-Abgeordneten 
Dleter Hapel mitteilte. war es schon 
am 15. Februar in der Frauenhaft
anstalt zu einem schweren Drogen· 
unfall gekommen. Damals fanden 
Vollzugsbeamte zwei drogenab· 
hängige weibliche Gefangene be
wußtlos auf der Station 2 des Hau
ses I. Die Beamtinnen begannen 
sofort mit erster Hilfe und riefen 
den Notarzt. Im Haftkrankenhaus 
gaben die Frauen zu, Heroin konsu· 
miert zu haben. Christion Münter 
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die Zustände im Kn 
bessert werden. 
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Iinge ein Gebäude d 
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Eine Ratte soll bere; 
genen gebissen babc 
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.Menschenunwürc 
lnsassenvertretung c 
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teil rund 1 000 Häl 
~racht sind .• Die Ge; 
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morde nehmen zu. 
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(Frankfurter Rundschau vom 30.5.1992) 

Kommission schlägt Abgabe weicher Drogen durch Apotheken vor 
Niedersächsische Studie befürwortet Staatsmoaopol für Herola-.Produktka I ,.Repreatoupolltlklabamu UDd wirkuagslos" 

Von u.u.eerem Ko~t.D Eckart Spoo 

HANNOVER.. 20 Ma1 f\ir tm~ (NI>d· 
leeende Jlndtn.ont der DroJtnpoUtlk 1n 
~utxhland bat .,eh t1nt Exptrwnkom· 
m1ssion &~a&esprodutn, d1t von dtr n•• 
dtrsadlsllchen L&ndttrel'tl'\ll\l ~•w· 
l.nl(l .st. ,,". ln•llt&UWI du l.Andu zur 
Reform du Stralrec:hta vonu~re•ttn 
O.e J<c>mnUSSIOD &lU ll.cbUWI.ueJUChaft 
lern. Ri<:httrn. S~.t.ataanwllttn llnd 
Rechtsanwalttn Wlttr lAilUDI von f>r.o. 
tt.ssor Pettr·Aluls Albrecht (81t!.feld) 
legte )etztm Hannover nKh ~tJ~tr 
Arbeit eU>tn &ncht vor, tn dem lit dlt 
btshenae Droaenpohlllt. d1t t~ch haupt· 
Achlieh aw das Stralred>ti!Uts\. all ID• 
hwnan. wukuntsloa, kontroproch•kUv 
und 5Chedbch lur den RechWI&at vtrur
tttlt.. 
Un~irulruckt von atralrechtiJchen 

Sani<Uonen, so araumtnUtrten die 
Exptrwo. hobe der Drocenhandel 11ncl 
·kollS\Im uit Mine der achUIIer Jahre ln 
der Bllndtnepubhk erhebheb Nlenom· 
men 

Im e1nzelnen achl~ dlt KommJuion 
vor, den Erwerb und &1IU voo 
Ha.schiach, Marihuana II.Dd anderen 1011• 
nannten weichen Droeen zu ent.ltrhnlna· 
Iisieren. Datllr apreehe achon die TaU.· 
ehe. da.O von diesen Stoffen kel ne ,nlllere 

(Frankfw-ter Rundschau vom 2.5.1992) (Berliner Morgenpost vom 2.6.1992) 

1lekl jene gar nicht genau einzugrenzen· 
Immer mehr sücbtlge Häftlinge de Gruppe von Fraf\lltlgen, die Alkoholi· "Häftlings-Taschengeld" ist 

unter Politikern umstritten 
VS Doss ... , ""'"", 1 Mal. J ..... er L•-•te ker oder von Medikamenten abhinw 

~.....- """' """' sind. Der Justizminister räumte ein, da.O 
Strafgefaocene ln den nordrhetn·w .. tfi· d•e Haltanstalten ruchtinder Lage seien, 
lischen Gtflnplsun l<t drQitnabhlnlll die "--enabhin"'~ von ihrer Sucht zu 
In mano:htn H&lunlt.alttn dtl Lauaes -·..,. .... -
,._ der Anltil der Droeena"" •••tf:n befreien. Ne bell lehlenden Tberapiepllt· .._. .,...... un aulltrhalb der Haftanstalten oanntt 
noch über ru..r 20-Prount·•tarkt. • Kzurns;ek al$ v.-eiteren Gn>nd die ..rapide 

D•• von du Jtuuzverwaltuna tos 
Aup .,.ra.6te ZAhluns •oo • Ta· 
sc:hcnaeld" an Htftllnsc in Unter· 
'uchuopluft hane gestern 1m 
RechtMuuchuß etn ll:achspiel 
Ote Freltlonen filhlten sich 'on 
lusUUenlle>rln lutU l.lmbKh 
ISPDI Obe-rTOllt ICinli. uble vor aJ. 
lcm die COU AnttsiChts der mlß· 
hchen Haushaluuge ".ue es 
. ntcbt opponun· ~lder durch 
Ubere1ltes \'o11~h~n zu 'er<chen· 
t..~n Berhn 114~ ln .,-oraus~ll~n· 
dem Cthorum eint unnotiJe \ 'or· 
rtll~r·Rolle emgenommen 

o.~ Senatonn wtes die \'orwwfe 
zuruck .S~ch ihren .-\ng.Iben babe 
s1e der Pebtu:msaussch~t& zur 
Khnellen Klarung .;uf8"fon:lcn 

tnit bat tlch D&Ch Ana•n dn 00..1- ~- de,.;e.,;....,., ..o-«enab""·-'~en 
dorfer Justi1::minls1en 1\oU Krumsiek der ·• -- -.". _ .. 
Anteil der DroaenabhiDNtD lo den ~· ~fat:atnen. die sich """igerten. an sol
riiddl...,mden ahn JahJ'tn mehr a11 wr- chen Therap>1!1> teihunehmen. Um ihnen 

-• dennoch helfen zu kfumen. erwa,t die 
Zudo:m .hanen t:-Haftlinge d•e 

un,erschuldet "' 'löot 8"rt:en 
smd· -\nspruch .a~: Soz•alhllfe -
"u unsmn11z set Doch habe ~~ 
b1slan~ Stre1t gegeben. ,.-er d1ese 
Gelder z.: :ragen :.a: Wihrtnd L'l 
den anderen Bundeslandern d1e 
Soz•alamter dte e:wa 40 D~ zab· 
l~n. hat Berhn e~tsch1eden . dlti 
kunfllg d1e JusuZ\-erwalruna d~t 
Kosten ubemunmt .\.f Pasch 

doppelt. Laodesre.,eNDg. drogenebhän&ige Haft. 
U~u,t bletben bt>i diesen linl'f ..im Rahmen ihrer Eotla.ssungsvor

.~n-epDdto Zahle~· (Ktum· bereiiUDgen• mit Methadon zu versorgen. 

(Berliner Zeitung vom 13.5.1992) 

ts kommen die Ratten 
über Situation in der Haftanstalt Moabit Selbstmordrate gestiegen 

ohts kam 
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ie Zellen. 
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ennt die 
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Jrdne~· 
Iände 1m 
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unterge· 
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.c:h und 
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' Selbst· 
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der JVA 
1nd ohne 
der Peti· 

mgshaft· 
scha!re 

)sem er~ 

tmta11ch 
Michael 

ogi.schen 
~im ver· 

gan&C'nen Jahr vt'rlaßtt' Danach Schon seit Jahren v.ird ilbt!r em 
nehmen »iCh 7~ Prozent der Selbst· derartiges Konze~ nachgedacht . 
mörder in den ersten vier Monaten Doch bisher sträubt sich offenbar 
der Untcrsuchunashaft das Leben die i\nst.aluleltung .• Sie hat uns ver· 
Der Grund sind die Bedlngunaen sichert. daß kleinere Bereiche v.1e 
der U·Haft. Die Gefanscnen sind in die jetzigen in Moabit nicht möglich 
Einzelzellen 11n1crgebracht, haben sind", sagt Dierk Freisewinkel, 
täglich lcdlillch elno Stundt Frei Fachau!sichtsreferel)t ln der Justiz· 
gang auf dem Hof Nur mit rlcht~rll verwaltung. Persenalmangel und 
eher Genehmleuna dUrlen alc Briefe d•~ bauliche Situation ließen . das 
schreiben, telefonltrt'n oder ln den 1 nicht zu. lautet die Begründung 
Werkstätten d~r JVA arbeiten. Und Sen Anfang des Jahres erarbt!itet 
selbst wenn - nach monatelangem die Senat~verwaltung deshalb wei· 
Warten - die Arbtltsaenehmlaung tere Vorschläge. So'möchte sie den 
vorhegt, schenert es hluflg ~ran. Aufnahmebereich perso:>eU ur.d or· 
daß zuwenla Arbe•tsplltze vorhan· gan!satorlsch ausbauen. Derze.t 
den sind. ~r lnhaf!Jtrte Ist zur Ein· ltilmme:n sich 17 Teammitglied": 
samke1t verdlmmt • ln emer durch· um neu aufgenommene t:·Hä.ft· 
schnlttllch secha Quadratmeuor aro· unae 
Ben Zttle .• Dabei Ist es tln legltlmea 
Btdllrlnll. zu reden•, aai\ Da!un :\1ehr Arbeitsplätze für 

Er belr.lai: aber a11ch d!t man· die Inhaftierten 
gelnde &treuung der lnl:aft:erten. 
~rzeit kürr.mtm slc:h 30 Sozlalar· 0.~ Forde:-ungen der lnsa.sst:l'·er· 
beiter um jewel:s 100 Ge!aneene l tretung SU\d weitreichende: ln der 
• Ein~ sinn,'Oilt Arbeit ltt da nicht Peuuon aeut!'l s.leh Cle :n!:a.."tier.en 
mCSaUch". 110 der Psychologe Auch für mellr Arbe1tsp:aae ein. Denen 
die Justln'ODzuasbedlenstettn ken· llnd 300 Atbe;aplaue \'Ot:lallden 
nen seiner Erlahrong nach di~ Ce· Zudem fo:-dem d•e ln$a$Stn e>.::e 
!angenen kaum Da slt nach zwt'l Ausdeh:11:ng der Spredttt!ten ur.d 
bis drei Tqen auf anderen St.atlo- die Aufhebuns der E:::uell-.att. die 
nen ~~~~teilt werden. entttthe s:e Isolationshart nennen t:nd sie 
keme Bez•ehuna rwtachen 1hnen ltiagen llber elnen we:teren ~üß. 
und dem Gefansentn .Dabei mUa· atand Da Cntersuchungshi!Uinge 
sen 11erade die lels~n Töne aehört I und Verortt"llte &emeir:sam in ei· 
werden•, weiß Dahm . • Selbstmord· nem Haus untergebracht werden. 
getllhrdete t;ehen sich turUek und I eelten auch für viele .smner• die 
mucken nicht mehr auf.• FOt dlt Be· I strengen BO!dtngungen du Untersu· 
diensteten sind sie pfle(lelelcht. chungshatt. Das sei gese.;zwidrig, 

Abhilfe könnte nach Meinune du monieren d1e Gefangenen. Anderon· 
Psychologen schnell und ohne Ko· gen alnd jedoch nicht in Sicht. Au! 
stenaut'wand 11eschaffen werden eint> Kleine An!ra11e von Albert Ek· 
.Man braucht ledlellch die Struktur kart, Ablieordneter des BUndnis 
zu ändem und klein~ Uberachaubare 80tCrUne antwortete die Just!zver· 
Bereiche zu bilden, lhnllch wie ln wa1tun11, daß der .hohe Belegungs· 
Tegel." Ein Team aua Psychologen, druck• nach der Vereinigung eine 
Sozialarbeitern und Btdlenlttten Zuaammenlegung erzwinge. Und 
wlirc dann !Ur eine Stttlon zuetlln Celd lat rur Knast!s erst rech.t nicht 
dlg .• Daa lllbt eine kontinuierliche in Sicht 
Betreuune der Gefangenen.· Slcrld Averesch 

(Oer Tagesspiegel vom 2.6.1992) 

Einheimische werden als 
Bewährungshelfer bevorzugt 
Bisher 40 Stellen in den sozialen Diensten der Justiz besetzt 

ab. POTSDAM. I Jum Im ZugP dN Neu· egogen. teils ehemalige Heimerzieher 
organtsat10n der gesamtt>n Jusuz llt lnzwl· l oder auch Fursorger Onentiert an der zu
sehen m Brand1>nburg "'" - wenn auch kunft1gen Struktur der Kreisgenchle. de· 
noch dunne• - Nelz dtr 5otlelen Betreu· ren 'Zahl soll ''oraussicllthch auf 25 redu· 
ung StraffalhgN entstand~>n Etn Jahr nach ziert werden. "'UI'den landesweH bertlts 
der offlz1ellen Cn.lndung d>1r soztalen Otenststellen emchtet oder smd 1m Auf· 
D1enste der J~t~hz smd '" d1tsem Bereich bau 
Jt>lzt 40 Bewlhrungshel!er tattg B1s Jah· Dtt>S ISt auch notig d.a dte Zahl der von 
resende sollen es SO werden. Bet dt'r Besel· den Cenchten emem Bewabnmgsbelfer 
zung der Stellen. erkl.trte em1alto tag Ju· unt'!nlellten ehemaligen Stlil!gefangenen 
s:imunister Hans Otto B:auttg lege er bestandtg anwachst Allein un IIlll z...-oU 
gestetgerttn Wert aul dito fl~g~~ng Bewlhnmgs~l!em ansgestatteten G~ 
Emheunische:. ,. al der 1\~nt ~ls der nchtsbenrk Potsdam ka.mi!ll im LaufP des 
:'l.i-ent&ht.it der K~ten auf ~ Sektot Monats Met :!0 sogenannte Probanden Jun • 
b!>.ondere Bedetstung ~ukommto zu Etnto Tendenz. so der Jusuzmuust~. die 

H•be sieb das bundes:epubl ntacht .rKhL$pohtisch durchaus erwtinscltt' sei 
Bewährung5h1Un)'l1<'m euch m d~rthaus Auch ltll! \"erweiS aui den Zustand der 
ex~mpiMisc:~ Weise mtwickell.; 10 der brandenburgtSChen H~ten behlr· 
1'-imiSiet, habe man beJ dtr Übertragung -.orte er em starkeres Arbei;en IIllt der Be
nach Brandenburg n•cht .am Punkt l'ull' währungshtlfe ausdruckbc:h. Derutt "..er. 
begmn"n mllssen Auch in d•r DQR seien d•n tm BeZJrk Potsdam 190 ehemals Straf· 
entlas.ene StrefgeJangmto ntcht Slcfl sel~t lalhge von den soZtafen Otensten bt!treut. 
uberl~n wordm .• f'S tXI~h~n d rehaus Ist dte Zuwetsung einer neuen Arbe•!$
ein \'erantwortung•bt'wußtnm m du••l."n stl'lle - wte z.u DDR-Zeiten - auch mcht 
Fragen - mehr moghch. sehen s1ch die bere1ts tah· 

Oie !ur d1e hauptamtlich~ Bt'w$ungs- gen Bew.shrungsheUer !ur den Stadt· und 
htlfe gewonnenPn Mitarbeiter -I ln dt'r Landk.re1s Potsdam sehr wohl m der Lage, 
DDR bestand die Betreuung nur ehrenemt· durch eme beretts gut entWickelte Zusam· 
lieb - Vl'rfUgiE'n 1war zwangil&ullg mc:ht menarbel! mit anderen lnstltutionen so· 
uber dll' entsprP<'hrnde Au,blldung Be• wohl bei der Arbeits· als auch der Wob
entsprechender Mollvalion und .unent· nungssuche erfolgTeich zu vermitleln. 
behrllcher Lebenserfahrung· aNen Jedoch Tl'ils kamen die Betreuten zu den Sprech· 
Weiterbildungs- und Oualll17.1el'\lngtange· stunden. obwohl s1e gar nicht vorgeladen 
bote organl.s•ert worden, so Brauttg4m Bt'l seten. so em Bewahrungsneller. D•es se1 
dem größten Te~l der Brandenburg•r Be· I bei westdeutschen sozialen D1ensten eher 
wahrungsh~lfer handelt es steh um Ped· ungewohnlich 



TEGEL INTERN 

An den 
Leiter der Wirtschaftsverwaltung 
Herrn Mewes 

Sehr geehrter Herr Mewes! 

Das Thema "Essen" ist, wie Ihnen 
aufgrund Ihre!' langjährigen Tätigkeit 
in der ]VA Tegel bekannt ist, ein 
Dauerthema, das kaum zur Zufrieden
heit aller zu lösen ist. insbesondere 
in den letzten Monaten wurden wir 
immer häufiger von unseren Mitgefan
genen angesprochen und aufgefor
dert, endlicl1 etwas gegen das 
schlechte Essen zu unternehmen. 
Aufgrund dessen führten wir i.n der 
Gesamtinsassenvertretung zahlreiche 
Erörterungen zu diesem Thema durch 
und stellten dabei fest, daß die 
zahlreichen Beschwerden der letzten 
Jahre langfristig zu keiner Änderung 
geführt hatten. Wenn eine Be
schwerde überhaupt eine Änderung 
bewirkte, war diese zumeist nur von 
kurzer- Dauer. Zu unserem Erstaun.en 
stellten wir außerdem fest, daß seit 
Jahren bestimmte Speisen zubereitet 
werden, die von dem Großteil der 
Gefangenen überhaupt nicht angenom
men werden. 

Da wir zu der Auffassung gelangten, 
daß eine erneute Beschwerde ad acta 

22 'der Iichtblick' 

gelegt werden ,würde, entwarfen wir 
einen Fragebogen zum Thema Essen 
und teilten diesen mit dem Ziel an 
unsere Mitgefangenen aus, durch das 
Ergebnis dieser Umfrage eine lang
fristige Veränderung in der Speisen
zusammenstellung und -zubereitung 
zu erreichen. Schließlich dokumen
tiert das Ergebnis den mehrheitlichen 
Willen der befragten Gefangenen. 
Leider konnte die Umfrage nur dort 
effektiv durchgeführt werden, wo 
eine intakte Insassenvertretung tätig 
war und ist. Durch diesen Umstand 
können wir leider das Meinungsbild 
der Gefangenen in der TA IV faktisch 
nicht reflektieren. Außerdem gelang 
es uns nicht, in der TA ll eine an 
die Effektivität der anderen Teilan
stalten heranreichende Befragung 
durchzuführen, da dort einzelne 1n
sassenvertreter verlegt worden sind. 
Das Ergebnis ist also aus den rück
geleiteten Fragebogen der TA lll, 
111/E, V und V1 abgeleitet. Um so 
mehr sind wir über die Tatsache er
freut, daß aus den vier Teilanstalten, 
wo die Umfrage durchgeführt wurde. 
insgesamt 437 Fragebogen ausgefüllt 
zum Auswerten zurückgegeben worden 
sind. 

Die Gefangenen der JVA Tegel klagen 
häufig über die Eintönigkeit und Un-

genteßbarkeit des Essens. Dies ist 
nicht nur auf soziale seelische Fak
toren zunlcl<zuführen, sondern auch 
auf die Minderwertigkeit der An
staltskost und deren Zubereitung. 
Desweiteren verkennen wir nicht, daß 
übermäßiger Kaffee- und Nikotin
genuß das geschmackliche Empfinden 
beeinflussen kann. Besonders wichtig 
ist es uns zu erwähnen, daß Gefan
gene im Gefängnis wenig oder gar 
nichts Positives erleben und daher 
das Essen einen anderen Stellenwert 
als in der Freiheit hat; auf die 
physiologischen Zusammenhänge sei 
hingewiesen. 

Da die Aus!Uhrungsvorschriften zu 
den verschiedenen Kostformen - Ge
sundenkost, leichte Vollkost, koch-
salzarme Kost, fleischlose Kost, 
Diabeteskost sehr facettenreich 
sind und die Speisen, die nicht an
genommen werden, auf alle Kostfor
men übertragbar sind, gehen wir 
nicht auf alle Bestandteile ein, son
dern teilen nur das Ergebnis der 
Umfrage mi.t. \~ir möchten nicht un
er;..•ähnt lassen, daß aufgrund der 
Fülle von Angaben nicht alles wi.e
dergegeben werden kann. Die Frage
bogen wurden von uns mit dem Ziel 
erstellt: 

l) Mehr oder weniger allgemeine 
KritikPunkte zu sammeln, auszu
werten und mitzuteilen. 

li ) Aufzuzeigen, welche Speisen 
überhaupt nicht akzeptiert und 
angenommen werden (unnötige 
Geldausgabel 

III) Darzustellen, daß Gefangene 
immense Summen für Eßwaren 
ausgeben, die sie bei einer ent
sprechenden Verpflegung durch 
die Anstalt anderweitig ver
wenden könnten (Scnuldenregu
lierung) 

Zu 1): Von den befragten Gefangenen 
kritisieren 84,3 % die Qualität des 
Essens allgemein, also FrUhstUcks
kost, Mittagskost und Abendkost. 
35.L % bemängeln die Quantität der 
Speisen. 78,4 % sind der Auffassung, 
daß der Anlieferungszustand zu 
bemängeln ist und 7 4,8 % kritisieren 
die geringe Abwechslung im Speise
plan. Die prozentualen Schwankun~en 
beweisen eindeutig, wi.e differenziert 
die Fragebögen von den Gefangenen 
ausgefüllt worden sind. 

Zu Il): Da die an Gefangene ver
teilte Frühstückskost zum überwie
genden Teil angenommen wird, spezi
fizierten wir uns auf die M1ttags
und Abendkost. Dabei kristallisierte 
sich in eindeutiger Art und Weise 
heraus, was verbal immer mitgeteilt 
wurde. Der überwiegende Teil der 



Gefangenen - nämlich 87,6 % - gab 
bei der Mittagskost an, Lungen
haschee, Herz-, Nieren- , Fischragout 
und Kartoffelbrei nicht zu essen. 
23,2 % essen die angebotenen Ein
töpfe nicht und immerhin sind· es 
noch 67,7 %, die angaben, keinen 
Seeaal zu essen. Da die Angaben je
doch so umfassend waren, müssen wir 
hier die Wiedergabe auf die Sachen 
reduzieren, wo die prozentualen Er
gebnisse eine eindeutige Sprache 
sprechen. Lediglich 8,9 % der Gefan
genen nehmen das komplette Speise
angebot an und 11, l % essen über
haupt kein angebotenes Mittagsge
richt (die 11,1 % sind bei den obigen 
Angaben mit einbezogen) . 

Bei der Abendkost ergab die Um
frage, daß 69,3 % aller Gefangenen 
keine Sülze essen, 62,L. % keine 
grobe Lebenvurst, 69,2 % keine Zun
genwurst und 71,3 % keine Sülzwurst 
essen. Alle \ofurstsorten essen 17 ,L. % 
und überhaupt keine Wurst essen 
L.,3 %. Erstaunliches ergab das Er
gebnis bei der Auswertung, welche 
Käsesorten gegessen werden und 
welche nicht. Lediglich 22,2 % essen 
keinen Weinkäse, 10 % keinen 
Schimmelkäse und 7,9 % keinen 
Schmelzkäse und nur 7,3 % essen 
überhaupt keinen Käse. So daß wir 
hier feststellen können, daß das An
gebot an Käsesorten überwiegend von 
den Gefangenen angenommen wird: 

Bei den Salaten kristallisierte sich 
wieder ein anderes Bild heraus. Über
haupt keinen Salat essen immerhin 
LI., 7 %, keine Gemüsesalate 75,9 %, 
keine Kopfsalate 5,3 %, das restliche 
Angebot wird, mit Ausnahme von 
Fischsalaten, üben..ri.egend angenom
men. Auf die Frage, ob mehr Obst 
ausgeteilt werden sollte, meinten 
95,3 % Ja und L., 7 % Nein. 

Zu lll) : Wir stellten hier die Frage, 
wieviel deines Geldes gibst du zu
sätzlich für Eßwaren aus? Die 
Angaben beliefen sich auf 10 % bis 
100 %. So daß sich im Mittel heraus
stellte, daß die Gefangenen ca. 80 % 
ihres Hausgeldes für Eßwaren aus
geben. Das bedeutet, daß 80 % des· 
Hausgeldes für ein Bedürfnis aus
gegeben werden, deren Befriedigung 
eigentlich der Anstalt obliegt. Wie 
wenig die Bedürfnisse der Gefangenen 
auch nur im Ansatz erfüllt werden, 
beweist in eindeutiger \ofeise die Tat
sache, daß 87,9 % aller Befragten 
angegeben haben, daß sie weniger 
Geld für zusätzliche Eßwaren aus
geben würden, wenn das Anstalts
essen von der Qualität her besser 
wäre und ihre Bedürfnisse befriedigen 
würde. Das Ergebnis wird noch durch 
die Tatsache untennauert, daß selbst 
bei einer Steigerung der Qualität des 
Essens 12,1 % der befragten Gefan
genen genauso viel Geld für zusätz-

liehe Eßwaren ausgeben würden wie 
beim derzeitigen Zustand. 

Zusammenfassung: 

Wir stellen hier nochmals fest, daß 
viele der von uns aufgelisteten Er
gebnisse das \..ri.ederspiegeln, was 
aufgrund früherer Beschwerden schon 
bekannt wurde, ohne daß irgendeine 
Veränderung eingetreten ist. Kann 
eine Veränderung herbeigeführt 
werden, die dazu führt, daß alle Be
teiligten zufriedengestellt sind? 

In den Ausführungsvorschriften zu 
§ 21 StVollzG ist festgeschrieben, 
daß die Zubereitung der Speisen dem 
Funktionsbeamten obliegt, der eine 
Ausbildung als Koch besitzt oder 
artverwandtem Beruf \..ri.e Fleischer, 
Bäcker usw. angehört, und daß Ge
fangene nur im unbedingt notwendi
gen Umfange beschäftigt werden 
dürfen wie z . B. vorbereitende 
Arbeiten wie Gemüseputzen, Kartof
felschälen, Geschirrwaschen und Rei
nigungsarbeiten an Kesseln. Wir be
zweifeln, daß der Status quo dem 
entspricht. Sollte dieses aber doch 
zutreffen, spricht es keineswegs für 
die Qualifikation der Küchenbeamten. 

Wir sind der Auffassung, daß der 
durch die Küche zu verpflegende Be
reich der JVA Tegel ohnehin zu groß 
ist . Eine Dezentralisierung halten wir 
deshalb für überlegenswert. Außerdem 
regen wir an, Langstrafer ·nicht mehr 
von der Kochausbildung der Ziegner
Stiftung auszuschließen und diese 
dann nach der Beendigung ihrer 
Kochausbildung im Küchenbereich zur 
Praxiserlangung einzusetzen. Da nach 
dem Wortlaut des StvollzG die Ver
hältnisse im Gefängnis denen im 
Freien angeglichen werden sollen, 
stellen wir hier die Frage, in\..ri.eweit 
es praktikabel ist, daß Gefangene 
sich selbst versorgen. Zum Beispiel 
durch die Ausgabe von Verpflegungs
paketen am Wochenanfang oder die 
Möglichkeit, sich mit dem Verpfle
gungssatz selbst zu versorgen. Die 
oben angeführten Vorschläge möchten 
wir als Anlaß verstehen, mit Ihnen in 
einen intensiven Dialog zu treten, 
was alles machbar wäre und wie. 

Wir halten es für einen nicht länger 
haltbaren Zustand, daß weiterhin 
Mittags- und Abendkost zubereitet 
und ausgeteilt wird, die von dem 
üben..ri.egenden Teil der Gefangenen 
nicht angenommen wird. Das Straf
vollzugsgesetz ist auf die Resoziali
sierung des Gefangenen ausgerichtet. 
Zu diesem Bereich gehört nun einmal 
auch die _Frage der Schuldenregulie
rung und der Finanzen nach de.r 
Haftentlassung. Daher halten \..ri.r es 
für einen Skandal, daß Gefangene an 
die 80 % ihres Hausgeldes für Eß
waren ausgeben, um ein Bedürfnis zu 
befriedigen, das laut den gesetz-
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liehen Vorschriften der Anstalt ob
liegt. Die 87,9 %, die weniger Geld 
für Eßwaren ausgel:;>en würden, 
sprechen für sich. 

In diesem Zusammenhang möchten wir 
es nicht unerwähnt lassen, daß wir 
ein diesbezügliches Schreiben an das 
Landesrechnungsamt aufgesetzt 
haben, in dem wir die Kritikpunkte 
(dort wo Geld verschwendet wird) 
aufzeigen. 

Wir beantragen: 

l) Lungenhaschee, Fischragout, 
Herzragout und Nierenragout 
ersatzlos vom Speiseplan zu 
streichen und Kartoffelbrei 
auch aus Kartoffeln herzustel
len. 

ll) Statt des überwiegenden An
gebotes an Kartoffeln, Nudeln, 
Reis und Kartoffeln proportio
nal auf die Woche zu .verteilen. 

III) Sülz~. grobe Lebet:'IYU!'st, Sülz
wurst, Zungenwurst und Gemüse
salate ersatzlos vom Speiseplan 
zu streichen. 

IV) Mehr Brotsorten herzustellen 
und auszuteilen, wie z. B. Ro
sinenbrot oder Schusterjungen. 

V) Wurst und Käse in Vakuumpak
kungen auszuteilen, da dort das 
Gewicht zutreffend ist und 
Wurst oder Käse oft nicht in 
einem Stück angeliefert wird. 

VI) Mehr Obst auszuteilen, und 
zwar variationsreicher. Das 
heißt, nicht nur Äpfel, sondern 
auch den Jahreszeiten entspre
chendes Obst. 

VII) Getränke wie Tee, Kaffee und 
Kakao in abgepackten Packun
gen auszuteilen, damit der Ge
fangene sich sein Getränk 
selber zubereiten kann. Außer
dem möchten wir Zucker haben. 

VIII) Den Diabetikern Di.äteis und 
Kuchen zukommen zu lassen. 
Außerdem sollten Sie das Essen 
in der sogenannten Diätküche 
mal wieder überprüfen, denn in 
letzter Zeit unterscheidet sich 
das Diätessen kaum noch von 
der Nonnalkost. Die Gefangenen 
die dort arbeiten, sind doch 
ganz sicher keine ausgebildeten 
Diätköche und gefährden somit 
doch wohl eher die Gesundheit 
eines an Diabetes erkrankten 
Gef~ngenen. 

Hochachtungsvoll 

Die Gesamtinsassenvertretung 
der ]VA Tegel 
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Informationsblatt der GIV 

An alle Leute in der ]VA Tegel! 

\\lir wollen Euch darüber infonnieren, 
daß es seit kurzem in der ]VA Tegel 
wieder einen Küchenbeirat gibt. Der 
Küchenbeirat besteht zur Zeit aus 
sieben Personen. Es handelt sich 
dabei um: 

TA 1Il Wolfgang Rybinski und 
Rene Steindl 

TA ll1/E Kuhnt und Babst 

TA V 
TA VI 

GlV 

Günther flach 

Reiner Baldi 

Mehmet Kirca 

So lange wie in der TA Il und IV 
sich niemand finden wird, um dieses 
Amt zu übernehmen, werden diese 
Teilanstalten kommissarisch mitver
waltet durch Herrn Günther Flach, TA 
V. 

Die Leute des Küchenbeirates sind 
für Euch Ansprechpartner für die 
Themen: 

a) Anstaltskost 

b) Einkauf 

c) Automatenzug 

Solltet Ihr diesbezüglich Beschwerden 
haben bzw. auch Anregungen für 
Verbesserungen, wendet Euch bitte an 
den für Euren Bereich zuständigen 
Ansprechpartner. Soweit es nicht 
anders möglich ist, dann eben per 
Hauspost! 

Grüße an alle 

Gesamtinsassenvertretung 
der JVA Berlin- Tegel 
i. A. Hans-Joachim Fromm 

26. Mai 1992 

Senatsverwaltung für Justiz 

Betrifft: Generelle Gestattung des 
Betriebes eigener Fernseh
geräte für die Gefangenen 
der Berliner Haftanstalten 

Sehr geehrter Herr Marhofer, 

wir haben schon mehrfach erfolglos 
versucht, bei der hiesigen Anstalts
leitung die generelle Gestattung des 
Betriebes eigener Fernsehgeräte für 
die Gefangenen der Berliner Haftan
stalten nach den Richtlinien wie sie 
für Hörfunkgeräte gelten zu errei
chen. Zur Begründung der Ablehnung 
bezog sich die Anstaltsleitung stets 
auf § 69 Abs. 2, 2 StVollzG, wonach 
eigene Fernsehgeräte nur in begrün
deten Ausnahmefällen zugelassen 
seien. 

Aufgrund einer Anweisung der hiesi
gen Anstaltsleitung gibt es eine aus-
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nahmeweise Gestattung praktisch nur 
bei 'medizinischer Indikation', wobei 
die Anstaltsärzte die Anweisung 
hilben, von solchen Empfehlungen nur 
sparsam Gebrauch zu machen. 

\Vir als Insassenvertretung machen 
uns für die generelle Gestattung des 
Betriebes eigener Fernsehgeräte 
durch die Gefangenen stark, weil 
eine Vielzahl von Gefangenen von 
dem Gemeinschaftsprogramm nicht Ge
brauch machen können, weil dort 
demokratisch der Geschmack der 
Mehrheit obsiegt und die Gefangenen, 
die Fortbildungsprogramme, politische 
oder kulturelle Magazinsendungen 
sehen wollen, praktisch nicht zum 
Zuge kommen. Wir meinen, daß die 
Gestattung von Einzelfernsehgeräten 
auch den Forderungen von § 3 Abs. 
1 StVollzG entspricht, wonach das 
Leben im Vollzug den allgemeinen 
Lebensverhältnissen soweit als mög
lich angeglichen werden soll. 

Nach unserer Kenntnis ist Berlin das 
einzige der alten Bundesländer, das 
den Betrieb von Einzelfernsehgeräten 
so rigide handhabt, ja, den uner
laubten Betrieb mit Hausstrafen ahn-

det . Berlin bildet insoweit im Straf
vollzug wieder einmal das Schluß
licht! 

Weil die anderen Bundesländer den 
Betrieb eigener Fernsehgeräte gene
rell gestatten, zieht nach unserer 
Auffassung auch der Hinweis auf § 
69 Abs. 2, 2 StVollzG nicht. Denn 
was die anderen Bundesländer im 
Rahmen ihrer landesrechtliehen Kom
petenz für den Strafvollzug können, 
muß Berlin auch möglich sein. 

Zwar hat das Bundesverfassungsge
richt bereits in seiner Entscheidung 
vom 22.8 .1980 - 2 BVR 904/80 - dar
auf hingewiesen, daß wir aufgrund 
der landesrechtliehen Kompetenz für 
den Strafvollzug keinen Anspruch auf 
Gleichbehandlung mit Gefangenen in 
anderen Bundesländern haben; gerade 
deshalb wenden wir uns auch an Sie, 
weil es für eine politische Entschei
dung höchste Zeit wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gesamtinsassenvertretung 
der )VA Berlin-Tegel 
i. A. Wolfgang Rybinski 

Insassenvertretung Haus III 
27. Mai 1992 

An den 
Leiter der TA 11 I 

Betr.: Stromanschlüsse in den Haft
räumen des Hauses 1 I I 

Sehr geehrter Herr Müller, 

\..rie Sie wissen, entsprechen die Haft
zellen des Hauses lll in keiner Weise 
den Anfordenmgen des § 144 
StVollzG. Auch mit den Verbesserun
gen j.m A-Flügel wird in keiner Weise 
der Mindeststandard der gesetzli
chen Anforderungen erfüllt. 

Ich verweise auf den Kommentar zu 
§ lLL. StVollzG, wonach es als uner
läßlich angesehen wird, daß die Toi
letten in einem vom Wohnraum abge
trennten Raum untergebracht \verden 
( vgl. hierzu Callies/Müller-Dietz, 
§ 144 StVollzG, Anm. 1) . 

- Besonders beklagen sich die Mitge
fangenen darüber, daß die Hafträume 
über keine Steckdosen verfügen, was 
zur Folge hat, daß Radiogeräte mit 
Batterien betrieben werden müssen, 
die einen großen Teil der geringen 
Geldmittel der Inhaftierten aufzehren 
und auch andere Gerätschaften, die 
zu einem menschenwürdigen Leben 
gehören (z . B. elektrische Rasier-

geräte ) 
können. 

nicht betrieben werden 

Diese Mängel der Hafträume ver
letzen die Gefangenen nicht nur in 
ihrer Menschenwürde, sie sind auch 
nicht geeignet, 'das Leben im Vollzug 
den allgemeinen Lebensverhältnissen 
soweit als möglich anzugleichen', wie 
dies § 3 Abs. 1 des Strafvollzugs
gesetzes vorschreibt. Ich beantrage 
deshalb zunächst zweierlei: 

1. Alle Hafträume unverzüglich mit 
sogenannten Ochsenköpfen auszu
statten. 

2. Bis zur Ausstattung aller Haft
räume mit Steckdosen 'unerlaubte 
Fremdanschlüsse' nicht mehr diszipli
narisch zu verfolgen. 

Es kann meiner Ansicht nach nicht 
angehen, daß die Anstalt Hafträume 
zur Verfügung stellt, die den gesetz
lichen Anforderungen in keiner \Veise 
genügen, andererseits Inhaftierte mit 
Hausstrafen belegt, wenn diese nach 
\-legen suchen, den ihnen gesetzlich 
zustehenden Mindeststandard zu 
schaffen. 

Eine Abschrift dieses Schreibens habe 
ich der Senatsverwaltung für Justiz 
zugeleitet. 

Mit freundlichem Gruß 

Wolfgang Rybinski 
Sprecher I. V. TA lll 



29. April 1992 

Insassenvertretung der 
Teilanstalt 111 der 
Justizvollzugsanstalt Tegel 

Betrifft: Ihre Eingabe vom 9. März 1992 

Vorgang: Unser Zwischenbescheid vom 
12. März 1992 

Sehr geehrter Herr Rybinski! 

Ihre o . g . Eingabe gibt uns zunächst 
Veranlassung zu einigen grundsätz
lichen Klarstellungen: 

1. Unsere Überprüfung hat ergeben, 
daß der für Sie zuständige Teilan
staltsleiter, Herr Müller, zu einem 
erheblichen Teil Ihren Anliegen ent
sprochen hat . Hieran wird deutlich. 
daß Ihre Vermutung, daß sich die 
Anstaltsleitung grundsätzlich dagegen 
wehrt, konstruktive Verbesserungsvor
schläge für die Vollzugsgestaltung in 
der Teilanstalt 111 umzusetzen, nicht 
zutrifft. 

2. Die Senatsverwaltung für Justiz 
verfolgt nicht das lmeresse, den 
Vollzugsstandard tn der Teilanstalt 
111 möglichst niedrig zu halten, um 
hierdurch abschreckende Wirkung auf 
Gef~sene zu erzeugen. lm Rahmen 
von Uberlegungen zu einer Neustruk
turierung der Gesamtanstalt, die zur 
Zeit gemeinsam mit der Anstaltslei
tung und den veram:wortlichen Mitar
beitern aus allen Teilanstalten an
gestellt werden, wird im Gegenteil 
nach Möglichkeiten gesucht, wie die 
Drogenproblematik in der Teilanstalt 
111 entspannt und damit die Möglich
keiten einer sinnvollen Vollzugsge
staltung verbessert werden können. 
Eine Angleichung an den Vollzugs
standard der Wohngruppenbereiche 
der Teilanstalten V und Vl bzw. der 
Sozialtherapeutischen Anstalt ist 
allerdings im Hinblick auf die bau
lichen Gegebenheiten der Teilanstalt 
lll nicht möglich. Der Teilanstalts
leiter lll . Herr Müller, hat Sie in 
diesem Zusammenhang in seinem Be
scheid vom 6. April 1992 zu der 
Frage der Vorführung von Videofilmen 
zu Recht darauf hingewiesen, daß 
die gesteigerte Attraktivität von 
Wohngruppenbereichen erhalten blei
ben muß, weil Gefangene ansonsten 
kaum zu motivieren sind, das für sie 
eigentlich zur Resozialisierung not
wendige Wohngruppenangebot anzu
nehmen. 

Unter Berücksichtigung dieser grund
sätzlichen Gesichtspunkte ist zu den 
in Ihrer Eingabe genannten Anliegen 
im einzelnen folgendes festzustellen: 

- Antrag vom 30. Dezember 1991 
(höhere Entlohnung bzw. Einzelfern
sehgenehmigung): Hinsichtlich der in
soweit getroffenen Entscheidung neh
men wir auf den Ihnen vorliegenden 

Bescheid des Teilanstaltsleiters lll 
vom 24 . Januar Bezug, den wir nicht 
zu beanstanden vennögen. 

- Antrag vom 30. Dezember 1991 
(Bohnermaschine): Zwischenzeitlich ist 
für den Bereich der Teilanstalt 111 
eine elektrische Bohnermaschine an
geschafft und auch in Betrieb ge
nommen worden. Die Anstalt hat sich 
allerdings nachvollziehbar aus Ko
stengründen zunächst nur für ein Ge
rät entschieden, um insbesondere Be
darf und Nutzen zu erproben. 

- Antrag vom 30. Dezember 1991 
(Kochherd): Trotz der erst kürzlich 
bei der Begehung der Amtsärztin be
anstandeten Handhabung in anderen 
Teilanstalten (erhebliche Versehrnut
zung etc. ), sind für den nach Bau
maßnahmen alsbald fertiggestellten 
A-F1ügel entsprechende Kochherde 
vorgesehen, die jeweils in den so
genannten Spülzellen der Stationen 
installiert werden. 

- Antrag vom 30. Dezember 1991 
(Entwidmung von Hai träumen): Wir 
halten Ihr Anliegen, auf jedem Flügel 
der Teilanstalt lil einen Sportraum 
einzurichten, für berechtigt und 
werden daher einer entsprechenden 
Umwidmung von Gemeinschaftsräumen 
zustimmen. 

- Antrag vom 14. Januar 1992 (Topf
pflanzen): Insoweit nehmen wir auf 
den Ihnen vorliegenden Bescheid des 
Teilanstaltsleiters lll vom 17. Fe
bruar 1992 Bezug, den wir im Hin
blick auf die besonderen Erforder-. 
nisse der Drogenbekämpfung in dieser 
Teilanstalt nicht zu beanstanden ver
mögen. 

- Antrag vom 14. Januar 1992 (Glas
kasten): \\fir teilen die Einschätzung 
des Teilanstaltsleiters 111, Herrn 
Müller, in seinem Ihnen erteilten Be
scheid vom 21.. Februar 1992. 

- Antrag vom 29. Januar 1992 
( Nichtarbeiterstation): lhr in diesem 
Antrag geäußertes Anliegen wird bei 

den Überlegungen zur Neustrukturie
rung der Gesamtanstalt und der hier
mit im Zusammenhang stehenden wei
teren Nutzung der Teilanstalt lll Be
rücksichtigung finden, wie Ihnen dies 
bereits von der Anstalt mit Bescheid 
vom 24. Februar 1992 mitgeteilt 
worden ist. 

- Antrag vom 8. Februar 1992 (Vor
zeitiger Aufschluß der Gruppenräume 
an Wochenenden): Dieser Antrag wird 
zur Zeit noch von der JVA Tegel ge
prüft; Sie werden insoweit von dort 
weiteren Bescheid erhalten. 

- Antrag vom 8. Februar 1992 
(SchachspieVFreistundenhof): Dem 
Antrag ist inzwischen von der An
staltsleitung stattgegeben worden. 

- Anträge vom 8. Februar 1992 bzw. 
5. März 1992 (Tischtennisplatten): 
Auch diesem Antrag ist inzwischen 
stattgegeben worden. 

- Antrag vom 16. Februar 1992 (Ver
legung Gefangener auf den A-Flügel): 
Hinsichtlich der Überprüfung dieses 
Antrags gilt dasselbe wie für Ihren 
Antrag vom 29. Januar 1992 auf Ein
richtung einer Nichtarbeiterstation. 

- Anträge vom 23. Februar 1992 
(Tee- und Kaffeeausgabe/2. Früh
stück): Die Anträge sind zuständig
keitshalber dem Leiter der Wirt
schaftsverwaltung der JVA Tegel zu
geleitet worden; Sie werden von dort 
weiteren Bescheid erhalten. 

- Antrag vom 2. März 1992 (Video
filme): \Yir nehmen insoweit auf den 
bereits oben erwähnten Bescheid des 
Teilanstaltsleiters 111 vom 6 . April 
1992 Bezug, den wir aus den oben 
erörterten grundsätzlichen Erwägun
gen nicht zu beanstanden vermögen. 

Wir sehen Ihre Eingabe hiermit als 
erledigt an. 

Hochachtungsvoll 

1m Auftrag 
Marhofer 
Senatsverwaltung fUr Justiz 

'der Iichtblick' 25 



l t.u t.L 1N 1t.Kl" 

An die Mitgefangenen in der TA lli 

lch möchte Euch hiermit darüber in
formieren, was sich bereits in unse
rem Haus nicht zuletzt aufgrundEurer 
Mitarbeit verbessert hat. Ich werde 
in Zukunft Euch einmal monatlich 
über meine Arbeit berichten. 

Wenn wir einmal auf die Zeit vor 2- 3 
Monaten zurückblicken, wie das alles 
in unserem Haus noch aussah, und 
das mit dem heutigen Zustand ver
gleichen, dann können wir mit Stolz 
für uns verbuchen, eine Wende her
beigeführt zu haben, bei der die 
Faktoren Sauberkeit, Menschlichkeit, 
sinnvollere Freizeitgestaltung dem 
Anstaltsalltag ihren Prägestempel 
auferlegen. Es ist jedenfalls ein er
freuliche!:' Anfang hinsichtlich det' 
Verbesserungen der Haftbedingungen 
in diesem Haus gemacht worden. 

Es wat' höchste Zeit, die Zustände in 
unset'em Haus abzuändern, denn so 
wie es wat', konnte es nun mal nicht 
weite•gehen. Das sah man auch sei
tens det' Gefangenen, aber auch sei
tens der Anstaltsleitung ein. Die Um
wandlung zum Positiven in diesem 
Hause ging dann auf einmal so 
schnell, daß sowohl manche Gefan
gene als auch Bedienstete gar nicht 
mitbekamen, was da vor sich ging. 
Man konnte das ga• nicht begreifen, 
was sich da tat . 

lch hoffe, daß sich sowohl die Ge
fangenen als auch die Bediensteten 
det' Teilanstalt lll in ihre• Freizeit 
Gedanken machen, wie man die Dinge 
in diesem Haus weiter verbessern 
könnte, um den Insassen einen 
menschlicheren Vollzug zu ermögli
chen und ihnen aber auch dazu zu 
verhelfen, ihre Entlassungssituation 
so zu gestalten, daß iJ:rre Integration 
in die Gesellschaft zu gegebener Zeit 
gewährleistet ist. Es soll darauf hin
gewirkt werden, bei jedem Gefan
genen die Voraussetzungen dazu zu 
schaffen. 

Was Vollzugslockerungen betrifft, so 
sollte man nicht die Gefangenen hier 
im Haus mit Verlegung in andere 
Teilanstalten nötigen, sondern sie 
auch hier - bei entsprechendem Voll
zugsverhalten - zu Vollzugslockerun
gen zulassen. 

Was ich an Erfreulichem im letzten 
Monat im Zusammenwirken mit dem in
zwischen durch Verlegung in den 
offenen Vollzug ausgeschiedenen 
Ilyas Tas zu verbuchen vermochte, 
waren die Videovorstellungen am 17. 
und 19.6.1992, die wir Euch ermög
lichten. Doch vieles, was ich bisher 
schon erreicht habe, wäre ohne Eure 
Hilfe nicht möglich gewesen. [eh bin 
sicher, daß !hr allesamt erkannt 
habt, daß der Weg, den ich hier ein
geschlagen habe, in Eurer Situation 
det' einzig richtige ist, wenn es auch 
manchem von Euch nicht leicht fäll t, 
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dies zuzugeben. Und Ihr werdet mir 
!:'echt geben, daß ich so weiter
machen muß, da ich nur so das beste 
aus unserem Leben in det' Haft 
machen kann. 

lch weiß, daß jeder von Euch den 
Wunsch hat, auch einmal in freier, 
ungezwungener Atmosphäre - außer
halb der Gefängnismauem - mit sei
nen Bekannten, Freunden, Familienan
gehörigen oder Eltern und Geschwi
stern zusammenzukommen, es liegt 
nun an uns allen, darauf hinzuwirken, 
daß die Anstaltsleitung vielleicht 
schon in allernächster Zeit recht 
vielen von uns Vollzugslockerungen 
.gewährt. 

Verschiedene Ant•äge, die ich teils 
noch im Zusammenwirken mit llyas 
Tas gestellt habe, bedürfen einer 
längeren Bearbeitungszeit, so daß die 
Kurzstrafer hier in diesem Hause die 
ergehenden Entscheidungen nicht 
mehr erleben werden. Doch bei die
ser wirtschaftlichen Lage draußen ist 
es nun einmal nicht auszuschließen, 
daß einige dieser Gefangenen wieder 
zurückkommen und in den Genuß der 
Früchte meinet' Arbeit kommen. Immer 
wieder werden Stimmen laut: 'Was in
teressiert mich das, was in sechs 
Monaten ist, ich habe ja nur noch 
2- 3 Monate zu verbüßen. ' Dabei ver
gessen diese Gefangenen, die dies 
sagen, daß auch sie wieder straffäl
lig werden und zurückkommen können 
und dann froh wären, wenn sich die 
Haftbedingungen dann auch für sie 
verbessert hätten. Es sind jedoch nur 
wenige, die so denken. Man sieht 
immer mehr, daß die meisten Mitge
fangenen nicht nur meine Aktivitäten 
gutheißen, sondern meine Arbeit un
terstützen. 

Aufgrund der Anträge wurde bereits 
eine Tischtennisplatte sowie das Gar
tenschach mit Figuren aufgestellt. 
Zwei weitere Tischtennisplatten sowie 
die Aufstellung der Vorrichtung für 
die Volleyballspieler ist vorprogram
miert. Auch möchte ich noch mittei
len, daß ich - der Haussprecher -
jeden Abend von 18 bis 22 Uhr durch 
die Stationen sämtlicher Flügel des 
Hauses gehe, um mit Euch über Eure 
Probleme zu sprechen und auch Vot'
schläge von Euch zur weiteren Ver
besserung unserer Haftbedingungen 
entgegennehme. 

Durch meine Tätigkeit als Hausspre
cher bin ich zu det' Erkenntnis ge
kommen, daß es wichtig ist, wenn wir 
- aus welchem Grund auch immer -
gegen die Hausot'dnung verstoßen, 
daß man dann ein Gespräch mit uns 
führen sollte und nicht gleich zu 
Disziplinarmaßnahmen greifen. Viele 
von uns würden dadurch eher zur 
Einsicht kommen, falsch gehandelt zu 
haben, als durch Verhängung einer 
Hausstrafe, die mitunter ihren Zweck 
verfehlt, indem sie anstatt belehrend 
zu wirken und einsichtig zu machen, 
Aggressivität fördert . Ein solches Ge
spräch sollte ruhig in Anwesenheit 
von Gruppenleitem, Bediensteten und 
det' Anstaltsleitung vorgenommen 
werden. lch verkenne nicht, daß es 
einzelne justizbedienstete hier im 
Hause gibt, welche wegen jeder be
deutungslosen Kleinigkeit eine Mel
dung schreiben, um sich dadurch zu 
profiliet'en. Wir sollten vielleicht 
versuchen, daß das in Zukunft etwas 
eingeschränkt wird. 

Und jetzt noch ein Wort über die 
Videovorführungen im April 1992. Da 
die Vorführungen beanstandungsfrei 



abliefen, hoffe ich, daß sich die An
staltsleitung dazu bewegen läßt, die 
wöchentlichen Wochenendvorführungen 
zur Regel werden zu lassen. Auch 
verschiedene Bedienstete sind dafür. 
Die Reaktion darauf war bei uns Ge
fangenen sehr positiv, hingen doch 
viele von uns gerade an Wochenenden 
auf den Treppen herum und wußten 
mit ihrer Freizeit nichts anzufangen. 
Vielleicht gelingt es uns sogar zu 
erreichen, daß die Anstaltsleitung 
gegen Erweiterungen der Vorführun
gen nichts einzuwenden hat. Man 
sollte in diesem Zusammenhang nicht 
müde werden, der Anstaltsleitung 
plausibel zu machen, daß der große 
Gruppenraum auf B 2 bei weitem noch 
nicht sinnvoll ausgenutzt ist. 

Bitten möchte ich Euch noch, nichts 
mehr aus den Fenstern zu werfen, da 

dies unter Umständen meine Arbeit 
für eine Verbesserung der Dinge in 
diesem Haus blockieren könnte. Jeder 
von Euch hat einen Mülleimer in sei
nem Haftraum, so daß er wirklich 
nicht darauf angewiesen ist, seinen 
Abfall ins Freie zu werfen. 

Abschließend möchte ich nicht ver
säumen, Euch meinen Dank für die 
bisherige Zusammenarbeit auszuspre
chen und meiner Hoffnung Ausdruck 
zu verleihen, daß es in Zukunft bei 
uns zu einer noch · intensiveren Zu
sammenarbeit kommt. Ein Zwischen
bescheid der Senatsverwaltung für 
Justiz auf meinen Antrag vom 9. 
März 1992 liegt dem Lichtblick zum 
Abdruck vor. 

Wolfgang Rybinski 
Sprecher l.V. TA 111 

Insassenvertretung Haus V 
Berlin, den 25.4.1992 

An den Rechtsausschuß 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Eckert, 

mit dem heutigen Schreiben wenden 
wir als Insassenvertreter uns an Sie 

in der Hoffnung, Sie sind in der 
Lage, uns hilfreich unterstützen zu 
können. 

Zum Sachverhalt: Im StVollzG ist 
verankert, daß wir als Insassenver
treter an Entscheidungen, die der 
Allgemeinheit und allgemeinen Belan
gen dienen, beteiligt und einbezogen 
werden. 

... vnd Sie sint/ {ilrnJtclt Wedev 
nidt t s 'd( s .ein ;:wf )leokonJf>y_ 
Vq{iv ~~trtmrn~v &2ruldion~'y 
tmi ;;i/s 5o/dtev eine 6e(ahr 

l fiJr vn6ere Pem()kraUe ... 
'{ 

frink~t'l tviV' d;;Y~vf 1 t:/~ß 
dre;v;ben n /emand. ;;~wtevk..f 
nat, daß c.JI~~ nvr 7/?ät:i.« bJqr( 
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Dies ist in jetziger Zeit nicht ge
schehen, denn zum einen werden hier 
in der JVA Tegel Vorbereitungen ge
troffen, die der Umgestaltung des 
Vollzt,.tges einer Freiheitsstrafe all
gemein gelten und so auch uns be
treffen. 

Die Leitung der TA V hat es bis zum 
heutigen Tage vermieden, uns als In
sassenvertretung anzuhören, um sich 
somit der Problematik aus der Sicht 
der Gefangenen zu verweigern. Gemäß 
§ 4 StVollzG sollen "wir" Gefangene 
an 'der Erreichung des Vollzugszieles 
aktiv mitwirken! Doch dies ist nicht 
möglich, wenn noch nicht einmal der 
Versuch unternommen wird, die Anre
gungen und Ansichten "der Gefange
nen" einzuholen. 

Wenn wir im Rechtsausschuß gehört 
werden konnten, dann muß es doch 
auch möglich sein, bei so wesent
lichen Dingen wie einer Strukturän
derung der Haftanstalt Tegel an
gehört zu werden. Laut StVollzG 
soll der Gefangene nicht Objekt der 
Behandlung sein, sondern Teil! 

Dies trifft auch für den zweiten Fall 
zu, denn in diesem hat der Haus
h:iter der TA V, Herr Auer, einsam 
eindeutig entschieden, Urlauber ge
mäß § 13 StVollzG dürfen nur noch 
innerhalb 8 bis 20 Uhr beurlaubt 
werden. Dies ist ein glatter Rechts
bruch unserer Auffassung nach, denn 
der § 13 StVoUzG ist ausdrücklich 
geschaffen worden, damit wir Gefan
gene uns ein neues und stabiles 
Umfeld aufbauen. Dies ist aber nicht 
möglich, wenn generell der Gefangene 
um 8 Uhr die Anstalt verlassen muß 
und bis spätestens 20 Uhr wieder in 
der Anstalt zu sein hat. 

Die gewünschte Festigung der fami
liären Bindung ist so auch nicht 
möglich bzw. gefährdet, weil die 
Lebensgefahrten oder Frauen des Ge
fangenen ebenfalls von der Arbeit 
befreit sein müssen, um eine Festi
gung der familiären Beziehung ge
währleisten zu können. Auch hier 
hätte ein Insassenvertreter gehört 
werden müssen und nicht ein ein
samer Entscheid der Leitung der TA 
V sein können. 

Wir möchten Sie also bitten, hier auf 
die Senatsverwaltung einzuwirken, 
damit die ihre Dienstaufsicht wahr
nimmt und nochmals deutlich darauf 
hinweist, daß die Insassenvertretung 
auch ein wesentlicher Teil des Voll
zugsgeschehens ist und mithelfen 
kann, das aufkommende Gefühl von 
Hausdespotenturn zu beseitigen, so 
daß dann dem StVollzG Rechnung ge
tragen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hans-joachim Fromm 
Sprecher l.V. TA V 
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ln der Ausgabe Libli Nov./Dez. 91 
hatte ich bereits seinerzeit über den 
Stand der Größenbestimmung von 
Audiogeräten berichtet. In der Zwi
schenzeit haben sich noch einige Be
wegungen ereignet, allerdings nicht 
zum Positiven. Die Hoffnungen der 
Inhaftierten wurden enttäuscht, und 
bei dem einen oder anderen stieg der 
Frust über die Schmerzgrenze hinaus. 
Eine Verbesserung dieser Situation 
blieb bisher aus. Auch die Bemühun
gen der Insassenvertretungen zeigten 
keinen Einfluß auf eine Liberalisie
rung der Gerätegrößenbeschränkung. 

Noch im Dezember 91 hatte die l.V. 
der TA VI Herrn Marhofer (Fachauf
sicht über die JVA Tegel, SenJust, 
Abt. V) zur Thematik befragt und 
ihre Argumente vorgebracht. Herr 
Marhofer war der Sache sehr aufge
schlossen und vermittelte den Ein-

. druck, daß ihm die Problematil<: 
durchaus bekannt sei. Er würde sich 
für eine Aufhebung der Audiogrößen
beschränkung einsetzen. Noch in den 

Senatorin für Justiz 
Frau Prof. Dr. Jutta Limbach 
Salzburger Straße 21- 25 
W-1000 Berlin 62 

- persönlich -

Betr.: Offener Brief zum Thema über 
die Größenbeschränkung für 
Radio-, Kassetten- bzw. Radio
rekorder sowie CD- Player u. a . 
in der JVA Tegel 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Limbach! 

Ich wende mich an Sie mit der Hoff
nung, in Ihnen einen Ansprechpartner 
zu finden, der durchaus in der Lage 
ist, die bestehende unsoziale Situa
tion bezüglich der Gerätegrößenbe
schränkung und der Genehmigung von 
CD-Playem u. a . zu erkennen und 
sozialadäquat dem entgegenzuwirken. 

Da .davon ausgegangen werden kann, 
daß Sie den Lichtblick regelmäßig 
konsumieren, dürfte Ihnen der Be
richt i.n der Ausgabe Nov./Dez. 91 
über die Situation zur "Gerätegrö
ßenbeschränkung" bekannt sein. Um 
mich nicht unnötig zu wiederholen, 
verweise ich auf diesen Bericht und 
werde an der Stelle nun beginnen, 
wo dieser seinerzeit endete . 

Noch im Dezember 91 waren die 
Hoffnungen groß, daß es keine 
wesentliche Größenbeschränkung von 
Audiogeräten mehr geben würde . 
Ebenfalls sollte es keine Schwierig
keiten mehr geben in der Genehmi
gung von CD-Playem. Die Hoffnungen 
bestanden zu Recht, denn auch der 
letzte Inhaftierte in der JVA Tegel 
wußte, daß es 1991 war. Jenseits, 
lLjährig zurückliegend, das lnkraft
treten des ( neuen) Strafvollzugsge
setzes, welches nach den kulturellen, 
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Rundfunkgerätegrößen
bestimmung und CD-Piayer (2) 
nächsten Monaten würde mit einer 
entsprechenden Entscheidung von der 
Senatsverwaltung zu rechnen sein. 

Die geweissagte Entscheidung blieb 
aus, und auch bis zum heutigen Tag 
ist keine neue AV zum § 69 StVollzG 
(Hörfunk und Fernsehen) geboren. So 
lange dieser Zustand bestehen \vird, 
unterliegen die Inhaftierten auch 
weiterhin der reinen Willkür der An
staltsleitung. Auch die angeblich 
neue Regelung der Gerätegrößenbe
stimmung, würde diese in Kraft tre
ten, würde diese die Situation nicht 

technischen und sozialen gesell
schaftlichen Weiterentwicklungen in 
vielerlei Situationen reformierungsbe
dürftig ist. Eine Gesetzesgrundlage 
sieht auch vor, daß nach gesell
schaftlichen Veränderungen eine An
gleichung der Ausführungsvorschrift 
(AV) zum Strafvollzugsgesetz, wenn 
nicht sogar in der Verwaltungsvor
schrift (W) stattzufinden hat. Diese 
Grundlage bzw. Forderung der Refor
mierung ist in der W zum § 3 Abs. l 
StVollzG verwirklicht, denn dort 
steht: "Das Leben im Vollzug soll den 
allgemeinen Lebensverhältnissen so
weit als möglich angeglichen werden." 

Diese Gesetzesgrundlage ist aller
dings bis heute von der Senatsver
waltung für Justiz sehr unglaubwürdig 
in hiesiger Sachlage vollzogen 
worden. Wie sich beweisen läßt, fand 
bisher keine Angleichung bzw. Ver
besserung statt, durch die jetzige 
bestehende Handhabung der W zum 
§ 69 StVollzG, auch im Zusammenhang 
mit dem "Besitz von Gegenständen 
für die Freizeitbeschäftigung" nach 
W § 70 Abs. 1 und 2 (2) StVollzG. 

ln den letzten Z\vei Jahren mußte 
man das Szenario kopfschüttelnd mit
ansehen, der Streit der Giganten 
zwischen der Anstaltsleitung und der 
Senatsverwaltung für Justiz, verglei
chend mit einmal "Krieg der Welten" 
und das "Imperium schlägt zurück". 
Alles ausgetragen auf dem Rücken 
von Sozialschwachen, die zumeist in 
dieser schwierigen Lebenssituation so 
gut wie keine Möglichkeiten haben, 
sich gegen unnötige und übertrie
bene Restriktionen (pervertiertes 
Sicherheitsgefühl) zu wehren. 

Da werden Verfügungen erlassen, und 
die Anstaltsleitung führt diese nicht 

verbessern. Eine Angleichung an die 
kulturellen sozialen und auch techni
schen gesellschaftlichen Weiterent
wicklungen blieben auf der Strecke 
liegen. Die "Despoten" würden einen 
neuen Sieg auf den Rücken von So
zialschwachen erringen' Sollte dieser 
Zustand das "Tao" sein? Ich jeden
falls habe die Hoffnung noch nicht 
aufgegeben, wie der nachstehende 
offene Brief an Frau Prof. Dr. Jutta 
Limbach beweist. 

Mai 1992 

Hans- Joachim Fromm 

aus! Gemeint sind nicht nur die Ver
fügung zur Aufhebung der Gerätegrö
ßenbeschränkung, welche im Jahr 91 
erfolgte, sondern auch die jetzige 
verfügte Regelung. Diese Regelung 
sieht vor, daß im Einzelfall Audio
geräte, deren Volumen größer als 
10 1 ist, zugelassen werden, wenn 
die Voraussetzungen des ~ 69 Abs. 2 
in Verbindung mit § 70 StVollzG vor
liegen. Diese Regelung ist sehr un
glücklich getroffen, denn die Anstalt 
war bisher nicht bereit, freiwillig 
was Positives für Gefangene zu tun. 
Dieses zeigt sich auch in hiesiger 
Sachlage venvirklicht. Oder sollte es 
sich dabei nur um ein anstaltlieh
hausinternes Mißverständnis handeln 
und die Anstaltsleitung nicht den 
Sinn und Zweck der erlassenen Ver
fügung verstehen? 

Keineswegs!!! Die Anstaltsleitung hält 
sich grundsätzlich an das Minimum 
dessen, \vas genehmigt werden muß. 
Anderes Verhalten ist tatsächlich die 
Ausnahme und findet so gut wie gar 
nicht statt. Der Anstaltsleitung wird 
es auch einfach gemacht. Die Vor
gabe von Gummiparagraphen verlei
tet dazu, Ursache und Wirkung zu 
vertauschen von dem tiefgründigen 
Gesetzessinn und deren Ausführung. 
So ist auch die jetzige Regelung der 
Gerätegrößenbestimmung eine ein
geschränkte Mußvorschrift. Das wie
derum bedeutet, daß nur im begrün
deten Ausnahmefall ein Audiogerät 
größer als 10 1 nicht genehmigt 
wird. Und dieses müßte schon was 
heißen! Die Realität zeigt sich 
anders, denn nach dem übertriebenen 
Sicherheitsdenken der Anstalt würde 
jedes Gerät, welches auch immer, 
eine Gefahr von Sicherheit und Ord-

. nung bedeuten. Es ist nicht von der 
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Hand zu weisen, würde die Anstalts
leitung die absolute Entscheidungsge
walt besitzen, wüt"de in der JVA 
Tegel noch nicht einmal ein "Sozial
radio" ausgehändigt und der ZL.
Stunden-Verschluß \rorde verwirk
licht! 

Wann werden von der Senatsverwal
tung für Justiz die \vesentlichen 
Schritte unternommen füt" eine sinn
gemäße Umsetzung der § 2, 3 und 4 
Abs. 1 StVollzG? 

Zumindest sah es im Jahre 91 noch 
danach aus. zu eine• liberaleren Ent
wicklung der Gerätegrößenbestimmung. 
Seineaeit und auch noch heute war 
die Situation für die Inhaftierten 
orientierungslos, da die Anstalt sich 
bedeckt hielt. Vereinzelte Insassen
vertretungen haben sich bemüht, um 
Klarheit zu erlangen. So hat z. B. 
die LV. der TA V in der Sitzung vom 
3.12.91 mit dem TAL Auer, wieder 
mal nach der Gerätegrößenbeschrän
kung und der Genehmigung von CD
Playern gefragt. Herr Auer war zu 
diesem Zeitpunkt für die Genehmigung 
von CD-Playern aufgeschlossen. Sinn
gemäß, er hätte dem nichts einzu
wenden, wenn jemand bereits einen 
Radiorekorder besitzen würde und der 
Kosten wegen kein neues Kompakt
gerät mit integriertem CD-Player 
kaufen könnte, daß dieser, wo be
reits eine Anlage vorhanden, diese 
Anlage mit einem separatem kleinen 
CD-Player erweitern könnte. Solch 
ein Zusatzgerät hätte eine Größe 
vergleichbar der mit einer Keksdose! 

Ein Inhaftierter aus der TA V, der 
die Zusage vom TAL Auer wörtlich 
nahm und sich mit einem entspre
chenden Antrag an die Teilanstalts
leitung wandte, dem wurde noch im 
Dezember 91 die Ablehnung seines 
Antrages mit vorweihnachtlicher 
Stimmung präsentiert. Die Ablehnung 
wurde damit begründet, daß nach der 
neuen Bestimmung kein zweiter Ton
abnehmer mehr. auf dem Haftraum zu-

lässig ist. Hier hatte sich die An
staltsleitung wieder mal als beson
ders erfinderisch gezeigt, jenseits 
des menschlichen Denkens einen 
Riegel vorgeschoben. den die W zum 
§ 69 StVollzG bisher nicht kannte. 

Die Situation ist ohnehin grotesk, 
wenn man berücksichtigt, daß die 
"Compact-Disc (CD)' ' bereits seit 
1983 im Handel ist und demnächst 
ihren lOjährigen siegreichen Feldzug 
in der Kulturlandschaft der Mensch
heit feiert. Noch in diesem Jahr 
werden weitere technische Errungen
schaften dem Konsumenten zur Verfu
gung stehen. Wie z. B. das "Digitale 
Audio- Tape (DAT)", oder die "Mini
Disc (MD) " , oder die "Digita Com
pact Cassette (DCC)", oder .. . 

Angleichung an die Gesellschaft ist 
eine Forderung des Gesetzes. Diese 
soll geeignet sein, dem Inhaftierten 
Chancen und Möglichkeiten zu schaf
fen, selber in eigener Verantwortung 
in jeglicher Lebenssituation allge
meine gesellschaftliche Verhaltens
weisen, Regeln und Normen zu er
lernen. Wie soll der Inhaftierte moti
viert werden, \venn diese Situationen 
<;iazu nicht geschaffen werden? 

1n der Gesellschaft wird jedem Bür
ger ein Vertrauensvorschuß gewährt. 
Mißbraucht er diesen, '-'rlrd er dafür 
bestraft. Hier in der JVA Tegel wird 
diese Wechselbeziehung umgekehrt, 
vergleichend einer Entmündigung. 
Auch unter Berücksichtigung von 
Sicherheit und Ordnung nach draußen 
kann dem Inhaftierten eine gehörige 
Portion von einem Vertrauensvorschuß 
gewährt werden. Denn wrde er 
diesen mißbrauchen, würde er dafür 
bestraft. 

Am Beispiel des Strafvollzuges in 
"Santa Fu" (Libli März/Apr. 91) zeigt 
sich, daß der Strafvollzug das auch 
leisten kann. Audiogeräte werden 
dort nicht nach dem Volumen be
messen, sondern nach dem Wert. 
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Oberste Grenze liegt bei DM 2000,- . 
Und das soll schon was bedeuten!?, 
wenn man berücksichtigt, was man 
für diese Summe alles bekommen 
kann. Die sicherheitsrelevanten Pro
bleme in "Santa Fu" sind auch keine 
anderen als die in der JVA Tegel. 
\vas aber anders ist, sind dort die 
Menschen, die über das Leben der 
Inhaftierten entscheiden! 

An Beispielen gibt es genug! Wir 
brauchen erst gar nicht so weit 
fortzugehen, um anderes Denken und 
Handeln zu erleben. Die JVA Moabit 
war schon immer bereit in der Ge
nehmigung von Audiogeräten, deren 
Volumen 10 1 übersteigt. Und in der 
SothA werden sogar drei Audio
geräte genehmigt, wenn keines der 
Geräte das Volumen von 10 1 über
schreitet. Summa summarum würde 
man auf ein Volumen von 30 l gelan
gen. Und wieso ist dieses nicht in 
der restlichen JVA Tegel möglich? 

Hiet" gewinnt man den Eindruck, daß die 
rechte Hand nicht weiß was die linke 
tut. Und dieses zeigt sich in vieler
lei Ebenen. Hatte doch der Vollzugs
leiter Schmidt-Fich im Februar 92 
gegenüber der Gesamtinsassenvertre
tl.,lng (GIV) sinngemäß erklärt: Er 
sehe in der Genehmigung von i.m Vo
lumen 10 1 übersteigende Audiogeräte 
keine Probleme. Die einzigste Ein
schränkung bzw. Nichtgenehmigung 
würde erfolgen, wenn der betreffende 
Inhaftierte im Umgang mit seinem 
vorherigen Gerät negativ aufgefallen 
ist oder anderweitig im Verhalten der 
betreffenden Person Mängel vorlie
gen, di.e es nicht zulassen '.,rürden, 
dem Inhaftierten ein größeres Gerät 
zu überlassen. Konkretisiert würde 
ersteres bedeuten, wenn die betref
fende Person bereits aufgefallen ist, 
an einem Audiogerät manipuliert zu 
haben oder z. B. ruhestörenden Lärm 
verursacht zu haben. Von dieser Dar
stellung des Vollzugsleiters \VUßte 
wiederum der TAL Auer nichts, 
welcher mal wieder mit altbekannter 
Frage von der I. V. der TA V am 
7 . .!..92 zuletzt belegt wurde: Geräte
größenbeschränkung ... 

Es zeigt sich unvoreingenommen, wie 
die Anstaltsleitung mit der neuen 
Regelung umgeht. Bereits vier Inhaf
tierte sind in der JVA Tegel be
kannt, die sich in der JVA Moabit ein 
Audiogerät angeschafft haben, 
welches ein Volumen von 12 1 über
steigt. Diese Geräte verrotten nun in 
der Hauskammer, i.m Dornröschen
schlaf vor sich hin. Ein .Inhaftierter 
aus der TA V hatte sich bereits in 
der JVA Moabit in Strafhaft befun
den. als er sich eines dieser Audio
geräte zugelegt hatte. Freudig ge
spart und investiert für eine zukünf
tige unterhaltsame Musikberieselung 
besonderer Qualität, um die nächsten 
Jährchen klangvoll an sich vorüber 
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ziehen zu lassen, wurden durch den 
harten Ton der Anstalt gedämpft. 
Hier lautete der betreffende Grund 
der Ablehnung: "Durch die Größe des 
Gerätes würde der Haftraum an Über
sichtlichkeit verlieren." Das ist, 
gelinde gesagt: ' 'Totaler Humbug" . 
Der inhaftierte beschreitet nun den 
Klageweg bei der Strafvollstrek
kungskammer. 

Was ist die getroffene Regelung der 
Senatsverwaltung für Justiz wert, 
wenn den Inhaftierten Rechte zu
gestanden werden, die diese nicht 
erhalten? Wenn der Klageweg be
stritten werden muß und unnötig die 
Strafvollstreckungskammer über die 
Rechtslage befinden muß bzw. mit 
der Sachlage belastet wird! Und die 
Anstaltsleitung, mit der Entschei
dungstindung befaßt, schloß den 
Kreis des Nichterkennens. Bedauer
licherweise konnte sich der Vollzugs
leiter, Herr Schmidt- Fich, wohl auch 
nicht mehr an seine Darstellung 
gegenüber der GIV erinnern, denn 
dieser bestätigte die getroffene Ab
lehnung des Teilanstaltsleiters Auer. 

W § 4 Abs. 1 StVollzG, ' 'Der Gefan
gene wirkt an der Gestaltung seiner 
Behandlung und an der Erreichung 
des Vollzugszieles mit. Seine Bereit
schaft hierzu ist zu wecken und zu 
fördern ." 

Der Anspruch an die Technik ist in
dividuell verschieden. Qualitätsunter
schiede von Audiogeräten sind eben
falls den Marktgesetzen unterworfen 
wie die Wünsche, Träume und 
Vorstellungen der einzelnen Leute. 
Nicht unberücksichtigt werden die 
meisten Grenzen in der Kostenfrage 
beginnen. lväre es nicht lobenswert, 
wenn die Inhaftierten bereits in 
ihrer Haftzeit sich einen Besitzstand 
an Hausrat anschaffen, der auch 
nach der Haftentlassung mit über
nommen würde 7 

Qualität zeichnet sich eben aus und 
hat auch ihren Preis. Es muß ja nun 
mal ersichtlich sein, daß mit der 
Weiterentwicklung bzw. technischen 
Verbesserungen auch der Bedienungs
komfort der Audiogeräte steigt! 
Lautsprecher-Mehrweg- Systeme und 
der sogenannte Baß-Booster bzw. 
Baß-Akustikhorn (Baß-Rohr) hatten 
in den letzten Jahren einen erheb
lichen Anteil an der Volumenzunahme 
bei Audiogeräten. Marketingmäßige 
Gründe beeinflußten das Design, wel
ches mit der Evolution des Joghurt
Bechers vergleichbar ist. Und nicht 
zuletzt die Entwicklung neuer Tonab
nehmer und Tonträger revolutionierte 
den Musikmarkt. Hi- F'i- Klangqualität
Portabel aus der Keksdose, läutete 
die "CD" ein. Der Trend von Inte
gration und Klangqualität ist bei 
weitem noch nicht am Ende. Mit der 
Leistungsfähigkeit kompakter Systeme 
steigt auch das Volumen. Wenn man 
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nun berücksichtigt, daß dem Inhaf
tierten nur Audiogeräte genehmigt 
werden mit nicht abnehmbaren Laut
sprechern, wird es folglich eine 
oberste Gt"enze im Volumen geben. 
Der mir bekannte größte Pot"table 
besitzt nach Werksangaben ein Vo
lumen von L.2,5 1 (siehe Anhang) . Der 
Preis ca. DM 1500,-. Kleinere Geräte 
mit gutem Komfort \-.rürden ein 
Volumen von 18 bis 30 1 aufweisen. 

a) Dieser Volumenbereich von Audio
geräten im Durchschnitt sollte kom
promißweise für eine gesellschaft
liche Angleichung des Vollzuges 
akzeptabel sein! 

b) Grundsätzlich sollte gegenüber 
den Inhaftierten die Vet"trauensfrage 
neu überdacht werden! In diesem Zu
sammenhang also auf eine Get"ätegrö
ßenbeschränkung weitgehend ver
zichten! 

c) Anlagen mit einzelnen Get"ätekom
ponenten wie am Beispiel in der 
SothA praktiziert, sollten für die ge
samte ]VA Tegel gelten! 

d) Die Besitzstandswahrung sollte in 
Ihren Überlegungen mit berücksich
tigt wet"den! 

e) Die vot"bildliche Situation det" 
Handhabung in "Santa Fu" würde 
auch im Berliner Vollzug greifen! 

f) ... 

Alles in allem liegen meines Et"ach
tens Ihnen genügend Informationen 
vor für eine Meinungsbildung, für 
eine neuere Bewertung der gesamten 
hiet' befindlichen Sachlage, also für 
eine Neuordnung einer liberaleren 
Gerätegrößenbestimmung von Audio
geräten und der Genehmigung wei
terer Tonträger bzw. TonabnehmeL 

Die deutsche Vollzugslandschaft weist 
derartige Momente auf. Warum sollte 
der Tegeler Vollzug in seiner Ganz
heit nicht auch einen weiteren 
Schritt tätigen Zut" Hinführung des 
offenen Vollzuges zum Regelvollzug? 
Dieses liegt ganz allein in Ihrer Ent
scheidung! 

Mit den besten Wünschen für Ihre 
Arbeit als Senatorirr für Justiz ver
bleibe ich mit freundlichen Grüßen. 

Hochachtungsvoll 

Hans-J oachim Fromm 
]VA Berlin- Tegel 

,,Blues'' oder Tango? 
Tango das war zu Anfang des 
20sten ]aht"hunderts der Tanz der 
Taugenichtse und der Habenichtse in 
den Vorstädten von Buenos Aires und 
Montevideo. Das Leben hatte nicht 
viel zu bieten für sie außer Arbeits
losigkeit, Polizeikontrollen, Armut 
und Heimatlosigkeit - also nahm man 
sich den Rest: Sehnsucht, Liebe, die 
Lust an der Welt und am Weltschmerz 
und an den Tränen. Die Männer 
tanzten meist miteinander, denn die 

·Frauen waren rar und teuer, und für 
das Gefühl brauchte man sie nicht. 

Dann wut"de det" Tango modern, die 
ordentlichen Bürgerinnen in Europa 
und den ihnen nacheifernden Einwan
derungsstädten Südamerikas fanden es 
schick, "anstößig" zu tanzen, so wie 
die Armen. Zeitweise wurde der 
Tango vet"boten, dann kultiviert und 
auf wenige Schritte reduziet't - was 
ihm verdientermaßen das Vergessen
werden bescherte. Seit einigen 
Jahren ist er wieder modern, der alte 
Tango Argentino der 20er und der 
40er ] ahre - von schmalzig ( Carlos 
Gardel) bis jazzig (Astor Piazzola, 
Dino Saluzzi) oder gar rockig (Sade) 
und von München über Harnburg bis 
Berlin gibt es wieder Tanzschulen füt" 
die Lust am Tanzen, für das Aus
leben von Lebenslust; auch öffentlich 

wird wieder getanzt (z. B. jede Frei
tagnacht im "Chamäleon" in Berlin
Mitte), wenn auch mit leichter Ten
denz zum Schickimicki. 

Wie sieht's damit im Knast mal wieder 
aus: "Blues" so weit das Auge reicht, 
Gifte zum Abtöten des letzten Restes 
Leben, den der Knast noch übrigläßt, 
gestörte Beziehungen, müde Bedien
stete! - Ich habe eine Tanzschule 
geft"agt, ob sie füt" eine gemischte 
Gruppe von Gefangenen und Bedien
st eten in Tegel Tango-Unterricht 
machen würden, und bekam eine 
spontane Zusage. 

Wet" also, Gefangenet" odet' Bedienste
te(r ), bevorzugt aus den unterbelich
teten Häusern ll und Ill in Tegel, 
eine Partnerin hat oder einen Part
ner (auch Männerpaare siehe 
oben!) und Lust zum Tango Argentino, 
soll sich pet" Postkarte bei mir 
melden: RA Olaf Heischel, Hauptstraße 
19, W-1000 Bedin 62. 

Wenn genügend Leute zusammen 
kommen, könnte es im Spätsommer 
oder Herbst losgehen. Falls Intet"esse 
an anderen Tänzen besteht (Rock'n 
Roll, Boogie, Walzer, Samba, ... ? ... ), 
dann auch schreiben vielleicht 
geht auch das. 

Olaf Heischel 



Kunst gibt es reichlich im Knast, und 
sie gelingt mal mehr und mal weni
ger: die Kunst zu überleben; die 
Kunst, sich Menschenwürde und Selb
ständigkeit zu erhalten; die Kunst, 
sich kleine Freuden des Alltags zu 
organisieren; die Kunst, Kontakt zu 
Freunden und Familien draußen zu 
halten; die Kunst, tatsächlich \vas 
Neues für das Leben draußen zu 
lernen; und so weiter. 

Was wir vom Verein "Kunst und 
Knast" machen, hat mit all dem 
etwas zu tun und dann doch 
wieder nicht. 

Am t.. April 1992 fand in der ]VA 
Tegel eine Theateraufführung statt: 
das Potsdamer Hans- Otto- Theater 
verlegte eine Aufführung des Stückes 
"Der Kuß der Spinnenfrau" auf Ver
mittlung des Vereins "Kunst und 
Knast" (KuK) e. V. in den Mehr
zwecksaal der TA V. Das Stück - von 
dem es auch eine sehr berühmte Ver
filmung gibt - kam bei den etwa 35 
Gefangenen und halb sovielen Zu
schauerlnnen von draußen über
wiegend ausgezeichnet an, wie sich 
in einer anschließenden Diskussion 
zeigte. Das Stück (das im Knast 
spielt ) handelt von Themen, die 
jedem Gefangenen sehr vertraut sind; 
die beiden Schauspieler spielten vor
züglich, und die Atmosphäre in dem 
kleinen Raum war oft zum Knistern 
gespannt. 

Ein bißchen wenig Zuschauer waren 
es, wir fragten nach den Gründen, 
denn die Knastleitung hatte in den 
Monate vorher stattfindenden Vor
gesprächen mit dem Verein reges 
Interesse gezeigt. Es scheint, daß 
weder die Sozialpädagogische Abtei
lung so richtig begeistert bei der 
Sache war noch die Teilanstalten; 
auf manchen Stationen war die Ver-: 
anstaltung erst am Tag vorher an
gekündigt worden, auf anderen gar 
nicht. Oder hätte es doch "Rambo" 
sein sollen? Der Leiter der Sozial
pädagogik in Tegel, hört mensch, ist 
seit einem dreiviertel Jahr krank
heitshalber nicht im Dienst. Der 
Leiter der ]VA Tegel meint oft, 
Gefangene hätten gar kein Interesse 
an Kunst und Kultur: Fernsehen, 
Rambo, Sport - Ende der Fahnen
stange; \vas sie übrigens nicht son
derlich von der Bevölkerung draußen 
trennt, wo man volkstümlich Z\vischen 
Kulturschickeria und -banausen un
terscheidet. 

Das erste Projekt des Vereins "Kunst 
und Knast" im Frühjahr 1991 - der 
Entwurf und die Herstellung einer 
Plastik (Figur, Statue) aus Altmetall 

in der "Plötze" (]ugendstrafan
stalt ) hat gezeigt, daß Gefangene 
(wie andere Menschen) sehr viel mit 
Kunst anfangen können, wenn es ihre 
eigene ist. Auch hier war das Pro-

Kunst und Knast- KuK 
doch mal, ein Knastverein 
blem nur, wie die Gefangenen davon 
erfahren und ob sie sich rantrauen. 
Am Ende stand eine recht presse
wirksame Vorstellung des Projekts und 
der gefangenen Künstler im April 
1991, bei der die Berliner Justiz
senatorio Limbach und der Kultur
senator Roloff- Momin anwesend 
waren und gute Worte sprachen. 

Zwischenzeitlich wurden in Zusammen
arbeit von "KuK", der Hochschule 
der Künste und des Knastes in der 
JVA für Frauen zwei Projekte durch
geführt, und die daran beteiligten 
Inhaftierten wollen eine Fortsetzung. 
ln der Jugendstrafanstalt finden zur 
Zeit Gespräche für .ein Graffiti-Pro
jekt statt (Graffities sind diese mal 
als "Schmierereien' ' , mal als Kunst 
geltenden Malereien in und an 
U-Bahnen, Mauern ( ... !) und anderen 
kahlen Flächen), und für Tegel ist 
seit Herbst 1990 auch ein Bildhauer
projekt geplant, das hoffentlich dem
nächst die üblichen Hürden über
\vindet und beginnen kann; und wenn 
alles klappt, gibt es im Mai in der 
]VA Moabit den Kabarettisten · 
Matthias Beltz (der regulär in Berlin 
u. a . im Mehrloghoftheater auftritt) 
zu sehen. 

TEGEL INTERN 

Was unter "Kunst" .fällt, ist ein biß
chen Geschmackssache, und daran 
wollen wir nichts ändern: ob man 
bildhauert, malt, Figuren schweißt, 
Theater oder Kabarett spielt oder als 
Zuhörerln genießt, gute Filme sieht, 
Ausdruckstanz, Walzer oder argen
tinischen Tango lernt (den Tanz der 
Gauner in Buenos Aires in den 20er 
Jahren): bitteschön, mehr davon im 
Knast! 

Der Verein "Kunst und Knast" be
steht aus Leuten, die alle mit Knast 
und/oder Kunst zu tun haben. Die 
Aktivitäten des Vereins werden durch 
Spenden von Fördermitgliederlnnen 
(darunter inzwischen die justizsena
torin und der Kultursenator) und 
anderen ermöglicht, wo es geht, in 
Mischfinanzierung mit den eigentlich 
zuständigen staatlichen Stellen (ins
besondere also der J ustizverwaltung). 
KuK-Mitgliederlnnen werden für ,ihre 
Tätigkeit natürlich nicht bezahlt -
wir haben die Freude, wenn's für die 
Gefangenen richtig ist. 

Wer Wünsche und Vorstellungen für 
Projekte hat, spenden oder sonst\vie 
Kunst und Knast unterstützen will 
oder Interesse an unserem Poster
Faltblatt hat, schreibt an: 

Kunst und Knast e . V. 
c/o RA Olaf Heischel 
Hauptstraße 19 
W- 1000 Berlin 62 

Olaf Heischel 

Aus- und Weiterbildung 
Die Universal-Stiftung Helmut Zieg
ner bietet auch in diesem Jahr 
wieder vielseitige Aus- und Weiter
bildungsmöglichkeiten an. Auch 
wer schon einen Beruf hat, kann 
hier die Möglichkeit nutzen, sich 
ein zweites Standbein fürs Leben 
zu schaffen. Zu jeder Zeit können 
folgende Weiterbildungsmaßnahmen 
begonnen werden: 

a) lsolierer 

b ) Steinsetzer 

c) Zerspanungstechniker - Metall 
Mit der MögliChkeit für die 
CNC- Progranunierung und Pe
Einführung. 

Die Mindestzeit hierfür beträgt 
sechs Monate und ist nach oben 
hin offen. 

Zum November/Dezember findet 
auch der 6monatige Lehrgang für 

Lagerarbeiter mit EDV und 
kaufmännischer Grundausbildung 

statt. 

Wer den Ehrgeiz hat, einen Fach
arbeiterbrief zu erlangen, ist mit 
den Angeboten der Umschulungs-

maßnahmen gut beraten. Angeboten 
werden folgende Berufe: 

Koch 
24 Monate Ausbildungszeit 
Beginn 1. August 1992 

Ene~e-Elektroniker 
( Anlagentechnik) 
30 Monate Auspildungszeit 
Beginn: 1. September 1992 

Aut omobilmechaniker 
30 Monate Ausbildungszeit 
Beginn: 1. März 1993 

Die Berufe Energie- Elektroniker 
und Automobilmechaniker beinhalten 
den Grundlehrgang Metall, der nach 
Möglichkeit schon vor der eigent
lichen Ausbildung absolviert wird. 

Es empfiehlt sich hier die Möglich
keit der · ü - A- Maßnahme zu 
nutzen, um in die einzelnen Aus
und WeiterbildunQsmaßnahmen 
"reinzuschnuppern". 

Bewerben kann sich jeder bei dem 
jeweiligen Ausbildungsbetrieb oder 
auch beim Arbeitsamt . Dort er
fährt man dann alles Weitere. 

- red.-
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Berliner Abgeordnetenhaus 
Landespressedienst . 

Kleine Anfrage Nr. 2040 der Abgeordneten Elisabeth 
Schmidt (PDS) vom 3.3.1992 über "Steckdosen in Zellen 
der Justizvollzugsanstalt Tegel": 

1. Wie viele Zellen mit Steckdosen gibt es in der Justiz
vollzugsanstalt Tegel? 

2. 1991 wurden sechs neue Zellen mit Steckdosen aus
gestattet; wie viele Zellen werden 1992 mit Steckdosen 
versehen? 

3. Wie lange muß ein Inhaftierter warten, bis er in den 
Genuß einer solchen "Luxuszelle'' kommt, und ist dies 
nur mit einem Antrag möglich? 

4. Ist der Bewohner einer solchen Luxuszelle schon auto
matisch "in der ersten Reihe" beim Fernsehen und als 
Rundfunkhörer, wenn er privater Besitzer solcher 
Geräte ist? 

Antwort des Senats vom 20.3.1992 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 31.3.1992) : 

Zu 1. : ln der Justizvollzugsanstalt Tegel sind die folgen
den Bereiche mit Steckdosen ausgestattet: 

I 

Teilanstalt 1: 12 Hafträume 

Teilanstalt Ill (Bereich lll/E): 62 Hafträume 

Teilanstalt IV: 149 Hafträume 

Teilanstalt V: 180 Hafträume 

Teilanstalt VI : 180 Hafträume 

Zu 2.: Im Jahre 1991 wurde in dem mit 95 Hafträumen 
ausgestatteten A- Flügel der Teilanstalt tll mit dem Einbau 
von Steckdosen begonnen. Die Bauarbeiten werden zur 
Zeit abgeschlossen, so daß im April die genannten 95 
Hafträume mit Steckdosen wieder in Betrieb genommen 
werden können. 

Im Anschluß hieran ist die Weiterführung des Steckdosen
einbaus in dem B-Flügel der Teilanstalt lll geplant. 

Zu 3.: Die Unterbringung von Gefangenen in der Justiz
vollzugsanstalt Tegel richtet sich ausschließlich nach den 
für die jeweiligen Teilanstalten geltenden Belegungskrite
rien. Ob der Gefangene in einem mit Steckdosen ausge
statteten Haftraum untergebracht wird hängt daher allein 
davon ab, ob in der für ihn nach den o . g . Kriterien zu
ständigen Teilanstalt bereits derartig ausgestattete Haft
räume existieren. Die Stellung von Anträgen ist in diesem 
Zusammenhang belanglos, auch Wartezeiten im üblichen 
Sinn gibt es daher nicht. 

Zu 4.: Nein. Die Voraussetzungen für die Genehmigung 
eigener Hörfunk- bzw. Fernsehgeräte sind abschließend in 
§ 69 Abs. 2 i. V. m. § 70 StVollzG geregelt . 

Prof. Dr. jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 
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Kleine Anfrage Nr. 1673 des Abgeordneten Albert Eckert 
(Bündnis 90/Grüne (AL)/UFV) vom 7.1.1992 über "Schad
stoffverdacht in den Berliner Haftanstalten": 

1. Hat der Senat die 1991 immer wieder aufgetretenen 
Gerüchte über Schadstoffe in den Neubauten des Ber
liner Strafvollzuges zum Anlaß genommen, gründliche 
Untersuchungen durchzuführen? 

2. V/elche Ergebnisse hatten diese Untersuchungen, ins
besondere zu Pentachlorphenol, PCB, Asbest, Formalde
hyd und bromierten Furanen und Dioxinen? 

3. Welche Konsequenzen hat der Senat aus den Ergebnis
sen dieser Untersuchungen gezogen? 

4. Wann und wo gedenkt der Senat die Untersuchungser
gebnisse zu veröffentlichen, und welche weiteren Un
tersuchungen sind ggf. geplant? 

Antwort des Senats vom 18.2.1992 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 21.2.1992): 

Zu 1. : Gerüchte über Schadstoffe in den Neubauten des 
Berliner Strafvollzuges sind bisher nicht bekannt ge
worden. Der Senat hat in den Jahren 1988-1990 die 
öffentlichen Gebäude und damit auch die Justizvollzugs
anstalten auf asbesthaltige Bauteile sowie auf PCB- haltige 
Kondensatoren in den Leuchtstoffröhren untersuchen 
lassen. 

Zu 2. und 3.: Bei den Untersuchungen auf Asbestbelastung 
wurde nach Spritzasbest, asbesthaitigern Putz, leicht
asbesthaltigen Platten und sonstigen asbesthaltigen Pro
dukten unterschieden. Spritzasbest ist im Bereich der 
Justizvollzugsanstalten nicht festgestellt worden. Im 
übrigen ist eine Reihe von Asbestbelastungen festgestellt 
worden, die Sanierungsmaßnahmen notwendig gemacht 
haben. Die Sanierungsmaßnahmen wurden formularmäßig 
erfaßt und in drei Stufen, unverzüglich erforderliche, 
mittelfristig erforderliche und langfristig erforderliche 
Maßnahmen eingeteilt. 

Die zur Stufe I gehörenden - unverzüglich erforderlichen 
- Maßnahmen wurden unverzüglich durchgeführt. Diese 
bezogen sich insbesondere auf 

lose Asbestmaterialien 

- asbesthaltige Abdichtschnüre an Heizungs-, Sanitär
und Lüftungsanlagen 

Brandschutzdecken sowie Hitzeschutzdecken in den 
Küchen- bzw. Arbeitsbereichen 

Die ebenfalls in der Stufe I aufgeführten Brandschutz
türen stellen wegen der erforderlichen bauaufsichtliehen 
Zulassung ein besonderes Problem dar. Es wurde eine neue 
Brandschutztür für den Vollzugsbereich konstruiert, die 
sich z. Zt. im Prüfungsverfahren bei der Bundesanstalt für 
Materialprüfung befindet. Nach Erteilung der Zulassung 



werden unverzüglich die Brandschutztüren (250 Stück in 
allen Vollzugsanstalten) ausgewechselt. 

Mit der Durchführung der dringend erforderlichen Maß
nahmen ist die Asbestsicherheit gewährleistet. 

Die Maßnahmen der Stufen ll - unverzügliche Maßnahmen 
- und lll - mittelfristige und langfristige Maßnahmen um
fassen Dichtungen in Heizungsanlagen, Flanschdichtungen. 
Die dabei erforderlichen Sanierungen werden im Rahmen 
von allgemeinen baulichen Instandsetzungsmaßnahmen bzw. 
im Rahmen der Wartung mittelfristig durchgeführt. 

Darüber hinaus sind Abwasserleitungen aus Asbestzement 
sowie aus Asbestzement hergestellte Dach- und Fassaden
verkleidungen vorhanden. Die dort erforderlichen Maß
nahmen sind langfristig vorzumerken, die Beanstandungen 
beziehen sich dabei lediglich auf die fachgerechte Ent
sorgung der asbesthaltigen Produkte. 

Anzumerken ist, daß die festgestellten Maßnahmen der 
Stufen Il und 111 jeweils in Abständen von zwei bzw. fünf 
Jahren erneut zu überprüfen sind. Zwischenzeitlich wurde 
mit Rundschreiben des Senats allen öffentlichen Auftrag
gebern mitgeteilt, daß auf eine Verwendung von asbest
haltigen Bauprodukten zu verzichten ist. 

Im gleichen Zeitraum (1988- 1990) wurden sämtliche 
Leuchtstoffröhren in öffentlichen Gebäuden in bezug auf 
PCB untersucht und bei Vorhandensein derartiger Konden
satoren diese ausgewechselt. 

Zu 4. : Eine Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse 
zur Asbestbelastung und der Untersuchung der Leucht
stoffröhren ist nicht vorgesehen. Weitere Untersuchungen 
sind nicht geplant. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr . 1923 des Abgeordneten Christian Pulz 
(Bündnis 90/Grüne (AL)/UFV) vom 7.2.1992 über "Absti
nenzverhalt en des Senats gegenüber RefoitDen in der Dro
genpolitik": 

1. Welche Bemühungen hat der Senat bisher unternommen, 
daß trotz der ntmi'(1ehr geltenden Richtlinien über die 
Einführung neuer Untersuchungs- und Behandlungsme
thoden (Nuß-Richtlinien) zur Methadon- und Substitu
tionsbehandlung bei intravenös Heroinabhängigen auch 
künftig über den geltenden Indikationskatalog hinaus 
Heroinabhängige nach sozialmedizinischer . Indikation 
eine Methadonbehandlung bewilligt und finanziert be
kommen? 

2. Würde der Senat bei ausreichenden Mitteln für zu
sätzliche psychosoziale Beratungs- und Betreuungs
stellen diese auch begleitend zu Methadonbehandlungen 
einsetzen, oder kommt eine Ausweitung dieser Behand
lung für den Senat grundsätzlich nicht in Fra~e? 

3. Wie hoch schätzt der Senat die Abbruchquote bei so
genannten Abstinenztherapien? 

4. Sieht der Senat die Vergabe von Ersatzopiaten an 
Süchtige als einen sinnvollen Weg zur Entkriminalisie
rung und Wiederherstellung der Arbeitskraft sowie als 
eine Chance, aus der Verelendung herauszukommen? 

5. Wie viele Drogentote erwartet der Senat für 1992 in 
Berlin? 

6. Schließt das von Senator Krüger formulierte drogen
politische Ziel der Abstinenz den Weg über Substitu
tionsbehandlung aus? 

Wenn nein, beabsichtigt der Senat eine höhere Gewich
tung bei künftigen Haushaltsansätzen auf Methadon
behandlungen zu legen? 

7. Teilt der Senat die vom Drogenbeauftragten Penkert in 
der SFB-Abendschau formulierte Einschätzung, daß 
stabile Lebensverhältnisse bei ca. einem Drittel der 
Methadonklienten als ein Erfolg auf dem Weg zur 
Suchtfreiheit zu werten sind? 

Antwort des Senats vom 5.3.1992 (eingegangen beim Ab
geordnetenhaus am 12.3.1992): 

Zu 1.: Die "Berliner Linie" zum Einsatz von L- Polamidon 
(Methadon) in der Behandlung Heroinabhängiger, nieder
gelegt in der Stellungnahme des Vorstandes der Berliner 
Arztekammer Berlin vom 6. November 1989, hat bewußt 
auf die "Erstellung eines Kriterienkataloges" verzichtet, 
"weil ein solcher die Einzelfallabwägung erschweren und 
verhindern könnte". 

Insofern kann angenommen werden, daß die "Berliner 
Linie" weitergefaßt war als die NuB- Richtlinien, die einen 
Indikationskatalog vorsehen. In der Praxis ist allerdings 
bisher kein Fall bekannt geworden, in dem die Substitu
tion vor den NuB- Richtlinien begonnen wurde, der nicht 
auch durch den Indikationskatalog gedeckt war. Zur 
Wahrung der Kontinuität hat der Senat die Leiterin der 
Clearingstelle in die Kommission entsandt, die über die 
Fälle nach 2.3 (vergleichbar schwere Erkrankungen) der 
Nuß- Richtlinien entscheidet. 

Zu 2.: Der Senat hält die psychosoziale Begleitung/Be
treuung für ein dringendes Erfordernis sinnvoller Substitu
tion. Da . sich bei der psychosozialen Betreuung Kapazi
tätsengpässe ergeben, prüft der Senat zur Zeit, ob diese 
über ein anderes Finanzierungsmodell zu beheben sind. 

Zu 3.: Die vorliegenden Katamnesen von Drogenlangzeit
therapien wiesen - konservativ gemessen - auf eine Er
folgsquote von 30 % hin. 

Über ambulante Therapien liegen entsprechende Unter
suchungen noch nicht vor. 

Zu 4.: Der Senat sieht in der einzelfallindizierten Substi
tution mit psychosozialer Begleitung eine weitere Möglich
keit der Hilfe für Heroinabhängige, die bei günstigem Ver
lauf auch zur Wiederherstellung der Arbeitskraft führt. 
Inwieweit die mit der Substitution gebotene Chance zur 
Reduktion kriminellen Verhaltens genutzt wird, hängt 
ebenfalls vom Verlauf ab. 

Zu 5.: Ein Hauptfaktor bei der Entwicklung der jährlichen 
Zahl der Drogentoten ist der Wirkstoffanteil des "Stra
ßenheroins" . Dieser ist von 1987 mit durchschnittlichen 
10 % auf Ende 1991 durchschnittlich 35 % angestiegen. 

Da sich zur Zeit international keine Bedingungen erkennen 
lassen, die einen Rückgang des Heroinangebotes in abseh
barer Zeit wahrscheinlich erscheinen lassen, muß mit einer 
Entwicklung wie 1991 gerechnet werden. 

Zu 6.: Nein. 

Der Senat geht davon aus, daß die Substitution eine 
medizinische Leistung ist, für die die Krankenkassen Ko
stenträger sind. 

Hinsichtlich der psychosozialen Betreuung siehe zu 2. 

Zu 7.: Ja. 

Thomas Krüger 
Senator für Jugend und Familie 
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BtMG § 36 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 (Anrechnung der Dauer 
einer Drogentherapie) 

Hat der Verurteilte sich nach der Tat wegen seiner Dro
genabhängigkeit in einer staatlich anerlcannten Einrichtung 
~handeln lassen, so kann die nach Anrechnung der The
rapiezeit verbleibende Reststrafe auch dann zur Bewäh
rung ausgesetzt werden, wenn die Therapie bereits vor 
Rechtskraft der Verurteilung erfolgreich abgeschlossen war 
Wld daher eine Zurückstellung der Strafvollstreckung 
nicht mehr erfolgen konnte. 

OLG Düsseldorf, Beschluß vom 6.11.1991 - t. a \vs 291191 -

Aus den Gründen: 

Der Bf. wurde durch Urteil des LG K. vom 28.11.1990 -
rechtskräftig seit dem 10.6.1991 - wegen Verstoßes gegen 
das BtMG zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 ] . 6 M. 
verurteilt, von denen er bislang - durch Anrechnung er
littener Untersuchungshaft - 27 Tage verl>üßt hat. ln der 
Zeit vom 18.l .1990 bis zum 3.L.l991 unterzog er sich er
folgreich einer stationären Therapie in dem staatlich an
erkannten Therapiezentrum B. 

ln dem angefochtenen Beschluß hat die StrK die Anrech
nung der Therapiezeit auf die verhängte Freiheitsstrafe 
angeordnet, jedoch die beantragte Aussetzung des Straf
restes zur Bewährung abgelehnt. 

Gegen die Ablehnung richtet sich die sofortige Beschwerde 
des Verurteilten, die insoweit zur Aufhebung des ange
fochtenen Beschlusses und Aussetzung des Strafrestes zur 
Bewährung führt . 

Zu Recht hat allerdings die StrK darauf verwiesen, daß 
die in § 36 BtMG geregelten Voraussetzungen Iür eine 
Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung nicht vorlie
gen, weil die Strafvollstreckung weder ausdrücklich falsch 
noch faktisch - vor der Durchführung der Therapie - zu
rückgestellt worden ist- ( §§ 36 Abs. 1 S. 1 u. 3, Abs_ 2 
BtMG). Die Ther-apie war vielmehr vor Rechtskraft der 
Verurteilung bereits erfolgreich abgeschlossen. 

Bei einer solchen Fallgestaltung sieht § 36 Abs. 3 BtMG 
nur die Möglichkeit einer Anrechnung der Behandlung auf 
die Strafe vor. von der die StrK auch Gebrauch gemacht 
hat, nicht aber zusätzlich - wie § 36 Abs. 1 S. 3 BtMG 
die Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung. 

Der Senat ist der Auffassung, daß h1er § 36 Abs. 1 S. 3 
BL\otG entsprechend anzuwenden ist (Vgl. dazu auch OLG 
Celle MDR 1986; OLG Stuttgart NStZ 1987, 2/.6; Körner, 
BtMG, 3. A., Anm. 1t. zu § 36). Der Grundgedanke des § 
36 BtMG, Strafvollstreckung bei erfolgreicher Behandlung 
des Drogenabhängigen möglichst zu vermeiden. muß auch 
dann Anwendung finden, wenn der Angekl. bereits vor Be-
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endigung des Strafverfahrens seine Betäubungsmittelabhän
gigkeit behandeln läßt. Andernfalls wäre der vor der Ver
urteilung schon zu einer Therapie motivierte Straftäter -
nur weil eine Zurückstellung der Vollstreckung wegen der 
bereits durchgeführten Therapie nicht mehr· in Betracht 
kommen kann - schlechter gestellt als der erst nach der 
Verurteilung therapiewillige Täter. Zudem ist nichr recht 
einzusehen - worauf auch die GStA hingewiesen hat -, 
daß die Therapie in einer Einrichtung, die im angefochte
nen Beschluß mit einer solchen i . S. d . § 36 Abs. 1 S. 1 
BtMG gleichgestellt worden ist, dann nicht auch beide in 
Absatz 1 vorgesehenen Folgen haben kann, nämlich sowohl 
Anrechenbarkeit auf die verhängte Freiheitsstrafe als 
auch Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung. 

Gegen eine Strafaussetzung zur Bewährung spricht im 
übrigen nicht, daß der Bf. bislang einschließlich der an
gerechneten Therapie nur wenig mehr als ein Jahr ver
hUßt hat . Anders als § 57 StGB, auf den § 36 Abs. t. 
BtMG gerade nicht verweist, enthalten die Sonderbestim
mungen des § 36 BtMG keinen ·~lindestverbüßungszeitrawn, 
so daß die Reststrafe auch vor Verbüßung der Strafhälfte 
zur Bewährung ausgesetzt werden kann {vgl. dazu Körner 
a. a. 0 ., Arun. 16 zu § 36 m. w. N.). 

Nach dem Abschlußbericht des Therapiezentrums kann 
schließlich verantwortet werden zu erproben, ob der Bf. 
keine Straftaten mehr begehen wird ( § 36 Abs. 1 S. 3 
BtMG). 

Mitgeteilt von RiOLG Eberhard Polenz, Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 4, 
Seite 184. April 1992. 

§§ 36, 88 Abs. 2 Nr. 6 StVoll.zG, 7 Abs. 1 Nds. UZwangsG 
Justiz (Fesselung eines Strafgefangenen während der Vor
führung im Gerichtsgebäude) 

la.) Fesseln Beamte des Justizwachtmeisterdienstes einen 
Strafgefangenen während der Ausführung zur Rechts
antragstelle beim Amtsgericht, so ist gegen diese 
Maßnahme der Rechtsweg nach den §§ 23 ff. EXlNG 
gegeben. Dies gilt auch dann, wenn ein Ersuchen der 
Vollzugsbehörde um Amtshilfe bei der Ausführung vor
liegt. 

b) Eine Ausnahme von dieser Regel kann nur in Betracht 
kommen, wenn die Maßnahme selbst (also die Fesse
llmg) aufgrund eines Amtshilfeersuchens der Vollzugs
behörde nach Art. 35 Abs. 1 G:; erlassen worden ist 
und die ersuchende Behörde die Verantwortung fUr die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme trägt. 

2. Wird ein Strafgefangener dem justizwachtmeisterdienst 
des Amtsgerichts zum Zweck der Ausführung zur 
Rechtsantragstelle übergeben, so handelt es sich bei 
diesem Vorgang um eine Ausführung im Sinne der 
§§ 36 Abs. 2, 11 Abs. 1 Nr. 2 StVollzG. 

3- Die Zwangsbefugnisse der Beamten des Justizwachtmei
sterdienstes, die einen Strafgefangenen innerhalb des 
Gerichtsgebäudes vorführen lassen, ergeben sich aus 
dem Strafvollzugsgesetz. 

OLG Celle, Beschluß vom 15.7.1991 - 1 VAs 15/90 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälli
genhilfe, t.l. Jahrgang, Heft 1, Seite 68, Januar 1992 



§§ 108, 109, 113 StVollzG (Unanfechtbarkeit von Dienst
aufsichtsbeschwerdenl 

l. Die Entscheidung über Dienstaufsichtsbeschwerden kann 
nicht in dem Verfahren nach § 109, 113 StVollzG er
zwungen werden. Dienstaufsichtsbeschwerden haben 
Dicht zum Ziel,, einzelne Angelegenheiten auf dem 
Gebiete des Strafvollzuges selbst zu regeln. Sie verfol
gen vielmehr den Zweck, behördenintern auf Bedienstete 
im Sinne richtigen Verhaltens einzuwirken und sie ge
gebenenfalls zu maßregeln. 

2. Dem Antragsteller bleibt es unbenommen, sein der 
Dienstaufsichtsbeschwerde zugrunde liegendes Begehren 
auch im Verfahren geltend zu machen, wenn die Dieost
aufsichtsbeschwerde erfolglos bleibt oder nicht be
schieden wird und die Behörde in einem ihn betreffen
den Einzelfall eine Entscheidung trifft, von der er 
meint, sie verletzt ihn in seinen Rechten ( § 109 Abs. 2). 

Hanseatisches OLG Hamburg, Beschluß vom 14.8.1991 -
Vollz (Ws) 24/91 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälli
genhilfe, 41. Jahrgang, Heft 1, Seite 71, Januar 1992 

§§ 37, 41, 102 ff. StVollzG (Disziplinarmaßnahmen wegen 
Arbeitsverweigerung in einem Unternehmerbetrieb) 

Gegen einen Gefangenen dürfen auch dann Disziplinarmaß
nahmen angeordnet werden, wenn er die ihm zugewiesene 
Arbeit in einem von privaten Unternehmen unterhaltenen 
Betrieb verweigert. Dies gilt ungeachtet des Umstandes, 
daß nach dem - allerdings noch nicht in Kraft befind
lichen - § 41 Abs. 3 StVollzG, der einer internationalen 
Vereinbarung Rechnung trägt, eine solche Beschäftigung 
nur mit Zustimmung des Gefangenen zulässig ist. 

Hanseatisches OLG Hamburg, Beschluß vom 23.9.1991 -
Vollz (Ws) 11/91 -

Entnommen aus Zeitschrift fUr Strafvollzug und Straffälli
genhilfe, 41. Jahrgang, Heft 1, Seite 69, Januar 1992 

StPO §§ 148, 119, 137 (Ermöglichen eines Anbahnungsge
sprächs zwischen Rechtsanwalt und inhaftiertem 
Beschuldigten) 

Das einem Rechtsanwalt entgegenzubringende Vertrauen 
rechtfertigt es, ihm ein unüberwachtes Gespräch mit einem 
inhaftierten Beschuldigten zum Zwecke der Erörterung 
über die Mandatsecteilung zu ermöglichen. 

KG, Beschluß v. 26.8.1991 - 5 Ws 259/81 

Aus den Gründen: 

Der Vors. der StrK erwägt, dem in Untersuchungshaft be
findlichen Angesch. einen zweiten Verteidiger zur Seite 
zu stellen, weil die für den Fall der Eröffnung des Haupt
verfahrens zu erwartende Hauptverhandlung wegen des 
besonderen Umfangs der Sache längere Zeit in Anspruch 
nehmen dürfte. Zur Klärunq der Frage, ob der Angesch. 
mit der Bestellung einverstanden ist, hat der Bf., der 
keine Verteidigungsvollmacht hat, eine Sprecherlaubois 
beantragt. Sie ist mit der Maßgabe erteilt worden, daß 
das Gespräch mit dem Angesch. nur in Gegenwart eines 
Beamten stattfinden könne. Durch den angefochtenen 
Beschluß hat der Strafkammervors. den Antrag des Bf. auf 
Streichung des Zusatzes abgelehnt. Die nach § 30.t. Abs. 1 
und 2 StPO zulässig-e Beschwerde des RA hat Erfolg. 

1. Der Strafkammervors. ist zu Recht der Auffassung, daß 
dem Bf. ein Rechtsanspruch auf ein unbewachtes Gespräch 
mit dem Angesch. nach § 148 StPO nicht zusteht. 

a) Nach § 1L.8 Abs. 1 StPO hat nur der Verteidiger das 
Recht auf ungehinderten mündlichen Verkehr mit dem nicht 

auf freiem Fuß befindlichen Angesch. Der Bf. ist kein 
Verteidiger. Diese Stellung erhielte er erst durch den 
Abschluß des Mandatsvertrages (vgl. KG JR 1985, 74 = StV 
1985, 405 m. Anm. Hassemer; lüderssen- LR, StPO 2L. . A., 
§ 1L.8 Rdnr. 7; Laufhütte in KK- StPO, 2. A., § 148 Rdnr. 
5; Klein.knecht- Meyer, StPO 39. A., § l.t.8 Rdnr. 4; Müller 
in KMR. 8. A., § l.t.8 StPO Rdnr. 2) oder durch die 
gerichtliche Bestellung (§§ 140 Abs. 1 und 2, 141 StPO) . 

b) In Rspr. und Schriftum wird allerdings die Meinung 
vertreten, daß auch schon das Anbahnungsgespräch zu 
dem durch § 1.t.8 Abs. 1 StPO geschützten Bereich gehöre 
und dem Rechtsanwalt einen Anspruch auf einen unüber
wachten Besuch bei dem inhaftierten Beschuldigten 
verleihe (vgl. OLG Düsseldorf StV 1984, 106; Lüderssen a . 
a. 0., § 148 StPO Rdnr. 7a; Laufhütte a. a. 0.; Hassemer 
a. a . 0., Dankert StV 1986, 171, 73) . Der Senat folgt 
dieser Ansicht nicht. Der Wortlaut der Bestimmung ist ein
deutig. Eine ausdehnende Anwendung läßt er nicht zu 
(vgl. KG, Beschl. v. 28.3.1991 - 4 Ws 60/91 (= StV 1991, 
307) - und 8 .2.1979 - 5 Ws 14/79 -). Denn sie würde 
nicht nur die inhaltliche Grenze zwischen Erörterungen 
über die Mandatserteilung/Mandatsübernahme und anwalt
licher Beratung verwischen (vgl. KG JR 1985, 74 = StV 
1985, .t.05), sondern auch die Möglichkeit des Mißbrauchs 
eröffnen. So könnte unter dem Vorwand der Fortsetzung 
des Anbahnungsgesprächs in Wahrheit bereits die Verteidi
gung geführt und die Vorschrift des § 137 Abs. 1 S. 2 
StPO, wonach die Anzahl der gewählten Verteidiger auf 
drei beschränkt ist, umgangen werden. 

2. Dem verständlichen Anliegen, das Anbahnungsgespräch 
zwischen dem RA und dem Besch. untet" den Schutz der 
Vertraulichkeit zu stellen, läßt sich durch eine ent
sprechende Handhabung des § 119 Abs. 3 StPO Rechnung 
tragen. Nach dieser Bestimmung dürfen einem Verhafteten 
nur solche Beschränkungen auferlegt werden, die der 
Zweck der Untersuchungshaft oder die Ordnung in der 
Haftanstalt erfordern. Der Richter hat daher im Einzelfall 
zu prüfen, ob die Übet"wachung des Inhalts von Gesprä
chen mit dem Beschuldigten erforderlich ist oder ob 
Besuche auch ohne Überwachung stattfinden können (vgl. 
OLG Düsseldorf StV 1983, 111; OLG Frankfurt StV 1983, 
289; 465; 1985, 375; Wendisch-iR, § 119 StPO Rdnr. 41; 
Boujong in KK, § 119 StPO Rdnr. 26; K1einknecht-Meyer, 
§ 119 StPO Rdnr. 14). 

Der Strafkammervors. hat diese Prüfung zwar vorgenom
men. Er hält aber nur ein Gespräch mit Überwachung für 
vertretbar, weil der Bf. seine Zuverlässigkeit für eine 
Ausnahmeanordnung nicht dargetan habe. Der Senat teilt 
diese Einschätzung nicht. Richtig ist, daß sich die Frage 
der Zuverlässigkeit nicht nach einem bestimmten Berufs
stand, sondern nach der Person beantwortet. Dennoch 
kann die Tatsache, daß der Bf. Rechtsanwalt ist, nicht 
außer Betracht bleiben und dazu führen, ihn wie jeden 
anderen Besucher zu behandeln. Von anderen Besuchern 
hebt sich der Bf. dadurch ab, daß er Organ der Rechts
pflege ist ( § 1 BRAO) und besonderen Berufspflichten 
unterliegt (§ .t.3 S. 2 BRAO), die eine Beziehung zu Recht 
und Gesetz haben und in erhöhtem Maße er-Warten lassen, 
daß er sich der Rechtsordnung verpflichtet sieht. Er 
genießt daher, falls nicht Umstände entgegenstehen, schon 
von vornherein das Maß an Vertrauen, das es rechtfertigt, 
von einer Uberwachung des Gesprächs abzusehel). Anhalts
punkte, die dieses Vertrauen in Zweifel ziehen, sind nicht 
vorhanden. Auch der von dem Strafkammervors. befürch
tete Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 
1 GG) ist nicht zu besorgen. Der Gegenstand des Verfah
rens bietet ebenfalls keinen Anlaß, das Kontrollbedürfnis 
gleich oder höher einzuschätzen als das Interesse des Bf., 
mit dem Angesch. ein unüberwachtes Gespräch zu führen. 
Dem Angesch. wird vorgeworfen, in drei Fällen als Gesell
schafter oder als Gesch~ftsfUhrer von Gesellschaften 
falsche Angaben nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG gemacht 
zu haben, in acht Fällen Betrügereien begangen und in 
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zwei weiteren Fällen solche Taten versucht zu haben. Es 
handelt sich also um Straftaten, die dem Bereich der all
gemeinen Kriminalität zuzuordnen sind und bei denen 
konspirative Verhaltensweisen keine Rolle spielen. Es ist 
daher nicht zu befürchten, daß der Bf. oder der Angesch. 
die Möglichkeit eines unbewachten Gesprächs dazu miß 
brauchen werden, Fluchtpläne zu schmieden oder Ver
dunkelun~shandlungen in die \'lege zu leiten. 

In seinem ablehnenden Beschluß verweist der Straf
kammervors. darauf, daß Verteidiger dazu übergegangen 
seien, unter Ausnutzung ihrer Stellung Gegenstände in die 
Haftanstalt ein- oder aus ihr herauszuschmuggeln. Der 
Senat geht diesen Vorwürfen nicht nach. Denn selbst wenn 
sie sich bewahrheiten sollten, ließe sich daraus nicht die 
Schlußfolgerung ableiten, daß alle Rechtsanwälte, die 
Strafverteidigungen führen oder- fUhren wollen, zu solchen 
Handlungen bereit seien, und daß aus diesem Grunde auch 
dem Bf. Mißtrauen entgegengebr-acht werden müsse. 

Die Besorgnis des Strafkammervors., daß Schleusen geöff
net würden, falls sich unter den Gefangenen herumge
sprochen habe, daß Rechtsanwälte Gegenstände 
schmuggeln, mag zutreffen. Für die Frage, ob ein Anbah
nungsgespräch ohne Überwachung geführt werden kann, ist 
sie ohne Belang; denn den allgemeinen Kontrollen auf 
Gegenstände bleibt der Bf. in vollem Umfang - anders als 
der Verteidiger (vgl. Wendisch- LR, § 119 StPO Rdnr. 40, 
§ 1L8 StPO Rdnr. 19; Laufhütte in KK, § 119 StPO Rdnr. 
3; Kleinknecht- Meyer, § 148 StPO Rdnr. 12) - weiterhin 
unterworfen. 

Der Senat hebt daher den angefochtenen Beseht. auf und 
bewilligt dem Bf. einen Sprechschein für einen nicht 
überwachten Besuch. 

Mitgeteilt von RA Erhard Montag, Berlin. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 11. Jahrgang, Heft 11 , 
Seite 524, November 1991 

§§ 56 Abs. 2, 82 Abs. 2, 103 Abs. 1 Nr. 4 StVollzG 
(Disziplinarmaßnahme wegen Nichtbefolgung einer Anord
hung) 

Weigert ein Gefangener, sich wiegen zu lassen, so kann 
gegen ihn eine Disziplinarmaßnahme angeordnet werden. 

StVK Regensburg, Beschluß vom 2.9.1991 - 1 StVK 93/91 -

Aus den Gründen: 

Am 23.5.1991 gegen 18.30 Uhr verweigerte der Antrag
steller die Anordnung, sein derzeitiges Körpergewicht auf 
der mitgeführten Personenwaage feststellen zu lassen. 
Gegen ihn wurde aufgrund dessen mit Entscheidung vom 
22.5.1991 ein Monat Entzug der Teilnahme an gemein
schaftlichen Veranstaltungen (§ 103 Abs. 1 Nr. !. StVollzG) 
festgesetzt. Die Maßnahme wurde in der Zeit vom 
29.5.1991 bis 28.6 .1991 vollzogen. 

Der Strafgefangene hat sich gegen diese Maßnahme ge
wandt mit der Begründung, daß die Waage nicht richtig 
gehe und der bedienstet e Beamte hierfür nicht qualifi
ziert sei. 

Es handelt sich um einen Antrag nach § 115 Abs. 2 Satz 
2 StVollzG. Da jedoch die Maßnahme nicht mehr rück
gängig gemacht werden kann, greift § 115 Abs. 2 StVollzG 
ein. Eine nachträgliche Feststellung der Rechtswidrigkeit 
konnte nicht vorgenommen werden, weil die Maßnahme zu 
Recht er-folgte. 

Die Anordnung, in bestimmten Abständen die Gefangenen 
zu wiegen, ist eine Anordnung, die § 56 des StVoUzG ent
spricht. Hierbei mitzuwirken ist der Gefangene gemäß § 56 
Abs. 2 verpflichtet. Aufgrund dessen hat er die Weisung 
des Vollzugsbeamten gemäß § 82 Abs. 2 StVollzG zu be
folgen. Da er diese Weisung nicht befolgte, konnte gegen 
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ihn eine Disziplinarmaßnahme verhängt werden. Die aus
gesprochene Disziplinarmaßnahme entspricht dem Katalog 
nach § 103 StVollzG. Sie ist auch nicht ennessensfehler
haft, da es sich bei dem Verhalten des Gefangenen um 
querulatorisches Verhalten handelt. 

Soweit der Gefangene einwendet, die \vaage gehe nicht 
richtig, der Beamte sei nicht qualifiziert genug, ist anzu
merken. daß es eine Q.!alifikation für das \viegen von Ge
fangenen siehedich nicht gibt und der Nachweis, daß die 
Waage geeicht ist, auch nicht erbracht werden muß. 
Offensichtlich handelt es sich um eine handelsübliche 
Waage, welche ein Gewicht anzeigt. Entscheidend ist, daß 
durch das Wiegen der Gefangenen Unterschiede im Gewicht 
angezeigt werden und damit Rückschlüsse auf die Gesund
heit und den Ernährungsstand allgemein geschlossen 
werden können. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 StPO. Die 
\~ertfeststellung beruht auf § !.8 a GKG. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälli
genhille, 41. Jahrgang, Heft 1, Seite 70, Januar 1992 

§ 154 Abs. 2 StVollzG (Unsachliche Kritik am Str-afvollzug 
durch ehrenamtliche Betreuer) 

Unsachliche Kritik an Vollzugsverhältni.ssen, die in Front
stellung zum Strafvollzug steht, berechtigt die Vollzugs
behörde zum Widerruf der Zulassung als ehrenamtlicher 
Betreuer. 

OLG Hamm, Beschluß vom 18.1.1990 - 1 Vollz {\Ys) 190/89 -

Anmerkung der Schriftleitung: Eine ehrenamtliche Be
treuerin hatte sich im Rahmen einer Fernsehsendung zu 
Todesfällen in einer ]VA wie folgt geäußert: "Menschen, 
die in einer solchen Atmosphäre, dann noch in einer Aus
nahmesituation eingesperrt sind und durch viele dieser re
striktiven Maßnahmen zusätzlich beigebracht bekommen, 
daß sie eigentlich nun nicht mehr als Menschen betrach
tet werden, jedenfalls müssen Gefangene diesen Eindruck 
bekommen, die werden über einen längeren Zeitraum ganz 
unvermeidlich in eine noch gestreßtere Situation getrie
ben und bei besonderer Labilität - sage ich einmal -
eben unter Umständen so weit getrieben, daß sie Selbst
mord begehen, weil sie gar keinen anderen Ausweg mehr 
sehen." Diese Äußerung nahm der Anstaltsleiter zum An
laß, der Betroffenen die Zulassung als ehrenamtliche Be
treuerin zu entziehen. Das Oberlandesgericht hat diese 
Entscheidung - entgegen der Strafvollstreckungskammer -
bestätigt. 

Der Beschluß ist mit Gründen und einer Anmerkung von 
MUller- Dietz in juristische Rundschau 1991, 121 ab
gedruckt. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälli
genhille, 41. Jahrgang , Heft 2, Seite 139, April 1992 



StGB § 57 a (Anforderungen an Prognoseentscheidung bei 
Aussetzung lebenslanger Freiheitsstrafe) 

1. § 57 a StGB enthält das verfassungsrechtliche Gebot, 
einem rechtskräftig zu lebenslanger Freihei tsstrafe 
Verurteilten eine konkrete und grundsätzlich auch 
realisierbare Chance zu erhalten, seine Freiheit zu 
einem späteren Zeitpunkt wiederzugewinnen. 

2. Vor allem, wenn die bisherige Dauer der Vollstreckung 
einer lebenslangen Freiheitsstrafe die Mindestverbü
ßungszeit von 15 Jahren übersteigt und die besondere 
Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Voll
streckung nicht mehr gebie tet, gewinnt der Anspruch 
des Verurteilten auf Achtung seiner Menschenwürde und 
seiner freien Persönlichkeit zunehmendes Gewic ht auch 
für die Anforderungen, die an die für die Prognoseent
scheidung notwendige Sachverhaltsaufklärung zu stellen 
sind. In einem solchen Fall kommt dem verfassungs
rechtlichen Gebot einer zureichenden richterlichen 
Sachaufklärung die Bedeutung eines Verfassungsgebots 
zu. Danach hat der Strafvollstreckungsrichter nach 
Schaffung einer hinreichenden Tatsachengrundlage eine 
eigenständige Prognoseentscheidung zu treffen und eine 
Abwägung mit dem verfassungsmäßigen Recht des Be
troffenen auf Achtung seiner Menschenwürde vorzu
nehmen. 

BVerfG {2. Kammer), Beschluß vom 23.9.1991 - 2 BvR 
1327/89 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 1, 
Seite 25, Januar 1992 

StGB § 56 f. Abs. 1; StPO § 268 a (Widerruf der Straf
aussetzung) 

Auch wenn ein Angeklagter bei einer Verurteilung zu 
einer Bewährungsstrafe nicht dahingehend bel ehrt wird, 
daß ein Widerruf der Bewährung auch dann in Betracht 
kommt, wenn eine neue Straftat zwischen Urteilsverkün
dung und dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils von ilun 
begangen wird. rechtfertigt eine erneute Straftat nach 
Urteilsverkündung, daß die Bewäbru!tg widerrufen wird, da 
der Verurteilte durch sein Verhalten gezeigt hat, daß er 
- entgegen der Prognose - der Einwirkung des Stra fvoll
zugs bedarf. 

OLG Hamm, Beschluß vom 30.1. 1991 - 2 Ws 9/91 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. .Jahrgang, Heft 1, 
Seite 22, Januar 1992 

§ 119 Abs. 3 StPO (Benutzung eines l(assettenrecorders 
durch Untersuchungsge fangenen) 

Die Beurteilung der Frage, ob einem Untersuchungshäftling 
die Benutzung eines Kassettenrecorders mit Sprachkasset
ten gestattet werden kann, hängt von den Umständen des 
Einzelfalles ab. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Januar 
1989 - 2 \'ls 8- 9/89 -

Aus den Gründen: 

Der Beschwerdeführer ist durch Urteil der StrafKammer 
des Landgerichts wegen Vergewaltigung in drei Fällen zu 
einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs 
Monaten verurteilt worden. Dieses Urt eil ist noch nicht 
rechtskräftig. Zur Zeit befindet sich der Beschwerdeführer 
in Untersuchungshaft. Durch Beschluß hat der Vorsitzende 
der Strafkammer den Antrag des Angeklagten abgelehnt, 
zum Erlernen einer Fremdsprache einen Kassettenrecorder 
sowie Lehrbücher und Sprachkassetten über den Besuch in 
die Justizvollzugsanstalt einbringen lassen zu dürfen. Auf 
die Besc hwerde des Angeklagten hin hat der Vorsitzende 

diese Entscheidung durch Beschluß teilweise abgeändert 
und dem Angeklagten gestattet, einen Fremdsprachenlehr
gang, bei dem lediglich Bücher oder sonstiges Druckwerk 
ven'{endet wird, zu bestellen und in die Justizvollzugs
anstalt einbringen zu lassen. Soweit der Beschwerdeführer 
damit seine Beschwerde noch nicht als hinreichend an
sieht, ist ein Rechtsmittel unbegründet . 

Die sachliche Berechtigung des Begehrens des Angeklagten 
ist ausschließlich an der Bestimmung des § 119 Abs. 3 
StPO zu messen. Danach dürfen einem Verhafte ten nur 
solche Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck 
der Untersuchungshaft oder die Ordnung der Vollzugsan
stalt erfordert. Dabei sind die Belange des Inhaftierten 
gegen die Pflicht und die Möglichkeit der Bediensteten, 
die Sicherheit und Ordnung des Vollzuges zu gewähr
leisten, gegeneinander abzuwägen. 

Das Interesse eines Gefangenen wird stets darauf ge
richtet sein, sich nach Möglichkeit auch in der Vollzugs
anstalt so zu verhalten, wie es ihm beliebt. Wegen des 
engen Zusammenlebens mit anderen Personen, bei denen, 
wie auch bei dem Beschwerdeführer selbst, die Gefahr 
nicht von der Hand zu weisen ist, daß Gegenstände, deren 
Besitz ihnen zugestanden ist, dazu benutzt werden, die 
Sicherheit oder Ordnung der Anstalt zu gefährden oder 
gar tatsächlich zu beeinträchtigen, muß sich die Genehmi
gung auf solche Sachen beschränken, bei denen derartige 
Gefährdungen oder Beeinträchtigungen entt<'eder nicht zu 
erwarten oder diese auf ein Minimum beschränkt sind. Bei 
der rechtlichen Beurteilung dieser Frage ist auch zu 
berücksichtigen, in welchem Umfange dem betreffenden 
Gefangenen der Besitz anderer Gegenstände bereits zuge
standen worden ist; denn mit jedem Gerät, das in die 
Zelle eingebracht wird, wird diese unübersicntlicher und 
mithin schlechter auf das Vorhandensein verbotener Gegen
stände hin überprüfbar. Auch die Art des begehrten 
Gerätes ist bei der Beurteilung bedeutsam. Der Beschwer
deführer neigt ausweislich der Feststellungen der Straf
kammer in ihrem Urteil zu roher Gewaltanwendung. Wenn 
einem solchen Menschen, seinem Wunsch entsprechend, der 
Besitz von Büchern, Kassetten, einem Walkmanrecorder und 
einem Adapter zugestanden WÜrde, so würde die Sicher
heit und Ordnung ernsthaft gefährdet; denn er würde in 
solcher Anzahl Gegenstände in seiner Zelle aufbewahren, 
daß die gebotene Übersicht nicht mehr gewährleistet 
WÜrde. Angesichts seiner strafrechtlichen Vergangenheit 
und der in den Taten, die Gegenstand des Urteils sind, 
zum Ausdruck gebrachten Neigung zu Gewalttaten besteht 
berechtigter Anlaß zu der Sorge , daß bei antragsgemäßer 
Entscheidung die Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
ernsthaft gefährdet, wenn nicht sogar beeinträchtigt 
wäre. Dies gilt um so mehr, als der Beschwerdeführer bis
her nicht mitgeteilt hat, welche Fremdsprache er erlernen 
'rul. Bezieht sich sein Lernwunsch nicht auf eine der gän
gigen westeuropäischen Fremdsprachen, so wäre ihm die 
Möglichkeit eröffnet, Buchstaben und Zeichen zu b enutzen, 
die die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt bei einer 
eventuellen Zellenkontrolle nicht zu deuten in der Lage 
wären. 

Dem Beschwerdeführer ist durch Beschluß des Vorsitzenden 
der Strafkammer eine hinreichende Möglichkeit eröffnet 
worden, die Anfänge einer Fremdsprache zu erlernen. 
Sollte sich späterhin, während der Strafvollstreckung, 
erweisen, daß Skepsis gegenüber einem Wohlverhalten im 
Vollzug durch ihn nicht angebracht sei, so wird man die 
vom Vorsitzenden der StrafKammer getroffene Entscheidung 
nochmals zu überdenken haben. Derzeit steht dem Besitz 
der vom Beschwerdeführer begehrten Gegenstände jede n
falls die Bestimmung des § 119 Abs. 3 StPO entgegen. 
Soweit er eine entsprechende Erlaubnis mit seiner 
Beschwerde erreichen will, ist das Rechtsmittel unbe
gründet. Es war deshalb zu verwerfen. 

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, 39. Jahrgang, Heft 4, Seite 252, August 1990 
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Mit dieser Überschrift versah der Ge
fangene Ralf B. eine Presseerklärung, 
die er an die Deu tsche Presseagen
tur sandte. Er beschreibt darin die 
Zustände in der Justizvollzugsanstalt 
Teg el , besonders in der Teilanstalt 
Il. Drogen und Gewalt , so eine 
Unt ersuchung des Hessischen Rund
funks, sind in der Stra fanstalt Tegel 
Problem Nummer 1 - so zu lesen in 
der BILD- Zeitung vom 6. Juni 1992. 

Ralf B. schreibt in seinem Bericht, 
da ß die soziale Betreuung durch 
einen Gruppenleiter bzw. Sozialarbei
t er im Haus I1 nicht gewährt ist. Für 
ca. 380 Inhaftierte sind nach seinen 
Angaben höchstens drei Gruppenleiter 
im Hause, sofern sie im Ha use sind. 
Wie wichtig ein Gruppenlei t er für 
Ge fangene ist, kann man daran sehen , 
daß selbst die Senatsverwaltung für 
Justiz der Meinung ist, da ß nicht 
mehr als allerhöchst ens 35 Ge fangene 
durch einen Gruppenleiter betreut 
werden können . Das heißt, da ß bei 
einer Zahl von 350 Gefangenen min
dest ens 10 Gruppenleiter für diese 
Gefangenen zur Verfügung st ehen 
sollten. ln einigen Teilanst alten der 
JVA Tegel , z. B. im Haus IV (SothA) 
ist das Verhältnis noch weit aus gün
stiger. 

Der Ge fangene berichtet weiter, da ß 
die familiären Bindungen, die nach 
dem Strafvollzugsgesetz zu fördern 
sind, überhaupt nicht g e fördert 
werden, im Gegenteil. Mit nur einem 
Tele fonat in d er Woche kann man in 

Skandalöse Zustände 
in der JVA Tegel! 

der Teilanstalt li keinerlei soziale 
Kontakte unterhal ten bzw. aufbauen. 
Ralf B. bezeichnet Haus Il als 
Drogen- Eldorado: Ca. 85 % der In
haftierten sind irgendwelchen Drogen 
verfallen (Heroin, Kokain, Hasch, 
Alkohol. Tablett en. Pattex etc.). Nur 
so läßt sich für viele Gefangene der 
Alltag ertragen, dies ist für wenige 
- die nicht den Drogen verfallen 
sind - zwar unfaßbar, für die hiesige 
Anstalt sleitung jedoch Realität, somit 
ist Ruhe im Haus. Ruhe und Ordnung 
sind hier oberstes Gebot, egal wie 
dies zustande kommt. Lieber einen 
HIV-infizierten Süchtigen, der auf 
seiner Zelle sitzt oder auf der 
Treppe liegt, als einen noch im 
Besitz seiner Sinne befindlichen Ge
fangenen, der nach event uellen Frei
zeitangeboten fragt. 

Das Freizeitangebot in der Teilan
stalt ll war immer das schlechteste 
in der ganzen Anstalt . Und wenn man 
sich überlegt, daß für ca. 380 Ge
fangene eine Tischtennisplatte zur 
Verfügung steht, kann man sich 
leicht ausrechnen, wie unterhaltsam 
die Zeit in diesem Hause vertrieben 
werden kann. Außerdem gibt es in 
den Zellen der Teilanstalt ll keine 
Steckdosen, d . h . die Gefangenen 
müssen einen erheblichen Teil ihres 
Einkaufes für Batterien verwenden 
oder Strom von der Lampe abzapfen. 

Am 9.6. hatte Ralf B. Termin bei der 
zuständigen Stra fvollstreckungskam
mer. Eine vorzeitige Entlassung wurde 

nicht gewährt. Sein Antrag auf einen 
Tagesausgang zu diesem Termin wurde 
nicht bearbeitet. Über den Antrag 
hätte deshalb nicht entschieden 
werden können, weil die Zeit dafür 
zu kurz gewesen sei. Der Antrag 
wurde fünf Wochen vor dem Termin 
gestellt: 

Aufgrund meiner Hoffnungslosigkeit 
über die Hinhaltetaktik der hiesigen 
JV A nähte ich mir den Mund zu! Ein 
Mitgefangener, der meinen Hilferuf an 
die Gesellschaft! entdeckt e, verstän
digte unverzüglich die Zentrale, die 
dann den zuständigen Arzt benach
richtigte. Die Anstaltsleitung, die 
solche Vorfälle nicht duldet, sendem 
lieber verschweigt oder vermauschelt 
- bloß nichts an die Öffentlich
keit!!! - weil hier ist ja alles in 
Ordnung - , wollte mich umgehend in 
Arrest stecken, da ich mit meiner 
Handlung die sogenannte Ordnung des 
Hauses störe. Laut Arztakte bin ich 
nachweisbar für eine Verbringung in 
Arrest uniähig (aufgrund meiner 
Krankheit : Klaustrophobie). Dies 
konnte auch nur unter Mithilfe des 
Pfarrers und anderer Personen ver
hindert werden. 

Niemand erkennt den Hilferuf an die 
Gesellschaft, und niemand kümmert 
sich um die Leut e, die hier im Stra f
vollzug sind: Es wird Zeit, daß end
lich die volle Wahrheit über die un
haltbaren Zustände in der JVA Tegel 
aufgedeckt werden! 

- gäh-

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE BERLIN 

Caritasverband für Serlin e. V. 

Diakonisches Werk Berlin - Brandenburg e. V. 

Straffäll igen- und Bewährungshilfe Berlin e. V. 

Wir beraten 
- Straffällige 
- Inhaftierte 
- Haftentlassene 
- von Inhaftierung bedrohte Personen 
- Angehörige, Freunde und Bekannte 
bei 
- persönlichen Problemen 
- Entlassungsvorbereitungen 
- rechtlichen Problemen (z. B. Sozialhilfe) 
- der Wohnungssuche 
- finanziellen Problemen 
- Überschuldung (Schuldenregulierung) 
- Geldstrafen 
- Problemen mit der Arbeit 
Zusätzlich bieten wir sozialtherapeutische 
Gespräche und Gruppen an 
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Bundesallee 42, W-1000 Berlin 31, Telefon 86 05 41 

Fahrverbindungen: 
U-Bahnlinien 7 und 9 (U-Bahnhof Berliner Straße) 
Buslinien 104 und 204 

Beratung in der Zentralen Beratungsstelle : 
Mo, Do, Fr 9.00 bis 13.00 Uhr 
Di 16.00 bis 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Telefonische Beratung: 
Mo, Do 9.00 bis 16.00 Uhr, Di 9.00 bis 18.00 Uhr 
Fr 9.00 bis 14.00 Uhr 

Beratung in den Haftanstalten des Landes Berlin: 
Nach Vereinbarung schriftlich, telefonisch bzw. 
über ihre(n) Gruppenleiter(in) oder über "Vormelder". 
Di, Do Justizvollzugsanstalt Tegel 
Mo, Do - Jugendstrafanstalt Berlin (Piötzensee) 
Mo, Di - Vollzugsanstalt für Frauen (Piötzensee) 

Informationsbroschüre "wohin, was tun?" unbedingt anfordern! 



Buch 
Scherz Verlag 
Stievest raße 9 
W-8000 München 19 

Francisco J. Varela I Evan Thompson 

Der mittlere Weg der Erkenntnis 

Alles was erkannt wird, wird von je
mandem erkannt. Das Erkenntnisver
mögen selbst ist deshalb in den 
Brennpunkt \\r:issenschaftlicher Frage
stellung gerückt. 

In diesem Buch weisen drei führende 
Vertreter der Kognitionswissenschaft 
(Wissenschaft vom Erkennen) dem 
modernen Denken einen neuen Weg, 
den mittleren Weg zwischen Objekti
vismus und Subjekt ivismus. Dabei 
überbrücken sie die Kluft zwischen 
der akademischen Betrachtungsweise 
und der im Alltag gelebten Er fahrung. 

Scherz Verlag 
Stievestra ße 9 
\'J-8000 München 19 

Kay Nolte-Smith 

Die Schöne und de r Zwerg 

- rdh-

Dies ist die Geschichte zweier sehr 
konträrer Menschen aus dem Frank
reich gegen Mitte des 19. Jahrhun
derts: Ein schönes jLmges Mädchen 
aus dem Pariser Armenhaus und ein 
begnadeter Schauspieler, .dem die 
Karriere versagt bleib t , weil er ein 
Zwerg ist. 

Überzeugende Charaktere, Spannung 
und Dramatik sowie De tailtr:eue zur 
Historie machen diesen Roman sehr 
lesenswer t . 

Elanvalet Verlag 
Neumarkter Straße 18 
W-8000 München 80 

Ruth Rendell 

Das Haus der geheimen Wünsche 

- rdh-

Über vierzig Jahre ist es her, seit 
Piers und Petra und ihre Eltern das 
erste Mal nach Mallorca r eisten. 
Petra erinnert sich an einen langen 
heißen Sommer, dessen tiefe Schatten 
ihr Leben für immer verändert haben. 

Sie waren unzertrennliche Geschwi
ster , bis Piers seiner ersten s türmi-

sehen Jugendliebe begegnet. Eines 
Abends kehren Piers und seine 
Freundin nicht mehr zurück. Ein 
Unfall, Absicht oder Verbrechen? Die 
Insel schweigt. 

"Das Haus der geheimen Wünsche" ist 
die Geschichte einer erst en Liebe, 
die Vertreibung aus dem vermeint
lichen Paradies der Kindheit und das 
Psychogramm einer Frau, die an den 
Schatten der eigenen Vergangenheit 
schuldlos zu zerbrechen droht. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W- 8000 München 19 

George Weinberg I Dianne Rowe 

Das Projektions-Prinzip 

-rdh-

Allzu schnell machen wir uns von 
Mitmenschen ein Bild, ohne uns rich
tig zu hinterfragen, ob dieses Bild 
denn zutreffend oder nicht vielleicht 
doch falsch ist. Diese Fehleinschät
zungen haben oft weitreichende Kon
sequenzen in bezug auf Arbeitskolle
gen, Familienangehörige, Freunde 
oder sogar den Lebenspartner. 

Dr. George Weinberg ist Verhaltens
psychologe und Philosoph. In diesem 
Buch beschreibt er mögliche Wege, 
sogenannte Projektionsmechanismen zu 
erkennen und abzubauen und wie man 
sich ein annähernd wirklichkeitsge
treues Bild voneinander machen kann. 

Mit den Ratschlägen zur Verhaltens
korrektur werden in dieser Kontal<t
schule neue Möglichkeiten für posi
tive zwischenmenschliche Beziehungen 
gewiesen. 

Elanvalet Verlag 
Neumarkter Straße 18 
W-8000 München 80 

Sidney Sheldon 

Die letzte Verschwörung 

- rdh-

Eigentlich hat Commander Bellamy die 
Nase voll von seinem ]ob als Top
agent beim Marinegeheimdienst, weil 
er ihn viel gekostet hat, sogar die 
große Liebe seines Lebens. Durch 
einen Anruf wird er jedoch noch ein
mal in die Pflicht gezwtl!lgen. Es 
geht um einen Wetterballon mit mili
tärischen Geheiminstrumenten, der in 
der Schweizer Bergwelt abgestürzt 
ist. Einzige Zeugen sind zehn un
bekannte Touristen. Bellamys Auftrag 
lautet: unbedingt identifizieren. 

Sidney Sheldon präsentiert mit diesem 
Buch seiner Lesergemeinde einen 
spannenden Thriller mit subtilem Gän
sehauteffekt und filmreif in Szene 
gesetzt. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W- 8000 München 19 

Cleveland Amory 

Di e Katze namens Eisbär 

- rdh-

Dieses Buch ist die Fortsetzung von 
"Die Katze, die zur Weihnacht kam" : 
Sie kam, sah und blieb - die Katze 
namens Eisbär. An einem Weihnachts
abend hatte sie sich bei dem Jung
gesellen Amory eingenistet und be
stimmt seither sein Leben. 

In seinem zweiten Buch berichtet 
Eisbärs Herrchen von weiteren Erleb
nissen mit seinem Hausgenossen, von 
den Machtkämpfen der beiden Indivi
dualisten, bei denen Eisbär Sieger 
nach Punkten wurde .. . 

Ein Tierbuch voll amüsanter Erleb
nisse und Begegnungen, voll weiser 
Erkenntnisse, für jeden, der eine 
Schwäche für Katzen hat. 

- rdh-
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Nichts 
hält die Gesetze 

so wirksam 
wie ihre Anwendung 

gegen 
hochgestellte 

Personen 
Tacitus 
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